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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

ALKIS Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem 
APSFR Area of potential significant flood risk - Gebiete mit potenziell signifikanten 

Hochwasserrisiko (=Risikogebiete) 
ARGEBAU Arbeitsgemeinschaft der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zustän-

digen Minister und Senatoren der 16 Länder der Bundesrepublik Deutsch-
land -Bauministerkonferenz 

Art. Artikel 
BauGB Baugesetzbuch 
BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde 
BG Bearbeitungsgebiet 
BGBL Bundesgesetzblatt 

BKG Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 
BLANO Bund/Länder-Ausschuss Nord- und Ostsee 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
BMU Bundesministerium für Umwelt, Natur und nukleare Sicherheit 
CIS Common Implementation Strategy: Gemeinsame Strategie von EU-

Kommission und Mitgliedstaten zur Umsetzung der EG-WRRL 
COP-21 UN-Klimakonferenz in Paris 2015 
DGM Digitales Geländemodell 
DK Dänemark 
EEA European Environment Agency 
EG Europäische Gemeinschaft 
EG-HWRL Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwas-
serrisiken (Hochwasserrichtlinie)

EG-MSRL Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) 

EG-WRRL Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie)

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
EU Europäische Union 
EU-KOM Europäische Kommission 
FFH Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
FGE Flussgebietseinheit 
FGG Flussgebietsgemeinschaft 
GAK Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-

schutzes“ 
HHW Höchster bekannter Wasserstand 
HW Hochwasser 
HWGK Hochwassergefahrenkarte 
HWRK Hochwasserrisikokarte 
HWRL Hochwasserrichtlinie 
HWRM Hochwasserrisikomanagement 
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HWRM-Plan Hochwasserrisikomanagementplan 
HWRM-RL Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 
HQ Hochwasserabfluss 
IED/IE-RL IE-Directive/IE-Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 

IED-Anlagen Anlagen nach der EG - Industrial Emissions Directive (Iintegrated pollution 
prevention and control) - Directive 2010/75/EU (EG-Richtlinie über die Inte-
grierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Weltklimarat) 
IVU-Richtlinie Richtlinie 96/61/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung

LANA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Er-
holung 

LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
LAWA-AH Ständiger Ausschuss „Hochwasserschutz und Hydrologie“ der LAWA 
LAWA-AK Ständiger Ausschuss „Klimawandel“ der LAWA 
LAWA-AR Ständiger Ausschuss „Wasserrecht“ der LAWA 
LAWA-VV Vollversammlung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
LHP Länderübergreifendes Hochwasserportal 
LKN.SH Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schles-

wig-Holstein 
LLUR Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Hol-

stein 
LVermGeo SH Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein 
LVO Landesverordnung 
LWBV Landesverband der Wasser- und Bodenverbände 
LWG Landeswassergesetz 
MELUR Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

Schleswig-Holstein 
MELUND Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitali-

sierung Schleswig-Holstein 
MHQ Mittlerer Hochwasserabfluss 
MHW Mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 
MKRO Ministerkonferenz für Raumordnung 
MLUR Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-

Holstein 
MSRL Europäische Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 2008/56/EG 
MThw Mittleres Tidehochwasser 
MTnw Mittleres Tideniedrigwasser 
MUKE BW Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 
MV Mecklenburg-Vorpommern 
NHN Normalhöhennull 
NHWSP Nationales Hochwasserschutzprogramm 
RCP Representive Concentration Pathways (Repräsentative Konzentrations-

pfade) 
Reporting Sheets Berichtsformulare 
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PFRA Preliminary Flood Risk Assessment (vorläufige Bewertung des Hochwasser-
risikos) 

PRTR Pollutant Release and Transfer Register (Europäisches Schadstofffreiset-
zungs- und -verbringungsregister) 

Richtlinie 2000/60/EG Siehe EG-WRRL 
Richtlinie 2010/75/EU Siehe IED/IE-RL 
ROG Raumordnungsgesetz 
SCG Strategic Coordination Group 
SH Schleswig-Holstein  
SuDS Sustainable Drainage Systems (Nachhaltige Entwässerungssysteme) 
SUP Strategische Umweltprüfung 
SUP-Richtlinie Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimm-

ter Pläne und Programme 
Types of flood Hochwassertypen 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
UMK Umweltministerkonferenz 
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
ÜSG Überschwemmungsgebiet 
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 
WasserBLIcK Berichtsportal der BfG im Auftrag der LAWA für die elektronische Berichter-

stattung Deutschlands an die EU 
WBV Wasser- und Bodenverbände 
WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) 
WISE Water Information System for Europe 
WRRL Wasserrahmenrichtlinie 
WSV Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
XML Extensible Markup Language (Metastandard für Dateiformate) 
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1 Einführung 

1.1 Veranlassung und Hintergrund des Planes 

Die Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrichtlinie -
HWRL) ist am 26. November 2007 in Kraft getreten und wurde am 1. März 2010 mit der Ände-
rung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in nationales Recht überführt. Gemäß Art. 1 der 
HWRL wurde damit ein Rahmen für die Bewertung und das Management von Hochwasserrisi-
ken geschaffen. Ziel ist die Verringerung hochwasserbedingter nachteiliger Folgen auf die 
menschliche Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe sowie wirtschaftliche Tätigkeiten und erhebliche 
Sachwerte (im Folgenden kurz: wirtschaftliche Tätigkeiten). 

Der erste Berichtszyklus wurde in der internationalen Flussgebietseinheit (FGE) Schlei/Trave 
mit der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos und Bestimmung der Gebiete, bei denen 
davon auszugehen ist, „dass ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko besteht oder für 
wahrscheinlich gehalten werden kann“ (Art. 4 und 5) bis 22.12.2011, der Erstellung der Hoch-
wassergefahren- und Hochwasserrisikokarten (Art. 6) bis 22.12.2013 und der Erarbeitung der 
Hochwasserrisikomanagementpläne (Art.7) bis zum 22.12.2015 abgeschlossen.  

Nach Art. 14 Abs. 1 der HWRL werden im zweiten Berichtszyklus 

⇨ die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos und Bestimmung der Gebiete mit po-
tenziell signifikantem Hochwasserrisiko bis zum 22.12.2018,

⇨ die Hochwassergefahrenkarten und die Hochwasserrisikokarten bis zum 22.12.2019 und

⇨ die Hochwasserrisikomanagementpläne, einschließlich der in Teil B des Anhangs be-
schriebenen Bestandteile, bis zum 22.12.2021

und danach alle sechs Jahre überprüft und erforderlichenfalls aktualisiert. Bei allen Überprüfun-
gen wird den voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels (Art. 14 Abs. 4 HWRL i.V.m. 
§§ 6, 73 und 75 WHG) auf das Auftreten von Hochwasser Rechnung getragen.

Die Ergebnisse sind der EU-Kommission innerhalb von drei Monaten nach den genannten Ter-
minen jeweils bis zum 22.03. des Folgejahres zur Verfügung zu stellen.  

Der methodische Ansatz einer 1:1 Umsetzung der HWRL in Schleswig-Holstein wurde über das 
KOM-Assessment zum 1. Berichtszyklus im Jahre 2018 bestätigt. Insbesondere wurden bei der 
Bewertung die Ergebnisse zur 

⇨ Berücksichtigung des Klimawandels

⇨ detaillierten qualitativen und umfassenden Beschreibung der vier angemessenen Ziele
und Setzen von Prioritäten auf konkrete, kategorisierte Maßnahmen zur Zielerreichung
für die Hochwassertypen Fluss- und Küstenhochwasser

⇨ Information über die Veränderungen der Hochwasserrisikogebiete in den Hochwasser-
gefahren- und Hochwasserrisikokarten

⇨ Umsetzung von Maßnahmen und ihre Priorisierung für die Zielerreichung durch nachhal-
tige Landnutzungspraktiken und Maßnahmen des natürlichen Wasserrückhalts

⇨ Konsultation und die aktive Einbeziehung der Öffentlichkeit
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⇨ intensiven und beispielhaften Koordinierung der Ziele der Hochwasserrisikomanage-
mentpläne der HWRL mit den Zielen der Bewirtschaftungspläne der WRRL 

⇨ guten Kooperation mit den Nachbarländern um gemeinsame Ansätze und Methoden zu 
entwickeln  

⇨ Koordinierung mit den für Hochwasser verantwortlichen Behörden und Interessenvertre-
ter 

hervorgehoben. 

Ziel der jetzigen Überprüfungen ist es, auf Grundlage der Berichtsformulare (reporting sheets) 
und der im 1. Berichtszyklus entwickelten Vorgehensweisen und Methodiken für den 2. Be-
richtszyklus 2018 - 2021 und auch weiterhin ein einheitliches Vorgehen in den drei FGE Schles-
wig-Holsteins fortzuschreiben.  

Die jetzige Überprüfung und Fortschreibung des Hochwasserrisikomanagementplans (Art. 14 
Abs. 3 HWRL) beruht auf den  

⇨ Anforderungen der HWRL 2007, 

⇨ Berichtsformularen (Reporting Sheets) der EU-KOM 2009 - 2011,  

⇨ Hochwasserrichtlinie Reporting Guidance 09.11.2018, 

⇨ Compliance Check der EU-KOM 2013, 2014, 2018 

⇨ Empfehlungen der Bund- / Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) sowie  

⇨ den im ersten Berichtszyklus in Schleswig-Holstein entwickelten und fortgeschriebenen 
Methodiken, Ergebnissen und Erkenntnissen.  

Die grundsätzliche Position einer „1:1“ Umsetzung der HWRL in Schleswig-Holstein hat nach 
der erfolgreichen Umsetzung im 1. Berichtszyklus 2011-2015 auch im 2. Berichtszyklus 2018-
2021 weiterhin Bestand. 

 

Abbildung 1: Überprüfungs- und Aktualisierungszyklus der Bausteine des HWRM 
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Mit der Richtlinie waren die Mitgliedsstaaten der EU verpflichtet, im 1. Berichtszyklus bis De-
zember 2015 erste Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRM-Pläne) aufzustellen. Diese 
sind nun alle sechs Jahre zu prüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren. Inhalte des HWRM-
Plans sind u. a. die Schlussfolgerungen aus der Überprüfung der vorläufigen Bewertung des 
Hochwasserrisikos, deren Ergebnis in einer Übersichtskarte (s. Kapitel 3.4) der Flussgebietsein-
heit dargestellt sind. Darüber hinaus erfolgt eine Auswertung der fortgeschriebenen Hochwas-
sergefahrenkarten (HWGK) und Hochwasserrisikokarten (HWRK). Diese Auswertung ist die 
Grundlage für die Beschreibung der festgelegten angemessenen Ziele und abgeleiteten Maß-
nahmen des HWRM-Plans. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der Maßnahmen und 
deren Rangfolge, die auf die Verwirklichung der angemessenen Ziele des HWRM-Plans hinwir-
ken. 

Die Maßnahmen zur Erreichung des Ziels werden auf der Ebene der FGE Schlei/Trave durch 
die Erstellung eines HWRM-Plans koordiniert. Der Schwerpunkt der Maßnahmen in diesen Plä-
nen liegt dabei auf Vermeidung, Schutz und Vorsorge. 

Der vorliegende HWRM-Plan für die FGE Schlei/Trave wurde durch die Überprüfung und Aktua-
lisierung des letzten Planes entwickelt. Die letzte gültige Version ist:  

• Hochwasserrisikomanagementplan (Art.7) für die FGE Schlei/Trave Berichtszeitraum
2011-2015, veröffentlicht am 22.12.2015

Im Ergebnis der Überprüfung der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos und der HWGK 
und HWRK ergab sich Änderungsbedarf, der nachfolgend in Kapitel 3 und Kapitel 4 dokumen-
tiert ist.  

Aufbauend auf den Fortschreibungen der ersten beiden Bearbeitungsschritte wurde der HWRM-
Plan gemäß § 75 WHG (Art. 7 HWRL) überprüft. Es wurden die in Abbildung 2 dargestellten Ar-
beitsschritte durchgeführt.  

Der HWRM-Plan der Flussgebietseinheit Schlei/Trave wurde aktualisiert, weil sich seit der Erst-
aufstellung und der behördenverbindlichen Einführung zum 22.12.2015 folgende Änderungen in 
der Flussgebietseinheit ergeben haben: 

⇨ das Auftreten von außergewöhnlichen Hochwasserereignissen,

⇨ eine Veränderung der Risikogebiete,

⇨ eine Veränderung der Gefahren- und Risikosituation (entsprechend möglicher Änderun-
gen der HWGK und HWRK),

⇨ Änderungen von Flächennutzungen oder Objekten in Risikogebieten oder der Landnut-
zung im Einzugsgebiet,

⇨ Umsetzung von Hochwasserrisikomanagement(HWRM)-Maßnahmen (wie wasserwirt-
schaftliche oder wasserbauliche Maßnahmen, flächige Maßnahmen, aber auch organi-
satorische Vorsorgemaßnahmen),

⇨ bei der Überprüfung den voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels auf das
Auftreten von Hochwasser Rechnung getragen werden soll.
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Abbildung 2: Arbeitsschritte der Aufstellung und Aktualisierung des HWRM-Planes (LAWA 2019) 

In der abschließenden Phase der Fertigstellung des vorliegenden Hochwasserrisikomanage-
mentplans (HWRM-Plan) für die FGE Schlei/Trave, der in einem umfangreichen Prozess zwi-
schen 2016 bis 2021 erarbeitet wurde, haben in der Flussgebietseinheit Rhein im Juli 2021 Un-
wetter zu katastrophalen Verwüstungen geführt. Außerordentliche Niederschläge mit nachfol-
genden Überflutungen führten zu großem Leid in der Bevölkerung. Am stärksten betroffen wa-
ren Regionen entlang der Flüsse Ahr und Erft. Insgesamt waren über 180 Todesopfer allein in 
Deutschland zu beklagen (KREIENKAMP ET AL. 2021). Daneben kam es zu zahlreichen Verletzten 
und Schwerverletzten und zu immensen Sachschäden. 

Die sachgerechte Aufbereitung der Katastrophe ist eine komplexe Aufgabe, die weit über das 
Jahr 2021 hinaus andauern wird. Mit Sicherheit werden auch für die anderen Flussgebiete Leh-
ren daraus zu ziehen sein. 

Für den nun fertiggestellten HWRM-Plan der FGE Schlei/Trave ist es jedoch weder möglich 
noch sinnvoll, ohne sorgfältige Prüfung Konsequenzen aus der Katastrophe festzulegen. Diese 
Vorbemerkungen sollen jedoch deutlich machen, dass die Aufarbeitung der Katastrophe am 
Rhein auch hier intensiv verfolgt und begleitet wird und dass alle notwendigen Lehren daraus im 
nächsten Bearbeitungszyklus gezogen und berücksichtigt werden. 
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1.1.1 Anforderungen aus der HWRL und dem WHG 

Mit der Einführung der HWRL hat sich die Wasserpolitik der EU in Ergänzung zur Richtlinie 
2000/60/EG vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Ge-
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)) die 
Aufgabe gestellt, einen Rahmen für die Bewertung und das Management von Hochwasserrisi-
ken zur Verringerung bzw. Vermeidung der hochwasserbedingten nachteiligen Folgen auf die 
vier Schutzgüter 

• menschliche Gesundheit,

• Umwelt,

• Kulturerbe und

• wirtschaftliche Tätigkeiten

in der Gemeinschaft zu schaffen. 

Abbildung 3: Aspekte der Nachhaltigkeit von HWRL und WRRL und ihre übergreifenden Gebiete (Quelle: Evers, M. 
und Nyberg, L., 2013) 

Die Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRM-Pläne) dienen gemäß § 75 Abs. 2 WHG dazu, 
die hochwasserbedingten nachteiligen Folgen zu verringern, sofern dies möglich und verhältnis-
mäßig ist.  

HWRM-Pläne erfassen alle Aspekte des Hochwasserrisikomanagements, wobei der Schwer-
punkt auf Vermeidung, Schutz und Vorsorge, einschließlich Hochwasservorhersagen und Früh-
warnsystemen, liegt und die besonderen Merkmale des betreffenden Einzugsgebietes bzw. Tei-
leinzugsgebietes berücksichtigt werden.  

In den HWRM-Pläne sind für die Hochwasserrisikogebiete angemessene Ziele (Art. 14 Abs. 3 
i.V.m. Teil B des Anhangs HWRL) für die oben genannten Aspekte des Hochwasserrisikomana-
gements festzulegen. Insbesondere sind nachteilige Hochwasserfolgen für die menschliche Ge-
sundheit, die Umwelt, das Kulturerbe, wirtschaftliche Tätigkeiten und erhebliche Sachwerte zu
vermeiden oder zu verringern. Nichtbauliche Maßnahmen der Hochwasservorsorge und für die

HWRL 
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Verminderung der Hochwasserwahrscheinlichkeit gehören, soweit erforderlich, dazu. 

Ein nachhaltiges Hochwasserrisikomanagement im Sinne der HWRL umfasst alle Phasen vor, 
während und nach einem Hochwasserereignis. Der HWRM-Zyklus ist in der folgenden Abbil-
dung dargestellt.  

Abbildung 4: EU-Aspekte, Maßnahmenarten und LAWA-Handlungsbereiche des HWRM im HWRM-Kreislauf 

Sowohl die HWRM-Pläne als auch die Bewirtschaftungspläne gemäß WRRL sind Elemente der 
integrierten Bewirtschaftung von Flusseinzugsgebieten. 

Gemäß Art. 14 Abs. 3 HWRL und § 75 Abs. 6 WHG sind die erstmals 2015 erstellten HWRM-
Pläne bis zum 22. Dezember 2021 zu überprüfen und fortzuschreiben. Dieses erfolgt bei der 
Betroffenheit von Bundeswasserstraßen im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde der 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (§ 75 Abs. 1 S. 2 WHG i.v.m. § 7 Abs. 4 S. 1 WHG). 
Im Rahmen von Genehmigungsverfahren und Durchführung der konkreten Maßnahmen erhält 
die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung von der jeweils zuständigen Landesbehörde die 
Gelegenheit, die Vereinbarkeit mit den Anforderungen aus der Verwaltung und der Unterhaltung 
der Bundeswasserstraßen zu prüfen. Maßnahmen, die den für die Zweckbestimmung erforderli-
chen Zustand der Bundeswasserstraße ändern, können nur mit Zustimmung der zuständigen 
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Stelle der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung durchgeführt werden. 

Inhalte des HWRM-Plans sind die Schlussfolgerungen aus der Überprüfung der vorläufigen Be-
wertung des Hochwasserrisikos und der Bestimmung der Gebiete mit potenziell signifikantem 
Hochwasserrisiko (Hochwasserrisikogebiete) 2018 sowie deren Darstellung in den in 2019 aktu-
alisierten Hochwassergefahrenkarten (HWGK) und Hochwasserrisikokarten (HWRK). Für diese 
Hochwasserrisikogebiete werden im HWRM-Plan angemessene Ziele und Maßnahmen festge-
legt. Es erfolgt abschließend eine Zusammenfassung der Maßnahmen und eine Festlegung der 
Rangfolge, die auf die Verwirklichung der angemessenen Ziele des HWRM-Plans hinwirken. 

Der HWRM-Plan wird mit einem interdisziplinären und ressortübergreifenden Ansatz und unter 
aktiver Mitwirkung aller relevanten Akteure, die in ihrem Zuständigkeitsbereich Aufgaben oder 
Maßnahmen zum Hochwasserrisikomanagement haben, und interessierter Stellen erstellt (§ 79 
Abs. 1 WHG). 

Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung als Fluss-
gebietsbehörde des Landes Schleswig-Holstein. als zuständige Flussgebietsbehörde gewähr-
leistet die Information und Koordination im Rahmen der Erstellung des HWRM-Plans (Art. 8, 9 
und10 HWRL). Im Interesse der Solidarität dürfen HWRM-Pläne keine Maßnahmen enthalten, 
die aufgrund ihres Umfangs und ihrer Wirkung das Hochwasserrisiko anderer Länder flussauf-
wärts oder flussabwärts im selben Einzugsgebiet oder Teileinzugsgebiet erheblich erhöhen, es 
sei denn, diese Maßnahmen wurden koordiniert und im Rahmen des Art. 8 HWRL zwischen 
den betroffenen Mitgliedstaaten eine gemeinsame Lösung gefunden.  

Die HWRM-Pläne sind behördenverbindlich eingeführt, d. h. von allen Behörden bei Entschei-
dungen zu berücksichtigen. HWRM-Pläne haben keine rechtsverbindliche Außenwirkung und 
somit auch keine drittschützende Wirkung.  

Bei der Überprüfung des HWRM-Planes wurde unter anderem den voraussichtlichen Auswir-
kungen des Klimawandels (gem. § 75 Abs. 6 WHG) Rechnung getragen. Entsprechend § 35 
Abs. 1 UVPG wurde eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchgeführt.  

Die notwendigen Bestandteile der sechsjährlichen Aktualisierungen der HWRM-Pläne sind in 
Anhang B der HWRL aufgeführt: 

⇨ alle Änderungen oder Aktualisierungen seit Veröffentlichung der letzten Fassung des
HWRM-Plans, einschließlich einer Zusammenfassung der nach Art. 14 HWRL durchge-
führten Überprüfungen,

⇨ Bewertung der Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Art. 7 Abs. 2
HWRL,

⇨ Beschreibung und Begründung von Maßnahmen, die in einer früheren Fassung des
HWRM-Plans vorgesehen waren und deren Umsetzung geplant war, aber nicht durch-
geführt wurde,

⇨ Beschreibung der zusätzlichen Maßnahmen, die seit Veröffentlichung der letzten Fas-
sung des HWRM-Plans ergriffen wurden.

Die HWRL sieht dabei ausdrücklich eine Koordination mit der WRRL vor. 

Die diesbezüglichen Anforderungen der europäischen Kommission, deren Umsetzung sich in 
den Berichten zu den Flussgebietseinheiten wiederfinden sollen, sind im sogenannten „Verlin-
kungspapier zwischen der HWRL und WRRL -2014“ aufgeführt. 
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1.1.2 Anforderungen und Vorgaben aus der LAWA 

Entsprechend den Anforderungen aus der HWRL und dem WHG wurden von der LAWA Emp-
fehlungen zu den drei Umsetzungsschritten der HWRL erarbeitet. 

Die Aktualisierung des HWRM-Plans erfolgt auf Basis der Empfehlungen zur Aufstellung von 
HWRM-Plänen inklusive eines einheitlichen Maßnahmenkatalogs der LAWA. Der „LAWA-
BLANO Maßnahmenkatalog“ wurde im Rahmen des LAWA-Arbeitsprogramms „Flussgebietsbe-
wirtschaftung in den Jahren 2013-2015“ und der Arbeit des ständigen LAWA Ausschusses für 
Hochwasserschutz und Hydrologie (LAWA-AH) in den Jahren 2017/2018/2019 fortgeschrieben. 
2020 wurde der LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog um Aussagen zur Klimawandel-Sensitivität 
von Maßnahmen ergänzt (vgl. Anhang 12). Als ganzheitlicher Katalog enthält er sowohl Maß-
nahmen der WRRL, der HWRL als auch der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL).  

Die entsprechenden im HWRM-Plan zu verwendenden Maßnahmentypen des Hochwasserrisi-
komanagements sind mit Nummern 301 - 329 bezeichnet. Weitere konzeptionelle Maßnahmen-
typen sind mit den Nummern 501 - 511 erfasst. Eine Spalte zeigt an, ob die Maßnahmentypen 
zur WRRL und der HWRL die Ziele der jeweils anderen Richtlinie unterstützen (Bezeichnung 
M1), einen möglichen Zielkonflikt bei der jeweils anderen Richtlinie hervorrufen können (Be-
zeichnung M2), oder für die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind (Bezeich-
nung M3).  

In SH wurden die möglichen Wechselwirkungen von Maßnahmentypen beider Richtlinien im 
Hinblick auf potenzielle Synergien und Konflikte für alle relevanten Maßnahmen bis zur Ebene 
der WRRL-Wasserkörper geprüft und konkretisiert (2017, vgl. Anhang 13).  

1.1.3 Entstehung von Hochwasser 

In Deutschland sind zwei Hochwassertypen der Bewertung und Bestimmung von potentiell sig-
nifikanten Hochwasserrisiken zugrunde gelegt worden.  

Flusshochwasser 

Hochwasser sind natürliche Ereignisse. Wie Hochwasser entstehen und wie sie sich ausbreiten, 
hängt von einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Faktoren ab. So können tagelan-
ger, großflächiger Dauerregen oder kurzzeitiger Starkregen zu Hochwasser in Fließgewässern 
führen. Dauerregen sind meist für Hochwasser in den großen Flüssen verantwortlich, wohinge-
gen lokale Gewitterregen zu Überflutungen in kleinen Einzugsgebieten in SH führen können. 
Auch plötzliche und insbesondere flächendeckende Schneeschmelzen können zu Hochwasser 
führen: Je schneller und je mehr Schnee taut, desto größer wird die Belastung für die Flüsse.  

Beim Auftreffen des Niederschlags auf die Geländeoberfläche erfolgt die Abflussbildung. Vege-
tation, Boden und Gelände beugen aufgrund ihrer natürlichen Retentionseigenschaften einem 
direkten oberflächigen Abfluss von Niederschlag vor. Wo Pflanzen wachsen, kann mehr Wasser 
verdunsten und im Boden gespeichert werden. Je dichter und höher der Bewuchs ist, desto 
besser funktioniert der natürliche Rückhalt. Versiegelte Flächen halten hingegen nahezu kein 
Wasser zurück. Regnet es lange und ergiebig, nimmt der Boden immer weniger Wasser auf. Ir-
gendwann ist der Boden „gesättigt“ und dessen Aufnahmefähigkeit für Wasser erschöpft. Fällt in 
sehr kurzer Zeit sehr viel Regen, dauert das Einsickern in den Boden zu lange, obwohl noch 
Speicher im Porenraum des Bodens vorhanden wäre. In beiden Fällen fließen große Wasser-
mengen auf direktem Weg in Bäche und Flüsse, wodurch die Hochwassergefahr steigt. Auf 
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diese Weise können auch kurze heftige Unwetter örtliche Hochwasser auslösen. 

Im Gewässerbett findet die Abflusskonzentration des zuströmenden Wassers statt. Innerhalb 
weniger Stunden kann ein Fließgewässer mit kleinem Abfluss seine Wasserführung auf ein Viel-
faches steigern. Heftige Gewitter können in kleinen Einzugsgebieten zu großen Schäden in der 
direkten Umgebung führen. Große Flüsse bewältigen solche lokalen Gewitterregen dagegen 
leichter. Wegen der längeren Fließwege steigen sie erst bei großflächigem Dauerregen an. Ihre 
großen Einzugsgebiete setzen sich aus den Einzugsgebieten aller Nebenflüsse zusammen. In 
kleinen Einzugsgebieten erreicht das Wasser in kürzester Zeit die Bäche oder Flüsse. Größe, 
Gefälle und Form des Einzugsgebietes bestimmen also die Zeit, in der sich das Wasser in ei-
nem Bach oder Fluss sammelt. 

Das Hochwasser läuft in einem Fließgewässer als Welle ab. Misst man die Wasserstände zu 
verschiedenen Zeiten, ist eine Ganglinie in Wellenform zu erkennen. Über Stunden oder Tage 
steigt die Welle an, um dann wieder langsam abzuflachen. Den höchsten Punkt dieser Welle 
bezeichnet man als Hochwasserscheitel. Die Form der Hochwasserwelle ist abhängig von der 
Entstehung des Hochwassers und verändert sich im Gewässerverlauf. Die Zeit, in der sich eine 
Welle von Ort A nach Ort B am Fluss bewegt, wird als Laufzeit bezeichnet. Die genaue Kennt-
nis über diese Zusammenhänge ermöglicht die Hochwasservorhersage. 

Abflussbestimmende Bauwerke sind Schleusen, Sperrwerke, Schöpfwerke, Siele und Wehran-
lagen in dem Gebiet, in dem sich bei einer fiktiven Extremsturmflut ohne Küstenschutzanlagen 
die Wasserlinie der Überschwemmungen landwärts bilden würde. Verursachende Randbedin-
gungen sind: 

⇨ Hohe Außenwasserstände

⇨ Sturmflut

⇨ Binnenhochwasser

⇨ Binnenhochwasser und hohe Außenwasserstände

⇨ Binnenhochwasser und Sturmflut

Küstenhochwasser 

Von Küstenhochwasser oder Sturmflut im Ostseegebiet spricht man, wenn der Wasserstand 
mehr als einen Meter über Normalmittelwasser ansteigt. Die Ursachen für die Entstehung von 
Sturmfluten sind sehr vielfältig. Sie entstehen durch das zufällige Zusammenwirken einer Reihe 
meteorologischer und hydrologischer Faktoren. Sturmbedingter Windstau und der Füllungsgrad 
der Ostsee haben ebenso Einfluss wie nicht zu vernachlässigende Schwingungs- und Buchten-
staueffekte. Neben der Höhe des Wasserspiegels ist ebenso die Verweildauer der Flut von aus-
schlaggebender Bedeutung. Die Hauptursache der Vorgänge, die die Sturmflutentstehung in 
der südwestlichen Ostsee bewirken, sind Tiefdruckgebiete der Westwinddrift (Sturm- und Or-
kantiefs), die auf charakteristischen Zugbahnen die Ostsee überqueren und besonders im Win-
ter Starkwinde hervorrufen. Fast alle Sturmfluten fallen deshalb auch in das Winterhalbjahr von 
Oktober bis März. Tideeinflüsse wie an der Nordsee sind in der Ostsee zu vernachlässigen. 
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1.1.4 Berücksichtigung von Hochwasser unterschiedlichen Ursprungs 

Für die Bestimmung der Gebiete mit potentiell signifikanten Hochwasserrisiken wurden in 
Deutschland entsprechend der Vorgaben Art. 2 Nr.1 der HWRL wurden verschiedene Hochwas-
sertypen (types of flood) betrachtet und auf deren Signifikanz bewertet: 

I. Hochwasser von oberirdischen Gewässern (Fluvial Floods)

II. Küstenhochwasser (Coastal Floods/ Sea Water)

III. Oberflächenabfluss (Pluvial Floods)

IV. Zu Tage tretendes Grundwasser (Groundwater)

V. Versagen wasserwirtschaftlicher Anlagen (Artificial Infrastructure Failure of

Impoundments)

VI. Überforderung von Abwasseranlagen (Artificial Infrastructure Sewerage Systems)

Überflutungen entlang von Oberflächengewässern/Flusshochwasser (fluvial floods) 

Ein Schwerpunkt des HWRM liegt bei der Verringerung von potenziellen Risiken durch Überflu-
tungen entlang von Oberflächengewässern. Viele Siedlungs- und Ballungsräume sowie Indust-
rie- und Gewerbegebiete finden sich an Fließgewässern. So können durch ein Hochwasser er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter menschliche Gesundheit, Umwelt, Kul-
turerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten entstehen. 

Überflutung durch eindringendes Meerwasser/Küstenhochwasser (sea water) 

Der andere Schwerpunkt des HWRM sind Überflutungen in Küstengebieten. Kennzeichnend für 
die Küstengebiete ist ein über Jahrhunderte entstandenes, teil- bzw. abschnittsweise mehrfach 
gestaffeltes Deichsystem, durch das die Küstengebiete vor eindringendem Meerwasser ge-
schützt werden. Überflutungen sind hier nur nach einem Versagen der Landesschutzdeiche bei 
extremeren Ereignissen zu erwarten und betreffen dabei voraussichtlich nur einen räumlich be-
grenzten Teil des Küstengebietes. 

Überflutung durch Oberflächenabfluss (pluvial floods) 

Starkregenereignisse sind als generelles Risiko, aber nicht als Hochwasserrisiko für ein Fluss-
hochwasser in den Flussgebietseinheiten im Sinne des § 73 Abs. 1 WHG einzustufen: Konvek-
tive Niederschlagsereignisse mit hohen Niederschlagshöhen und hohen Intensitäten können 
grundsätzlich überall in Deutschland auftreten, wirken sich räumlich jedoch nur stark begrenzt 
aus. Zudem kann die Wahrscheinlichkeit des Eintretens für einen spezifischen Ort nicht hinrei-
chend statistisch abgesichert angegeben werden. Sobald sich die Oberflächenabflüsse in Ge-
wässern sammeln, sind entsprechende Ereignisse über die Betrachtung von Hochwasserrisiken 
an den Oberflächengewässern als Flusshochwasser impliziert (s. Überflutungen entlang von 
Oberflächengewässern (fluvial floods)). 

Um vergangenen Starkregenereignissen Rechnung zu tragen, wurden präventive Maßnahmen 
zum Starkregenrisikomanagement – insbesondere die, die neben der Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung Synergien beim Umgang mit Flusshochwasser aufweisen – im Rahmen der jetzi-
gen Überprüfung und Aktualisierung des HWRM-Plans für die kommunale Ebene angeregt.  
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Überflutungen durch zu Tage tretendes Grundwasser (groundwater) 

Hohe Grundwasserstände durch das zeitlich begrenzte, starke Ansteigen der Grundwasser-
stände, können insbesondere in Verbindung mit einem Flusshochwassers Schäden verursa-
chen. Überflutungen durch hohe Grundwasserstände können in Gebieten mit oberflächennah 
anstehendem Grundwasser z. B. in Flussauen, ehemaligen Flussauen und Landsenken auftre-
ten. Hierbei kann zum einen tatsächlich Grundwasser an die Oberfläche treten, zum anderen 
kann aber auch Stauwasser aus Niederschlag auftreten, welches aufgrund geringer Flurab-
stände nicht versickert (MUKE BW 2013). Die betroffenen Gebiete werden über die Bestim-
mung der Gewässerabschnitte mit signifikanten Hochwasserrisiken im Rahmen der vorläufigen 
Risikobewertung in Schleswig-Holstein bereits miterfasst.  

Überflutungen durch Versagen wasserwirtschaftlicher Anlagen (artificial infrastructure) 

Die Eintrittswahrscheinlichkeiten für ein Stauanlagenversagen sind wesentlich geringer als die 
Eintrittswahrscheinlichkeiten der anzusetzenden Bemessungsereignisse (bzw. als diejenigen 
Extremereignisse, die nach den Vorgaben zur Umsetzung der HWRL zu berücksichtigen sind). 
Dieser Sachverhalt trifft bei Einhaltung der in den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
formulierten Anforderungen an Planung, Bau, Betrieb und Überwachung von Stauanlagen zu. 
Eine gesonderte Bewertung des Hochwasserrisikos durch Überflutung infolge Stauanlagenver-
sagens erfolgt deshalb nicht. Dem verbleibenden Risiko eines Stauanlagenversagens ist nach 
DIN 19700 durch flankierende konstruktive, bewirtschaftungsseitige und organisatorische Maß-
nahmen zu begegnen. 

Überflutungen durch die Überforderung von Abwassersystemen (artificial infrastructure - 
sewerage systems) 

Gemäß § 72 Satz 2 WHG und in Übereinstimmung mit Art. 2 Nr. 1 Satz 2 HWRL sind Über-
schwemmungen aus Abwasseranlagen von der Begriffsbestimmung für Hochwasser ausge-
nommen. Nicht beachtet wird somit der Rückstau aus dem Kanalnetz in innerörtlichen Berei-
chen, der aus Niederschlagsereignissen resultiert, die über das Ereignis hinausgehen, das der 
Bemessung des Kanalnetzes zugrunde liegt. Dagegen sind Abflüsse aus Abwasseranlagen und 
aus der Niederschlagsentwässerung befestigter Flächen, die in Oberflächengewässer gelan-
gen, in die Hochwasserereignisse mit einberechnet und somit berücksichtigt.  

1.1.5 Mögliche Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasser- 
          ereignisse  

Beobachtete Klimaänderungen (Temperatur, Niederschlag und Wind) 

Die Jahresdurchschnittstemperatur ist in Deutschland im Zeitraum von 1881 bis 2018 im Mittel 
um ca. 1,5°C angestiegen und liegt damit über der globalen mittleren Zunahme von ca. 1°C. 
Der Anstieg war in den letzten Jahrzehnten besonders stark und geht auf die überdurchschnitt-
lich hohen Jahresmitteltemperaturen der letzten Jahre zurück. 

Die deutschlandweite jährliche Niederschlagshöhe nahm von 1881 bis 2018 um 69 mm zu. Al-
lerdings sind die Jahr-zu-Jahr-Variabilität in der Zeitreihe und auch die regionalen Unterschiede 
in den Trends stark ausgeprägt. Die Auswertungen zur Verteilung des Niederschlags auf das 
Sommer- und Winterhalbjahr oder auch die Jahreszeiten zeigen, dass die mittleren Nieder-
schlagshöhen im Winter um ca. 25 % deutlich zugenommen haben, während sie im Sommer 
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gleichbleibend bis leicht rückläufig sind. Zudem zeigt sich, dass für das Winterhalbjahr die Häu-
figkeit hoher täglicher Regenmengen im Verlaufe des Untersuchungszeitraums (1951-2006) um 
rund 25 % angestiegen ist. Für das Sommerhalbjahr ist hingegen keine eindeutige Entwicklung 
zu erkennen. 

Die Datenbasis für die Analyse von Niederschlägen mit Zeitdauern unterhalb von 24 Stunden 
(konvektive Starkregenereignisse - pluvial floods) ist generell deutlich schlechter (kürzere Zeit-
reihen, geringere räumliche Abdeckung) als oberhalb von 24 Stunden. Alternative Analysen der 
seit 15 Jahren vorliegenden Radardaten in Deutschland deuten regional auf eine Zunahme von 
Starkniederschlägen kurzer Dauer hin. Jedoch sind diese Ergebnisse aufgrund der geringen 
Länge der Zeitreihen statistisch nicht hinreichend abgesichert, um eindeutige Trends festzule-
gen. 

An den deutschen Küsten sind beobachtete Änderungen im winterlichen Sturmklima insbeson-
dere wegen der damit verbundenen Änderungen in den Sturmflutwasserständen von Bedeu-
tung. Aus längeren Zeitreihen geht jedoch hervor, dass aufgrund der hohen Jahr-zu-Jahr und 
(multi-)dekadischen Variabilität langfristig kein signifikanter Trend in der Sturmintensität fest-
stellbar ist. 

Zukünftige Klimaänderungen - Szenarien 

Die Erwärmung des globalen Klimasystems ist eindeutig und es ist in der Wissenschaft unstrit-
tig, dass der menschliche Einfluss die Hauptursache der beobachteten Erwärmung seit Mitte 
des 20. Jahrhunderts ist. Primär wird dies durch den vom Menschen verursachten Anstieg der 
Treibhausgaskonzentrationen, zusammen mit anderen menschlichen Einflussfaktoren, ausge-
löst. Trotz aller Maßnahmen zum Klimaschutz steigen die Treibhausgasemissionen weltweit 
weiter an und führen zu einer globalen Erwärmung. Auch bei einer Erreichung der Ziele der UN-
Klimakonferenz in Paris (COP 21) ist der Klimawandel nicht zu stoppen. 

Im Deutschlandmittel wird für die nahe Zukunft (2031-2060) eine mittlere Erwärmung um 1-2°C 
im Vergleich zu 1971-2000 projiziert. Bis 2100 gibt es dann deutliche Unterschiede zwischen 
den Szenarien: Beim RCP2.6 („Klimaschutz“-Szenario) zeigt sich eine Stabilisierung auf eine 
Erwärmung von ca. 1-2°C. Beim RCP8.5 („Weiter-wie-bisher-Szenario“) wird eine deutschland-
weite mittlere Erwärmung von im Mittel 3,5-4,5°C projiziert. Generell zeigen die Modellberech-
nungen eine generell von Nordwesten nach Südosten zunehmende Erwärmung. 

Im Mittel über Deutschland werden moderate Zunahmen der Jahresniederschlagssummen von 
0 bis 10% (Mitte des Jahrhunderts) bzw. 0 bis 15% (Ende des Jahrhunderts) projiziert. Dabei ist 
mit saisonalen und regionalen Unterschieden zu rechnen. Die meteorologischen Wintermonate 
(Dez-Feb) zeigen sowohl in der nahen als auch in der fernen Zukunft deutliche Zunahmen, die 
in der zweiten Jahrhunderthälfte (2071-2100) in Süddeutschland etwas über 20% (Median) be-
tragen können. In den Sommermonaten (Jun-Aug) werden für die ferne Zukunft vor allem in 
Westdeutschland Abnahmen von mehr als 20% (Median) projiziert. 

Schließlich ist nach dem aktuellen Stand der Forschung die Änderung der Sturmintensität im 
Winter in Norddeutschland bis Ende des 21. Jahrhunderts (2071-2100) im Vergleich zu heute 
(1961-1990) unklar. 
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Zukünftige Änderungen von Flusshochwasser, Niederschlag und Küstenhochwasser 

Flusshochwasser 

Infolge der oben projizierten Klimaänderungen verändern sich die Niederschlagsmuster. In Ver-
bindung mit sich verändernden Schneeverhältnissen könnte es dadurch zu einer jahreszeitli-
chen Verschiebung der maßgebenden Abflussprozesse kommen. Hinsichtlich der künftigen Ent-
wicklung von Hochwasserabflüssen bleibt daher die Klärung der Frage, ob es hierdurch zu un-
günstigeren Hochwasserscheiteln kommt, eine Herausforderung. 

Die verfügbaren Klimamodelle liefern sehr unterschiedliche Niederschlagsmengen und -vertei-
lungen, was sich im Bereich extremer Niederschläge (Tagessumme) weitaus deutlicher bemerk-
bar macht als bei mittleren Niederschlägen. Bezogen auf einzelne Regionen ist diese große Un-
gewissheit auch auf die Unschärfe der Kenntnisse zur zukünftigen Entwicklung von Großwetter-
lagen einerseits und Zugbahnen von Tiefdruckgebieten andererseits zurückzuführen. Hinzu 
kommen – unabhängig vom Klimawandel – die Unsicherheiten hydrologischer Modelle sowie 
bei der statistischen Auswertung die mit zunehmender Jährlichkeit größer werdende Unsicher-
heit bei der Abschätzung der entsprechenden Abflüsse auf Basis dafür relativ zu kurzer Zeitrei-
hen (i. d. R. werden ja 30 Jahresabschnitte betrachtet). Bei der Ermittlung eines Klimasignals 
aus den auf diese Weise ermittelten extremen Hochwasserwerten zweier Perioden können sich 
allein dadurch erhebliche Schwankungen ergeben. Entsprechend sind die Bandbreiten von Ab-
schätzungen der Änderungssignale extremer Hochwasser sehr groß und können in Abhängig-
keit der verwendeten Projektionen und Verfahren sowie von Region und Einzugsgebietsgröße 
durchaus um 40 % und mehr betragen. Dies ist gleichbedeutend mit einer Verschiebung der 
Jährlichkeit in der Größenordnung einer Zehnerpotenz, d.h. ein heute als 100-jährliches Hoch-
wasser (HQ100) eingeschätzter Abfluss könnte zukünftig möglicherweise zwischen einem  
10-jährlichen Hochwasser (HQ10) und einem 1000-jährlichen Hochwasser (HQ1000) liegen.

Niederschlag

Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist eine Zunahme von Starkregenereignissen und damit 
eine Verschärfung der daraus resultierenden Risiken auch hinsichtlich lokalen Überflutungen 
wahrscheinlich. Quantitative Aussagen sind nicht möglich, da die Projektion von seltenen Extre-
mereignissen, wie oben dargestellt, mit starken Unsicherheiten behaftet und zurzeit noch nicht 
hinreichend belastbar ist. Aufgrund physikalischer Grundlagen lassen sich jedoch qualitative 
Aussagen treffen. Mit steigenden Temperaturen werden wahrscheinlich auch die Nieder-
schlagsmengen zunehmen, da wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann als kältere 
Luft. Bei gleichbleibender relativer Luftfeuchtigkeit wären daher auch mehr Niederschläge zu 
erwarten. Darüber hinaus werden sich die wolken- und niederschlagsbildenden Prozesse durch 
die geänderten meteorologischen Verhältnisse vermutlich intensivieren. Tatsächlich zeigen 
Klimaprojektionen, dass besonders hohe Niederschläge (99.9 Perzentil) unter Annahme der 
Szenarios "Weiter wie bisher" (RCP8.5) relativ gesehen stärker zunehmen als niedrigere  
(90. Perzentil; RAUTHE ET AL, 2020). Weitere, zum Teil wesentliche Einflussfaktoren, wie etwa 
die lokale Topographie und Vegetation oder die Niederschlagsbildung sind dafür verantwortlich, 
dass sich deutschlandweit ein insgesamt heterogenes Bild ergibt. 

Küstenhochwasser 

Nach dem Sonderbericht über den “Ozean und die Kryosphäre in einem sich wandelnden 
Klima” des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2019) ist mit einer erheblichen 
Beschleunigung des Meeresspiegelanstieges zu rechnen. Für das RCP8.5-Szenario liegt die 
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wahrscheinliche Bandbreite des globalen mittleren Meeresspiegelanstiegs Ende dieses Jahr-
hunderts zwischen 0,61 und 1,10 m (Medianwert 0,84 m). Bund und Länder haben sich verstän-
digt, dieses Szenario für Vorsorgezwecke zu verwenden, da es die höchste Anpassungsnot-
wendigkeit mit sich bringt. 

Hinsichtlich künftiger Sturmflutwasserstände ist zunächst festzuhalten, dass sie naturgemäß 
entsprechend dem mittleren Meeresspiegelanstieg zunehmen werden. Da nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht mit signifikanten Änderungen des Sturmklimas an den deutschen Küsten 
und damit des Windstaus zu rechnen ist (s.o.), ist davon auszugehen, dass sich die Sturmflut-
wasserstände an den deutschen Küsten ähnlich wie der mittlere Meeresspiegel ändern werden. 

1.1.6 Umgang mit den Folgen des Klimawandels 

Das Hochwassergeschehen wird sich infolge des Klimawandels sehr wahrscheinlich verändern. 
So besteht die ernstzunehmende Möglichkeit, dass Scheitelabflüsse hoher Jährlichkeit zuneh-
men werden. Da das Hochwassergeschehen primär von der Niederschlagscharakteristik be-
stimmt wird, sind als Ursache vor allem die mögliche Zunahme von sommerlichen Starkregen 
sowie die mögliche Zunahme von Winterniederschlägen zu nennen. Starkregen mit der Gefahr 
von wild abfließendem Oberflächenabfluss oder Sturzfluten können überall auftreten. Durch den 
Klimawandel bedingt, treten sie zukünftig wahrscheinlich häufiger bzw. intensiver auf. Hochwas-
ser können in bislang von Schnee und Gletschern beeinflussten Einzugsgebieten außerdem 
von Temperaturzunahmen und von der dadurch verringerten Zwischenspeicherung als Schnee 
bzw. der intensivierten Eisschmelze beeinflusst werden. Infolge eines beschleunigten Meeres-
spiegelanstieges ist zudem mit erhöhten hydrologischen Belastungen und in der Folge mit ei-
nem höheren Unterhaltungs- und Anpassungsaufwand der Küstenschutzanlagen zu rechnen. 

Der zyklische Ansatz der „Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ (DAS) wird ne-
ben den Strategien der Bundesländer als genereller Rahmen für die Klimaanpassung in 
Deutschland auch im Bereich des HWRM gesehen. Das internetbasierte Klimavorsorgeportal 
(www.klivoportal.de) ist eine Drehscheibe, die auf zahlreiche Daten und Informationen von Bund 
und Ländern zum Klimawandel sowie Dienste, die die zielgerichtete Anpassung an die Klima-
wandelfolgen unterstützen, verweist. Zukünftig wird z.B. ein DAS-Basisdienst "Klima und Was-
ser" grundlegende Informationen zu Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt 
in Deutschland bereitstellen. 

Die Aussagen im LAWA-Klimawandel-Bericht 2020 zum Umgang mit den künftigen Hochwas-
serrisiken lassen sich generell wie folgt zusammenfassen: Trotz großer Unsicherheiten über 
das Ausmaß und die Auswirkungen des Klimawandels gibt es viele Maßnahmen und Hand-
lungsoptionen, die für das HWRM und für die Verbesserung des Hochwasserschutzes nützlich 
sind, unabhängig davon, wie das Klima in der Zukunft aussehen wird. Dies sind insbesondere 
wasserwirtschaftliche Anpassungsmaßnahmen, die Bandbreiten tolerieren und außerdem 

• flexibel und nachsteuerbar sind, d.h. die Hochwasserschutzmaßnahmen können heute
schon so konzipiert werden, dass eine kostengünstige Anpassung möglich ist, wenn zu-
künftig die Effekte des Klimawandels genauer bekannt sein werden. Die Passgenauig-
keit einer Anpassungsmaßnahme sollte regelmäßig überprüft werden.

• robust und effizient sind, d.h. die gewählte Anpassungsmaßnahme ist in einem weiten
Spektrum von Klimafolgen wirksam. Maßnahmen mit Synergieeffekten für unterschiedli-
che Klimafolgen sollten bevorzugt werden.
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Alle Maßnahmen des HWRM können einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel leisten 
und bestehende und neue Risiken verringern (siehe Maßnahmen 301 bis 329 des LAWA-
BLANO Maßnahmenkatalogs). Sämtliche Maßnahmen des LAWA-BLANO Maßnahmenkatalogs 
wurden zudem darauf geprüft, ob der Klimawandel Auswirkungen auf die zukünftige Wirksam-
keit der jeweiligen Maßnahme hat (Klimasensitivität). 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich und zuständige Behörden 

Hochwasserrisikomanagementpläne werden für Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwas-
serrisiko in den Flussgebietseinheiten aufgestellt. Sie sind nach § 75 Abs. 4 WHG mitglieds-
staatenübergreifend zu koordinieren sowie nach Abs. 5 der Vorschrift auf deutschem Hoheits-
gebiet als einziger Plan für eine Flussgebietseinheit zu erstellen bzw. für mehrere Pläne zu ko-
ordinieren.  

Die FGE Schlei/Trave erstreckt sich von der deutsch-dänischen Grenze, mit der Krusau auf dä-
nischer Seite, über den östlichen Teil von Schleswig-Holstein bis auf das Gebiet von Mecklen-
burg-Vorpommern mit dem Einzugsgebiet der Stepenitz. Seeseitig beinhaltet die Flussgebiets-
einheit auch die Küstengewässer bis eine Seemeile hinter der Basislinie der Ostsee und damit 
auch die Insel Fehmarn. Die FGE Schlei/Trave umfasst zwölf Bearbeitungsgebiete, die in fünf 
Planungseinheiten Schlei, Schwentine, Kossau/Oldenburger Graben, Trave und Stepenitz (MV) 
zusammengefasst sind. 

Für die Umsetzung der HWRL wurde, anders als bei der WRRL, landseitig zusätzlich die räumli-
che Abgrenzung der Küstengebiete erforderlich. 

Abbildung 5: Abgrenzung der Bearbeitungsgebiete in der FGE Schlei/Trave 
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Folgende Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko (APSFR-Gebiete) wurden ge-
mäß Art. 5 und 6 HWRL i. V. mit § 73 WHG in der FGE Schlei/Trave ermittelt und dargestellt. 
Die Tab. 1 enthält die Gebietsbezeichnungen für die Berichterstattung an die EU-KOM, wobei 
die Hochwasserrisikogebiete durch Flusshochwasser in ihrer Abgrenzung den Bearbeitungsge-
bieten und die Risikogebiete durch Küstenhochwasser den Planungseinheiten entsprechen. 

Tabelle 1: Hochwasserrisikogebiete (APSFR-Gebiete) durch Flusshochwasser und Küstenhochwasser gemäß Art. 
5 und 6 HWRL in der FGE Schlei/Trave 

APSFR_CD PLANU_CD APSFR_NAME 
DESH_RG_9612 STR_SLE Risikogebiet Binnenland FGE Schlei/Trave, Schlei 

DESH_RG_96132 STR_SLE Risikogebiet Binnenland FGE Schlei/Trave, Eckernförder 
Bucht 

DESH_RG_9614 STR_SWE Risikogebiet Binnenland FGE Schlei/Trave, Baltic-Schwentine 
DESH_RG_96158 STR_SWE Risikogebiet Binnenland FGE Schlei/Trave, Baltic-Probstei 
DESH_RG_9618 STR_KOG Risikogebiet Binnenland FGE Schlei/Trave, Wagrien-Fehmarn 

DESH_RG_96194 STR_KOG Risikogebiet Binnenland FGE Schlei/Trave, Baltic-Neustädter 
Bucht 

DESH_RG_962 STR_TRA Risikogebiet Binnenland FGE Schlei/Trave, Mittlere Trave 
DESH_RG_9622 STR_TRA Risikogebiet Binnenland FGE Schlei/Trave, Untere Trave 
DESH_RG_9626 STR_TRA Risikogebiet Binnenland FGE Schlei/Trave, Schwartau 
DESH_RG_961_STR_KOG STR_KOG Risikogebiet Küste FGE Schlei/ Trave, Planungseinheit 

Kossau/ Oldenburger Graben 
DESH_RG_961_STR_SLE STR_SLE Risikogebiet Küste FGE Schlei/ Trave, Planungseinheit Schlei 
DESH_RG_961_STR_SWE STR_SWE Risikogebiet Küste FGE Schlei/ Trave, Planungseinheit 

Schwentine 
DESH_RG_961_STR_TRA STR_TRA Risikogebiet Küste FGE Schlei/ Trave, Planungseinheit Trave 
DESH_RG_961_STR_TRA STR_TRA Risikogebiet Küste FGE Schlei/ Trave, Planungseinheit 

Stepenitz  

Für die FGE Schlei/Trave in SH ist gemäß Art. 3 HWRL das MELUND die zuständige Flussge-
bietsbehörde, von der die gesamte Koordination wahrgenommen wird. Zuständige Behörde in 
MV ist das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklen-
burg‐Vorpommern (LM).  
Tabelle 2: Liste der zuständigen Behörden nach Art. 3 HWRL 

SH Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisie-
rung des Landes Schleswig-Holstein  
(MELUND) 

Mercatorstraße 3 
D-24106 Kiel

www.wasser.schleswig-hol-
stein.de 

www.hwrl.schleswig-hol-
stein.de 

MV Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, 
ländliche Räume und Umwelt  Mecklenburg-
Vorpommern (LM) 

Paulshöher Weg 1 
19061 Schwerin 

www.regierung-mv.de/Lan-
desregierung/lm 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit (BMU), ist hingegen gesamtverantwortlich für die Berichterstat-
tung der geforderten Inhalte der HWRL an die Europäische Kommission. 

http://www.wasser.schleswig-holstein.de/
http://www.wasser.schleswig-holstein.de/
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm
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1.3 Administrative Koordination 

1.3.1 Internationale Koordination 

Bei der Berichterstattung gemäß Art. 3 WRRL ist die FGE Schlei/Trave zwar als internationale 
FGE gemeldet, wird aber angesichts der geringen Flächenanteile des Königreiches Dänemark 
an der FGE über Vereinbarungen zwischen dem Königreich Dänemark und der Bundesrepublik 
Deutschland wie eine nationale FGE bearbeitet.  

Entsprechend der einvernehmlichen Bewertung und Abstimmung zwischen Dänemark und 
Deutschland (SH) gibt es keine gemeinsame Kulisse von potenziell signifikanten Hochwasserri-
sikogebieten. Die kontinuierliche Koordinierung1, also die Information und der Austausch zur je-
weiligen landesinternen Umsetzung der HWRL und zum Grenzbereich Deutschland - Däne-
mark, inklusive der Maßnahmen, finden jährlich statt. 
Tabelle 3: Liste der zuständigen Behörden international nach Art. 3 HWRL 

Name der zuständigen Behörde Abkürzung Anschrift der zuständigen 
Behörde Weitere Informationen 

Dänemark 

Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 
DK 1216 København K 

www.mfvm.dk 

Schleswig-Holstein 

Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung des Landes Schleswig-
Holstein 

MELUND Mercatorstraße 3 
D-24106 Kiel

www.wasser.schleswig-holstein.de 

www.hwrl.schleswig-holstein.de 

Mecklenburg-Vorpommern 

Ministerium für Klimaschutz, Landwirt-
schaft, ländliche Räume und  
Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 

LM Paulshöher Weg 1 

19061 Schwerin 

www.regierung-mv.de/Landesre-
gierung/lm 

1.3.2 Nationale Koordination innerhalb der Flussgebietseinheit Schlei/Trave 

In Schleswig-Holstein erfolgt die Koordinierung der Aufgaben auf verschiedenen Ebenen. Die 
grundsätzliche Vorgehensweise zur Umsetzung der HWRL wird durch die zuständige Flussge-
bietsbehörde MELUND festgelegt. Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume (LLUR) und der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz 
(LKN.SH) begleiten im Rahmen ihrer Zuständigkeiten den gesamten Umsetzungsprozess. 

Bei der Erstellung der HWRM-Pläne übernimmt das MELUND in seiner zentralen Rolle als 
Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes sowohl eigene Aufgaben des Hochwasserschutzes 
und der Hochwasservorsorge als auch die Koordinierung mit verschiedenen Verwaltungs- und 
Fachbereichen auf verschiedenen Ebenen.  

Im Rahmen einer Lenkungsgruppe und einer interministeriellen Arbeitsgruppe, die ebenfalls un-
ter der Leitung der Abteilung Wasserwirtschaft des MELUND steht, sind die am Umsetzungs-

1 Eine gemeinsame Erklärung zwischen Deutschland und Dänemark besteht seit 2005. Die Vereinbarung bezog sich ursprünglich 
auf die Umsetzung der WRRL, wurde aber 2010 per Notenaustausch aktualisiert, um die Koordination der HWRL einzubeziehen. 

http://www.mfvm.dk/
http://www.wasser.schleswig-holstein.de/
http://www.hwrl.schleswig-holstein.de/
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm
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prozess beteiligten anderen Fachabteilungen des MELUND, sowie weitere fachlich betroffene 
Ministerien (Fachressorts) vertreten. 

In SH sind der FGE innerhalb der vier Planungseinheiten 11 Bearbeitungsgebiete festgelegt, für 
die jeweils unter der Federführung des Bearbeitungsgebietsverbandes (Gründung über die 
Wasser- und Bodenverbände) eine Arbeitsgruppe aus den betroffenen Institutionen, Verbänden 
und Interessengruppen eingerichtet wurde. Die Arbeitsgruppen begleiten in ihrem Bearbeitungs-
gebiet den regionalen Umsetzungsprozess. Hinzu kommt die Planungseinheit Stepenitz in MV. 

In MV obliegt dem LM die Steuerung aller rechtlichen, fachlichen und organisatorischen Fragen 
der Umsetzung der HWRL im Rahmen der Dienst‐ und Fachaufsicht sowie die Koordinierung 
bei den erforderlichen Abstimmungen mit weiteren zu beteiligenden Fachressorts. 

Das nach § 75 Abs. 1 S. 2 i.v.m. § 7 Abs. 4 S. 1 WHG erforderliche formale Einvernehmen der 
zuständigen Behörde der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ist entsprechend der Er-
stellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach WRRL auch für den 
Hochwasserrisikomanagementplan hergestellt.  

Im Rahmen der Durchführung der konkreten Umsetzungsmaßnahmen erhält die Generaldirek-
tion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) die Gelegenheit, die Vereinbarkeit mit der Verwal-
tung der Bundeswasserstraßen zu prüfen. Maßnahmen die den für die Zweckbestimmung erfor-
derlichen Zustand der Bundeswasserstraße ändern, können nur mit Zustimmung der GDWS 
durchgeführt werden. 

 

1.3.3 Koordination und Harmonisierung in Deutschland 

Die Koordination und Harmonisierung in Deutschland erfolgt im Rahmen der LAWA und hier im 
LAWA-AH. Der LAWA-AH hat für den 2. Zyklus die Empfehlungen für die drei Umsetzungs-
schritte der HWRL (Art. 4 bis Art. 7 HWRL) überarbeitet und fortgeschrieben. Diese Empfehlun-
gen sind auf der Homepage der LAWA abrufbar und gewährleisten eine koordinierte und ver-
gleichbare Aktualisierung der HWRM-Pläne in Deutschland. Damit werden explizit die LAWA-
Beschlüsse zur sukzessiven Harmonisierung der HWRM-Planung in Deutschland umgesetzt 
und die Einheitlichkeit im Vorgehen und in der Dokumentation der Pläne ab dem 2. Zyklus (ab 
2015) weiter verbessert. 

Koordination und Harmonisierung der vorläufigen Bewertung (Art. 4, 5) 

Zur Koordination der vorläufigen Risikobewertung ab dem 2. Zyklus der HWRL-Umsetzung 
wurde auf Grundlage der Erfahrungen des 1. Zyklus die „Vorgehensweise bei der vorläufigen 
Bewertung des Hochwasserrisikos nach EG-HWRM-RL“ der LAWA fortgeschrieben (LAWA 
2017a). Diese Empfehlungen dienen der Harmonisierung der Umsetzung in den Bundesländern 
und beinhalten gemeinsam definierte Signifikanzkriterien. Die Überprüfung der Risikogebiete 
mit Hilfe dieser Kriterien erfolgt grundsätzlich durch Analyse solcher Gewässerabschnitte, für 
die seit der ersten vorläufigen Bewertung neue signifikante Schadensereignisse oder wesent-
liche Veränderung der Schadenspotenziale vorliegen. Werden Grenzgewässer bzw. grenzüber-
schreitende Fließgewässer aufgrund neuer Erkenntnisse einer solchen Prüfung unterzogen, 
wird das Ergebnis jeweils zwischen den beteiligten Bundesländern abgestimmt. Für den 3. Zyk-
lus wird die Verwendung von Schadenspotenzialen zur Ermittlung der Signifikanz bundesweit 
angestrebt. 
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Koordination und Harmonisierung der Erstellung HWGK/HWRK (Art. 6) 

Um innerhalb Deutschlands weitgehend inhaltlich und, soweit möglich, gestalterisch einheitliche 
Kartenwerke zu erstellen, die über Ländergrenzen hinweg passfähig sind, hat die LAWA ihre 
Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten 
HWRK für den 2. Zyklus fortgeschrieben (LAWA 2018a). Diese Empfehlungen enthalten Stan-
dards für Mindestanforderungen der HWRL an die HWGK und HWRK. 

Bei den Grenzgewässern und grenzüberschreitenden Fließgewässern, die in angrenzenden 
Bundesländern als Hochwasserrisikogebiete gemäß § 73 WHG bzw. Art. 4 und 5 HWRL be-
stimmt wurden, erfolgte ein Abgleich der Karten.  

In internationalen und auch länderübergreifenden Flussgebieten können Abweichungen in den 
Darstellungen nicht immer ausgeschlossen werden. Diese sind im Rahmen des von der Richtli-
nie geforderten Informationsaustausches (§ 74 Abs. 5 WHG bzw. Art. 6 Abs. 2 HWRL) zwi-
schen den Ländern bzw. den Mitgliedsstaaten zu beraten und ggf. zu dokumentieren.  

Um zur Umsetzung der Berichterstattung gegenüber der EU-Kommission ein Maximum an Ein-
heitlichkeit bei den Berichtskarten zu erzielen, hat die LAWA 2017 den Beschluss gefasst, einen 
zentralen Web-Kartendienst „Nationale HWGK/HWRK“ über das Berichtsportal „WasserBLIcK“ 
bereitzustellen. Die Inhalte und Gestaltung dieses Kartendienstes entsprechen diesen Empfeh-
lungen zur Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten. Ungeach-
tet des nationalen Kartendienstes ist es den Bundesländern unbenommen, eigene Kartenpro-
dukte zum Thema Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten zu erstellen, um den regi-
onalen Informationsbedürfnissen und -pflichten zu genügen. 

Koordination und Harmonisierung der HWRM-Planung (Art. 7) 

Auch die „Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen“ aus dem 
1. Zyklus wurden auf Grundlage der Erfahrungen des 1. Zyklus fortgeschrieben und an aktuelle 
Erfordernisse angepasst. Die „Empfehlungen zu Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung 
von Hochwasserrisikomanagementplänen“ (LAWA 2019) stellen damit den vereinbarten metho-
dischen Rahmen und die Struktur für die Bearbeitung und die Dokumentation der HWRM-
Planung sowie für die Berichterstattung dar. Sie sind international in den zuständigen Gremien 
auf die europäische gemeinsame Umsetzung der HWRL abgestimmt, so dass damit eine 
Grundlage für die Koordination in internationalen Flussgebieten gelegt ist. 

Zur Vereinheitlichung der Berichterstattung wurde bereits im 1. Zyklus ein LAWA-
Maßnahmenkatalog entwickelt, in dem alle Maßnahmen den Aspekten des HWRM und den 
Maßnahmenarten entsprechend der europäischen Definition zugeordnet sind (LAWA-BLANO 
Maßnahmenkatalog). Die Struktur des Katalogs ist auf die Vorgaben der HWRL und das darun-
ter koordinierte System zur Berichterstattung abgestimmt. Das in der LAWA vereinbarte Ziel ist, 
die Maßnahmenplanung für die deutschen Flussgebiete unmittelbar nach diesem Katalog zu 
strukturieren und zu dokumentieren. Sofern aus regionalen Erfordernissen für bestimmte Bear-
beitungsgebiete z. T. weiter spezifizierte Maßnahmentypen verwendet wurden, werden diese 
auf der Ebene der Flussgebiete entsprechend des LAWA-BLANO Maßnahmenkataloges zu-
sammengefasst. 

Die Koordination der fachlich-inhaltlichen Ausgestaltung der HWRM-Pläne und die Koordination 
der HWRM-Planung obliegt den Flussgebietsbehörden der FGGen in Abstimmung mit und den 
darin zusammenarbeitenden Bundesländern im gemeinsamen Rahmen der LAWA-Beschlüsse. 
In den Flussgebietseinheiten, die lediglich ein Bundesland betreffen, obliegt dies dem jeweiligen 
Bundesland als Flussgebietsbehörde. 
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2 Die Flussgebietseinheit Schlei/Trave 

2.1 Beschreibung des Flussgebiets  

2.1.1 Geographie, Geologie und Topographie  

Die FGE Schlei/Trave umfasst eine Gesamtfläche von 9.218 km², davon 6.179 km² Landfläche, 
inkl. des Einzugsgebietes der Stepenitz in Mecklenburg-Vorpommern. 

 
Abbildung 6: Planungseinheiten der FGE Schlei/Trave 

 

Die fünf Planungseinheiten der FGE Schlei/Trave umfassen jeweils ein oder mehrere hydrologi-
sche Teileinzugsgebiete und sind in Abb. 6 dargestellt.  
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Tabelle 4: Daten der FGE Schlei/Trave mit Planungseinheiten (Quelle: 3. Bewirtschaftungsplan WRRL) 

 
Flussgebietseinheit Schlei / Trave 
 
 Schleswig-Holstein (SH) MV 

Planungseinheiten Schlei Schwentine 
Kossau/ 
Oldenburger 
Graben 

Trave Stepenitz 

Größe in km² 1.319 728 1.444 1.808 867 

Flächenanteil in % 24,9 13,7 27,3 34,1  
Gesamtfläche in km² 
inkl. Küstengewässer 8.351 (90,6 %) 867 (9,4 %) 

 

Charakteristisch für die FGE Schlei/Trave ist eine abwechslungsreiche Landschaft mit ausge-
prägter Morphologie, größeren Seen sowie kleineren und flacheren, in den verschiedenen Sta-
dien der Verlandung und Vermoorung befindlichen Wasserflächen. Die höchste Erhebung in der 
FGE ist der Bungsberg mit NHN + 168 m. Entstanden ist diese reliefreiche Oberflächenland-
schaft durch die geologischen Vorgänge insbesondere während der jüngeren Eiszeiten und in 
der Nacheiszeit im Verlauf der letzten rd. 100.000 Jahre.  

Die Küsten der südwestlichen Ostsee sind durch den Wechsel von Steilufern sowie flachen 
Uferbereichen und Stränden geprägt, die ihre Entstehung ebenfalls der eiszeitlichen und nach-
eiszeitlichen Entwicklung verdanken. Tief ins Land einschneidende Förden (Flensburger Förde, 
Eckernförder Bucht, Kieler Förde und Lübecker Bucht) werden häufig von Moränenzügen, die 
Schlei auch von Niederungsufern begrenzt. 

Die FGE Schlei/Trave wird durch den Naturraum Östliches Hügelland mit kleineren Einschlüs-
sen der Vorgeest sowie dem Westmecklenburgischen Hügelland mit Stepenitz und Ragdegast 
geprägt (Abb. 7 und Tab. 5). 

Das östliche Hügelland hat sich im Laufe der jüngsten Vereisung, der Weichseleiszeit, heraus-
gebildet. Durch Eisschub in Staffeln angelegte Moränenzüge, vielfach gestaucht, bedingen die 
morphologische Ausprägung des Gebietes, welche durch bis heute andauernde Erosionsvor-
gänge noch nicht ausgeglichen wurde. Nach Westen schließen sich Ausläufer der Vorgeest an, 
die durch ausgedehnte Sanderflächen charakterisiert sind.  

Die morphologische Entwicklung der Ostküste wird langfristig durch den Küstenausgleich ge-
kennzeichnet. Während Starkwindereignissen werden die exponiert liegenden Küstenabschnitte 
durch Seegangseinwirkung erodiert, wodurch sie sich langfristig zurückverlegen. Das abgetra-
gene Material wird teilweise parallel zur Küste in benachbarte Buchten und Förden transportiert. 
Im Strömungsschatten der vorspringenden Kliffe kommen diese Sedimente dann rasch zur Ab-
lagerung und bilden Riffe, Nehrungen und Strandwälle. Dieser Prozess dauert auch heute noch 
an.  
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Abbildung 7: Naturräume Schleswig-Holsteins 

 

Tabelle 5: Anteile der Naturräume in den FGE in SH (Sachstand Umsetzungskonzept HWRL 2008) 
Fläche der FGE in km² 

 FGE Eider FGE EIbe FGE Schlei/Trave 

Fläche  4.610 5.794 5.307 

Anteil der Landschaftsräume in der FGE in % 

Marsch 42,8 14,9   0,0 

Geest 50,2 59,0   0,7 

Östliches Hügelland  6,9 25,0 99,0 

 

2.1.2 Oberflächengewässer und Küstengebiete 

Oberflächengewässer 

Die FGE Schlei/Trave setzt sich aus einigen größeren und vielen kleinen Gewässersystemen 
mit gesamt ca. 6.000 km Gewässerlänge zusammen, die unabhängig voneinander direkt oder 
über eine der Förden in die Ostsee münden. Die Länge des Gewässernetzes mit Einzugsgebie-
ten von mindestens 10 km² beträgt rund 2.100 km. Die prägenden Gewässer dieser Flussge-
bietseinheit sind neben der Schlei (als schmale, eiszeitlich geformte Förde) die Fließgewässer 
Trave, Schwentine, Kossau, Schwartau, Stepenitz, sowie der Oldenburger Graben und der 
nördliche Teil des Elbe-Lübeck-Kanals. Alle Fließgewässer der FGE Schlei/ Trave entwässern 
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in die Ostsee.  

Diese FGE ist darüber hinaus geprägt durch 51 Seen größer als 50 ha, deren Gesamtwasser-
fläche 149 km² beträgt. Die größten Seen sind der Große Plöner See mit einer Fläche von ca. 
29 km² und der Selenter See mit einer Ausdehnung von ca. 22 km². Der See mit der größten 
Tiefe ist der Große Plöner See mit 56 m.  

Die bedeutendsten Gewässer der fünf Planungseinheiten, deren Einzugsgebiete auch die wei-
tere Untergliederung dieser FGE bilden, sind für die 

• Planungseinheit Schlei  

o Schlei (ca. 43 km) 

• Planungseinheit Schwentine  

o Schwentine (ca. 67 km) 

• Planungseinheit Kossau /Oldenburger Graben  

o Kossau (ca. 38 km) 

o Oldenburger Graben (ca. 23 km) 

o Kremper Au (ca. 23 km) 

• Planungseinheit Trave  

o Trave (ca. 113 km) 

o Schwartau (ca. 39 km) 

• Planungseinheit Stepenitz 

o Stepenitz (ca. 56 km) 

o Radegast (ca. 36 km) 

o Maurine (ca. 27 Km) 

 

Küstengebiete 

Die Küstengebiete werden landseitig durch die Höhenlinie NHN + 4,0 m begrenzt. Die Fläche 
zwischen der Küstenlinie und der Höhenlinie NHN + 4,0 m beträgt ca. 505 km². Entsprechend 
den Inseln an der Westküste Schleswig-Holsteins wird auch die Insel Fehmarn in ihrer komplet-
ten Ausdehnung innerhalb ihrer FGE dem Küstengebiet hinzugerechnet. 

Die Ostseeküste der FGE hat insgesamt eine Länge von 541 Kilometern. Darin eingerechnet 
sind die Schlei mit 137 Kilometern und die Küste der Insel Fehmarn mit 71 Kilometern Ufer-
länge, die mit einer Fläche von 185 km² die größte Insel Schleswig-Holsteins ist. 
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2.1.3 Klimatische und hydrologische Verhältnisse 

Klima 

Das Klima in der FGE Schlei/Trave ist geprägt durch die Nähe zur Nord- und Ostsee. Die mittle-
ren Jahresniederschläge an der Ostküste Schleswig-Holsteins lagen in den Jahren 1981-2010 
zwischen 560 mm auf Fehmarn, 754 mm in Kiel und 883 mm in Schleswig. Zu nennen ist auch 
der Bungsberg mit bis zu 800 mm Niederschlag, aber auch mit extremer Trockenheit, die häufig 
periodisch auftritt und große Teile der Gewässer trockenfallen lässt. Für das Gebiet der Stepe-
nitz in Mecklenburg-Vorpommern nehmen die Niederschlagsmengen von Westen nach Osten 
ab und liegen im Jahresmittel zwischen 727 mm und 620 mm. Die jährliche reale Verdunstung 
in der FGE (1991-2010) beträgt je nach Bewuchs zwischen 412 mm und 430 mm. 

Fließgewässerhydrologie 

Zur Darstellung der Abflusscharakteristik der Fließgewässer in der FGE Schlei/Trave sind bei-
spielhaft vier Gewässer mit ihren gewässerkundlichen Hauptdaten ausgewählt worden, die re-
präsentativ für die Planungseinheiten stehen: die Schwentine, die Trave, die Füsinger Au und 
die Kossau.  

Auffallend bei der Schwentine sind die niedrigen Abflussspenden bei MHW (mittleres Hochwas-
ser). Hier macht sich die Retentionswirkung zahlreicher Seen im Einzugsgebiet bemerkbar. 
Deutlich höher fällt dagegen der Wert bei der Füsinger Au aus, eine Rückhaltefunktion der Seen 
ist hier nur gering vorhanden.  
Tabelle 6: Auswahl gewässerkundlicher Hauptwerte repräsentativer Messstellen in der jeweiligen Planungseinheit 

 

Küstenhydrologie 

Zur Beschreibung der Wasserstände an der Ostseeküste der FGE Schlei/Trave werden in  
Tab. 7 Hauptwerte der gewässerkundlichen Pegel aufgeführt, die die hydrologische Situation 
widerspiegeln. Das Mittelwasser (MW) erreicht entlang der gesamten Küste ähnliche Werte zwi-
schen 3 cm und 9 cm über NHN. Die höchsten Wasserstände (HW) hingegen erreichen je nach 
Lage Werte zwischen 131 cm und 186 cm über NN. Das höchste, jemals gemessene Ereignis 
(HHW) am 13.11.1872 erreichte Wasserstände zwischen 282 cm und 337 cm über NN. 
  

MNQ MNq MQ Mq MHQ MHq
km² m³/s l/(s ∙ km²) m³/s l/(s ∙ km²) m³/s l/(s ∙ km²)

Preetz Schwentine 445 1,10 2,47 4,36 9,80 9,81 22,0 1984-2017 33% 67%

Sehmsdorf Trave 731 2,10 2,87 7,38 10,1 33,6 46,0 1971-2017 31% 69%

Westerakeby Füsinger Au 204 0,403 1,98 2,56 12,5 16,0 78,4 1971-2017 27% 73%

Rantzau Kossau 75 0,055 0,73 0,62 8,27 2,53 33,7 1989-2017 86% 14%

Börzow Stepenitz 441 0,819 1,84 2,58 5,85 16,00 36,3 2006-2015 31% 69%

1) die Einzugsgebiete wurden aufgrund des Flächenverzeichnis im AWGV neu ermittelt.

Planungseinheit Stepenitz ( 867 km²)

Planungseinheit Schlei (1.319 km²)

Planungseinheit Trave (1.804 km²)

Planungseinheit Schwentine (728 km²)

Planungseinheit Kossau / Oldenburger Graben (1440 km²)

Pegel Gewässer AbflussjahreEinzugsgebiet 
des Pegels1)

mittleres 
Niedrigwasser

Mittelwasser mittleres 
Hochwasser

Anteil 
Sommerabfluss 

am 
Gesamtabfluss

Anteil 
Winterabfluss 

am 
Gesamtabfluss
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Tabelle 7: Auswahl gewässerkundlicher Hauptwerte in der FGE Schlei/Trave (Datenreihe von 2006-2015) 
Pegel Gewässer HW 

[cm NHN] 
MW 
[cm NHN] 

HHW am 13.11.1872 
[cm NHN] 

Flensburg Ostsee 171 3 308 

LT Kalkgrund Ostsee 166 4 k. A. 

Langballigau Ostsee 168 5 k. A. 

Schleimünde SP Ostsee 165 4 321 

Eckernförde Ostsee 167 4 315 

LT Kiel Ostsee 172 4 k. A. 

Kiel-Holtenau Ostsee 175 4 297 

Heiligenhafen Ostsee 186 7 k. A. 

Marienleuchte Ostsee 167 5 k. A. 

Neustadt/Holstein Ostsee 175 7 282 

Travemünde Trave 172 6 330 

Lübeck-Bauhof Trave 177 9 337 

Kappeln Schlei 131 6 k. A. 

Schleswig Schlei 137 5 325 

 

Von Bedeutung für den Küstenschutz in der FGE Schlei/Trave ist ebenfalls die Verweildauer der 
Sturmflutwasserstände. Diese können hier viele Stunden oder sogar Tage andauern. Entspre-
chend hoch kann die resultierende Belastung der Küste bzw. der Küstenschutzanlagen durch 
Seegang ausfallen. 

 

2.1.4 Bevölkerung, Flächennutzung, Infrastruktur 

Die mittlere Bevölkerungsdichte in der FGE liegt bei ca. 191 EW/km². Die höchste Bevölke-
rungsdichte hat die Stadt Kiel und die geringste der Kreis Schleswig-Flensburg. Die größten 
Städte sind Kiel (ca. 247.500 Einwohner), Lübeck (ca. 217.200 Einwohner) und Flensburg (ca. 
89.500 Einwohner). Die größte Stadt in der Planungseinheit Stepenitz (MV) ist Grevesmühlen 
mit 10.400 Einwohnern. 

Die Flächennutzung in der FGE ist zu ca. 78% durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt, ge-
folgt von Wald mit 13 % und bebauten Flächen mit 3 %. In der Landwirtschaft der FGE 
Schlei/Trave dominiert der Anteil an Ackerflächen mit 53 % gefolgt von der Grünlandnutzung mit 
25 % (siehe Abb. 8). 
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Abbildung 8: Bodennutzungsstruktur im dt. Einzugsgebiet der FGE Schlei/Trave (gemäß Auswertung des FZ Jülich, 

Mai 2020) 

Bei der Flächennutzung bestehen naturräumlich bedingte Unterschiede. Die Planungseinheiten 
Schlei und Kossau/Oldenburger Graben weisen höhere Anteile landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen auf. Insbesondere die Ackerlandbereiche tragen hierzu bei. Demgegenüber haben die Pla-
nungseinheiten Schwentine und Trave einen doppelt so hohen Waldanteil. Die Grünlandberei-
che sind in allen Planungseinheiten nahezu identisch.  

Den geringsten Flächenanteil an bebauten Flächen weist die PE Schwentine auf, wobei die Un-
terschiede insgesamt relativ gering sind. Der relativ hohe Feuchtflächenanteil in der PE 
Schwentine ist dem Vorhandensein mehrerer großer Seen in diesem Gebiet (Plöner See, Kel-
lersee) geschuldet. 

Zu den wichtigsten überregionalen Häfen zählen Kiel und Lübeck/Travemünde. Bedeutende 
überregionale Werftstandorte befinden sich in Kiel, Lübeck und Flensburg. Lübeck, Kiel und 
Puttgarden haben in ihrer Funktion als Güterumschlags- und Personenfährhäfen vor allem in 
Richtung Skandinavien besondere Bedeutung. Der Güterverkehr erfolgt über Straße und Bahn 
sowie über die Seehäfen. An der Ostsee ist Heiligenhafen der mit Abstand wichtigste Fischerei-
hafen. 

Prägender Wirtschaftsfaktor an den Küsten in der FGE Schlei/Trave ist vor allem der Touris-
mus. Küstenbadeorte mit überregionaler Bedeutung sind Damp, Grömitz und Timmendorfer 
Strand sowie die Insel Fehmarn. In den Städten Lübeck und Kiel ist der Tourismus ebenfalls ein 
wichtiger Wirtschaftszweig. 

Bestimmend für die FGE sind die zahlreichen Verkehrsachsen wie Bahnlinien, Bundesstraßen 
und Autobahnen, die besonders im östlichen Teil der FGE vom Durchgangsverkehr nach Skan-
dinavien frequentiert werden. 

Die Ostsee zählt zu den am meisten und dichtest befahrenen Gewässern der Welt. Ca. 15 % 
des weltweiten Seehandelsvolumens werden auf der Ostsee abgewickelt.  
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2.1.5 Schutzgebiete und kulturelles Erbe 

Werden im Fall eines Hochwassers Schutzgebiete überschwemmt, kann dies vor- aber auch 
nachteilige Auswirkung auf Tier- und Pflanzenarten oder Ressourcen in diesen Gebieten haben. 
So können mit dem Hochwasser Schadstoffe in die Fläche geschwemmt werden, die zum einen 
z. B. die Qualität von Grundwasser in Trinkwasserschutzgebieten oder die Qualität von Erho-
lungs- und Badegewässern nachteilig beeinflussen können. Außerdem kann durch die Überflu-
tung von Natura 2000-Gebieten der Lebensraum für zu schützende Tier- und Pflanzenarten be-
einträchtigt werden. Zum anderen ist aber auch zu beachten, dass natürliche Überflutungen für 
auentypische Lebensräume existenznotwendig sind. 

Nach § 74 Absatz 4 WHG (Art. 6 Absatz 5c HWRL) berücksichtigen die Hochwasserrisikokarten 
die Schutzgebiete, die auch im Rahmen der WRRL betrachtet werden. Dies sind im Folgenden: 

• Gebiete für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch, 

• Erholungs- und Badegewässer, 

• wasserabhängige EG-Vogelschutz- und FFH-Gebiete. 

Für das Hochwasserrisikomanagement sind nur die Schutzgebiete von Bedeutung, die in den 
Risikogebieten liegen.  

In der FGE Schlei/Trave liegen mehrere FFH- und Vogelschutzgebiete. Dabei überlagern sich 
die beiden Gebietskulissen zum größten Teil. Einige der größeren Schutzgebiete sind in der 
Tab. 8 aufgelistet.  

Tabelle 8: NATURA 2000 Schutzgebiete (FFH und Vogelschutz) der FGE Schlei/Trave (BfN) 
NATURA 2000 Gebiete Fläche [km2] 
 
FFH-Gebiete: 

 

- Küstenbereich Flensburger Förde 109,6  
- Schlei/Schleimünde   87,5  
- Südküste Eckernförde Bucht   82,4  
- Küstenlandschaft Bottsand/Marzkamp   54,8  
- Küstenstreifen West- Nordfehmarn   14,6  
- Traveförde   25,2  
- Ostseeküste Brodtener Ufer   20,8 
- Seen des mittlere Schwentinesystems   66,5 
- Travetal   12,9 
- Schwartautal    7,6 
- Wald- und Moorlandschaft um den Röggeliner See 

(tlw. in der FGE Schlei/Trave) 
9,8 (in der FGE) 

- Küste Klützer Winkel und Ufer von Dassower See 
und Trave (tlw. in der FGE Schlei/Trave) 

2,7 (in der FGE) 

- Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen  14,48 
 
Vogelschutzgebiete: 

 

- Flensburger Förde 124,0  
- Eckernförder Bucht 120,6 
- Schlei   86,9  
- Östliche Kieler Bucht 746,9  
- Ostsee östlich Wagrien 394,2  
- Ostseeküste Brodtener Ufer   20,8  
- Traveförde   32,9  
- Großer Plöner See-Gebiet   45,4 
- Oldenburger Graben   12,6 
- Schaalsee (tlw. in der FGE) 24,9 (in der FGE) 
- Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Radegast-

Maurine 
  14,6 
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- Feldmark und Uferzone an Untertrave und Dassower 
See 

  21,0 

 

Nach § 73 Abs. 1 WHG (Art. 4 Abs. 2d HWRL) wird für die vorläufige Bewertung des Hochwas-
serrisikos gefordert, signifikante Hochwasserrisiken u. a. für das Schutzgut kulturelles Erbe ab-
zuschätzen. Die Gesamtheit der Kulturgüter wird als Kulturelles Erbe bezeichnet.  

Die Kulturgüter umfassen insbesondere Denkmäler einschließlich der Kultur-, Bau- und Boden-
denkmäler sowie historische Kulturlandschaften und archäologische Fundstellen. Es werden 
hierbei oberirdisch und unterirdische gelegene Denkmale und Fundstellen unterschieden. 

1972 wurde von über 189 Staaten die Welterbekonvention unterzeichnet. Nach dieser Konven-
tion kann die UNESCO den Titel Welterbe (unterteilt in Weltkulturerbe und Weltnaturerbe) an 
Stätten verleihen, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit, Authentizität und Integrität weltbedeutend 
sind. Die UNESCO-Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten, Verzeichnisse solcher Kulturgü-
ter zu führen, deren Ausfuhr einen merklichen Verlust für das nationale kulturelle Erbe bedeuten 
würde. Eine besondere Bedeutung kommt den UNESCO-Weltkulturerbestätten zu. Zurzeit gibt 
es in Deutschland 46 Welterbestätten.  

Die Lübecker Altstadt ist als UNESCO-Weltkulturerbe seit 1987 von Bedeutung. 

 

2.1.6 Hochwasserabwehrinfrastruktur 

Oberflächengewässer 

Mit Beschluss der Landesregierung vom 24.2.1953 wurde in Schleswig-Holstein unter Minister-
präsident Friedrich-Wilhelm Lübke das „Programm Nord“ aufgelegt. Auf dieser Grundlage ist un-
ter anderem das schleswig-holsteinische Gewässernetz fast durchgehend ausgebaut worden. 
Ziel des Ausbaus war insbesondere die Optimierung der landwirtschaftlichen Nutzung. Ab Ende 
der 60er / Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurden vor dem Hintergrund der er-
kennbaren Zunahme der Siedlungsflächen sowie der aus den Ausbaumaßnahmen resultieren-
den beschleunigten und erhöhten Abflüsse die Bemessungsansätze überwiegend erhöht. 

Nicht alle Niederungsgebiete in der FGE Schlei/Trave sind durch Bauwerke zum Schutz vor 
Hochwasser und zur Entwässerung der Flächen geprägt. Binnendeiche zum Schutz vor Über-
flutungen wurden in der Vergangenheit häufig dort errichtet, wo die Verringerung von Überflu-
tungshäufigkeit und -dauer unter wirtschaftlichen bzw. technischen Gesichtspunkten mit einem 
Gewässerausbau nicht erzielbar war. Im Binnenland der FGE Schlei/Trave kommen vorwiegend 
Verbandsdeiche und Schöpfwerke zum Tragen.  

Abflussbestimmende Bauwerke sind Schleusen, Sperrwerke, Schöpfwerke, Siele und Wehran-
lagen in dem Gebiet, in dem sich bei einer fiktiven Extremsturmflut ohne Küstenschutzanlagen 
die Wasserlinie der Überschwemmungen landwärts bilden würde. Betroffen sind in diesem po-
tenziellen Überflutungsraum das Überschwemmungsgebiet der Trave und die ÜSG per Le-
galdefinition. Verursachende Randbedingungen sind:  

• Hohe Außenwasserstände 

• Sturmflut 

• Binnenhochwasser  
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• Binnenhochwasser und hohe Außenwasserstände 

• Binnenhochwasser und Sturmflut 

 

Küstengebiete 

Ohne funktionierenden Küstenhochwasserschutz würden die Küstenniederungen bei sehr 
schweren Sturmfluten unter Wasser stehen; sozio-ökonomische Nutzungen wären nicht mög-
lich. 

Die Küstenniederungen in der FGE Schlei/Trave werden durch 69 km Landesschutzdeiche  
(34 km davon auf Fehmarn) und 52 km Regionaldeiche vor Meerwasserüberflutungen (7 km da-
von auf Fehmarn) geschützt. Die Deiche weisen eine mittlere Höhe von NHN + 4,0 m bis NHN + 
4,6 m (Festland) bzw. NHN + 2,9 m bis 6,1 m (Fehmarn) auf. 

Die Landesschutzdeiche und die Regionaldeiche auf Fehmarn sind in der Zuständigkeit und im 
Eigentum des Landes Schleswig-Holstein. Die Regionaldeiche auf dem Festland obliegen der 
Zuständigkeit der örtlichen Wasser- und Bodenverbände oder der Kommunen. Die Landes-
schutzdeiche weisen den höchsten Schutzstandard aller Deiche auf. Neben den Deichen gibt 
es in der FGE Schlei/Trave lokal noch einige weitere Küstenhochwasserschutzanlagen. Zum 
Beispiel wird der Hochwasserschutz in den Gemeinden Scharbeutz und Timmendorfer Strand 
auf einer Länge von fast 10 km durch Hochwasserschutzwände mit vorgelagerten Deckwerken 
und Sandcontainern gewährleistet. Bestandteile der Hochwasserschutzanlagen entlang der 
schleswig-holsteinischen Ostseeküste sind 38 Siele, Schöpfwerke und Stöpen. 

Der Küstenanteil in der Planungseinheit Stepenitz beschränkt sich auf das Ufer des Dassower 
Sees (Länge: 16 km). Hierbei wird die Ortslage Dassow mit Hochwasserschutzanlagen vor 
Überflutungen geschützt. Es handelt sich dabei um einen 546 m langen Hochwasserschutz-
deich und eine 110 m lange Spundwand als Hochwasserschutzwand. Weitere staatliche Hoch-
wasserschutzinfrastruktur besteht in der Planungseinheit Stepenitz nicht. 

 

2.1.7 Überschwemmungsgebiete 

Die wasserrechtliche Festsetzung von Überschwemmungsgebieten an Fließgewässern ist eine 
maßgebliche Maßnahme, um hochwasserbedingte Schäden durch die Steuerung der Flächen-
nutzung zu begrenzen.  

Gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) § 76 Abs. 1 und 2 i.v.m. dem Lan-
deswassergesetz (LWG) Schleswig-Holstein §§ 74, 78 sind innerhalb der Risikogebiete nach § 
73 WHG Überschwemmungsgebiete festzusetzen, in denen ein Hochwasserereignis statistisch 
einmal in 100 Jahren zu erwarten ist (HQ100).  

Die in den seit dem 22. Dezember 2019 geltenden Gefahrenkarten nach § 74 Absatz 2 WHG 
dargestellten Gebiete an den Fließgewässern, in denen ein Hochwasserereignis einmal in 100 
Jahren zu erwarten ist oder die zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung beansprucht wer-
den (§ 76 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 WHG), gelten bis zu ihrer Festsetzung als Überschwemmungs-
gebiet als vorläufig gesichert (§ 74 Absatz 5 LWG). Die vorläufige Sicherung endet mit Inkraft-
treten der Verordnung nach § 76 Absatz 2 WHG, spätestens jedoch zehn Jahre nach Veröffent-
lichung der Gefahren- und Risikokarten gemäß § 74 Absatz 6 WHG.  

In der FGE Schlei/Trave befindet sich an Oberflächengewässern ein per Landesverordnung 
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festgesetztes Überschwemmungsgebiet an der Trave. Darüber hinaus sind aktuell weitere Ge-
wässerabschnitte vorläufig gesichert. Die nach LWG definierten Überschwemmungsgebiete per 
Legaldefinition, d.h. die Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Binnendeichen oder 
sonstigen Hochwasserschutzanlagen, sind ebenfalls vorhanden.  

Einen vergleichenden Überblick zu den Überschwemmungsgebieten in den FGE in SH gibt die 
nachstehende Tab. 9. Die Angaben sind gerundet. Insgesamt sind in SH ca. 677 km als ÜSG 
ausgewiesen. 

Tabelle 9: Überblick zu den Überschwemmungsgebieten in den FGE 

 FGE Eider FGE Elbe 
FGE Schlei/Trave 

Anteil SH 

Reduziertes WRRL-
Gewässernetz [km) 1.765 2.350 

ohne Tideelbestrom 1.935 

ÜSG per Legaldefinition 
LWG (bedeichte 
Gewässerabschnitte 
außerhalb ÜSG per LVO) 
[km] 

257 95 55 

ÜSG per LVO [km] 
inkl. bedeichter Abschnitte  0 135 24 

ÜSG Vorläufige Sicherung 
2020 [km] 0 99 12 

ÜSG gesamt [km] 257 329 91 

 

2.2 Folgen des Klimawandels im Flussgebiet Schlei/Trave 

2.2.1 Beobachtete Klimaänderungen und Folgen 

Für Schleswig-Holstein ist in den beobachten Klimaänderungen eine Zunahme der Nieder-
schlagssumme im Winter um 21 bis 40 % im Vergleich zu 1881 zu erkennen. Anders als für das 
überwiegende Gebiet Deutschlands ist in Schleswig-Holstein auch für die Sommernieder-
schläge eine Zunahme von 1 bis 20 % ersichtlich, wobei ca. die Hälfte der Landesfläche eine 
Zunahme von 11- 20 % aufweist (siehe Abb. 9).  
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Abbildung 9: Trend der Jahresniederschläge seit 1881 

Im bisherigen Trend in den Jahresniederschlagssummen gibt es für Schleswig-Holstein im 
Zeitraum 1881 bis heute einen Zuwachs in der Jahressumme von gut 130 mm (siehe Abb. 10). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Es ist nasser geworden in Schleswig-Holstein: Zeitreihe der Jahresniederschlagshöhen (Flächenmittel 
aus Stationsmessungen) von 1881 bis 2016 - Klimareport SH 2017  

 

Aufgrund des Klimawandels ist mit einer Änderung hinsichtlich der Intensität, der Häufigkeit wie 
auch der zeitlichen Verteilung des Niederschlages zu rechnen (vgl. Kapitel 1.1.5) 

Zum bisherigen Trend in den Tageswertdaten wurden die Zeitreihen der Stationsdaten von 
1951 bis 2006 wurden anhand der Überschreitungshäufigkeit des 99. Perzentils für 7 Natur-
räume für das Sommer- wie auch für das Winterhalbjahr analysiert. 

Für den Winter wurde eine Zunahme extremer Niederschläge für ganz Deutschland mit Aus-
nahme des Alpenraumes festgestellt (Abb. 11 unten). Für den Sommer sind große regionale 
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Unterschiede sichtbar und keine Trends zu identifizieren (Abb. 11 oben). Hier dominieren kurz– 
und längerfristige zyklische Variabilitäten. Eine andere Studie (MURAWSKI ET AL. 2016, ZITIERT 
NACH DWD, 2016) zeigt für den Sommer auch die große räumliche Variabilität, bei der Zunahme 
und Abnahme selbst an benachbarten Stationen auftritt.  

 
Abbildung 11: Trend der Tages-Niederschlagextreme 

 

Oberflächengewässer - Flusshochwasser  

Eine Untersuchung der Veränderungen des Abflussverhaltens an 119 Pegeln in Schleswig-Hol-
stein (Willms 2018) ging der Frage nach, ob Trends in Jahreswerten zu MQ, NQ und HQ für drei 
verschiedene Betrachtungszeiträume (jeweiliger Gesamtzeitraum, 30-Jahreszeitraum, 50-Jah-
reszeitraum) auftreten. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass an der überwiegenden Zahl von 
Pegeln keine Trends ausgewiesen werden. Gleichwohl sind aber beispielsweise bezogen auf 
den jeweiligen Gesamtzeitraum 22 % der Messstellen bei MQ, 12 % bei NQ und 10 % bei HQ 
(Abb. 12 links) durch signifikante Zunahmen gekennzeichnet. Dies steht im Einklang zu den 
vom Deutschen Wetterdienst ausgewiesenen Zunahmen in den Jahresniederschlägen und den 
Starkniederschlagstagen. Bei NQ treten darüber hinaus auch in merklicherer Zahl signifikante 
Abnahmen auf (10 % der Messstellen bezogen auf Gesamtzeitraum).  

Räumlich sind die Pegel mit positivem Trend ohne auffallende Muster flächendeckend verteilt. 

 

Abbildung 12:-Abflussverhalten an Pegeln in Schleswig-Holstein bei HQ 
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Die Betrachtungen mit den anderen beiden Betrachtungszeiträumen können nur noch mit deut-
lich weniger Pegeln umgesetzt werden (je nach Zielgröße bis zu 62 Pegel beim 30-Jahreszeit-
raum und bis zu 21 Pegel beim 50-Jahreszeitraum). Die prozentualen Anteile an trendbehafte-
ten Pegeln sind zumeist kleiner als bei den Gesamtzeitraumbetrachtungen. Auffallend sind die 
Ergebnisse bezogen auf NQ, die beim 30-Jahreszeitraum häufiger fallende (14%) als steigende 
Trends (9%) zeigen (Abb. 13), wobei auch räumliche Schwerpunkte sichtbar sind. 

 

Abbildung 13: Abflussverhalten an Pegeln in Schleswig-Holstein bei NQ 

 

Küstenhochwasser und Meeresspiegelanstieg 

Die Entwicklung des mittleren Meeresspiegels an der deutschen Nordseeküste wurde in einem 
vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt: „MSL-Absolut“ detailliert untersucht 
(DANGENDORF ET AL., 2020). Dabei wurden mit einem neuen Verfahren erstmalig alle verfügba-
ren Meeresspiegeldaten an Pegelstationen und von Satelliten zu sogenannten „Hybriden Re-
konstruktionen“ der Meeresspiegelentwicklung von 1900 bis 2015 zusammengeführt. Die Er-
gebnisse zeigen für diesen Zeitraum einen durchschnittlichen relativen Meeresspiegelanstieg 
von 1,6 ± 0,1 mm/a an der Ostseeküste von Schleswig-Holstein. Über den aktuelleren Zeitraum 
1993 bis 2015, wofür Satellitendaten verfügbar sind, haben sich diese Werte (trotz verfahrens-
bedingtem größerem Standardfehler) signifikant auf 3,5 ± 1,4 mm/a erhöht. Diese höheren 
Werte können vermutlich als eine Folge des menschgemachten Klimawandels interpretiert wer-
den. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass auch zu Anfang des 20. Jahrhunderts (d. h., 
ohne menschlichen Einfluss) bereits vergleichbare Anstiegsraten beobachtet wurden. Die Er-
gebnisse für die deutsche Nordseeküste sind schließlich vergleichbar mit den Erkenntnissen zur 
bisherigen Entwicklung des globalen mittleren Meeresspiegels (IPCC, 2019). 

In Abb. 14 ist die Entwicklung der Jahreshöchstwasserstände am Pegel Lübeck-Travemünde 
für den Zeitraum 1826 bis 2020 als Indikator für die Entwicklung der Küstenhochwasser darge-
stellt. In der Abbildung erkennbar sind die Sturmfluten von Januar 2017 und Januar 2019. Es 
wird klar, dass diese aktuellere Sturmflut nicht die bisher höchsten darstellen. Im Gegensatz 
zum mittleren Meeresspiegel ist ein kausaler Zusammenhang mit dem menschgemachten Kli-
mawandel in der Entwicklung der Jahreshöchstwasserstände nicht erkennbar. Dies ist auch 
nicht zwingend zu erwarten. Während die mittlere Meeresspiegelentwicklung stark vom global 
relativ einheitlich ausfallenden Temperaturanstieg geprägt wird, hängt die Entwicklung von Ext-
remwasserständen insbesondere von lokal und regional stark unterschiedlichen Änderungen in 
der Windgeschwindigkeit und -richtung ab. 
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Abbildung 14: Jahreshöchstwasserstände am Pegel Travemünde 

 

2.2.2 Zukünftige Klimaänderungen und Änderungen von Flusshochwasser,  
Niederschlag und Küstenhochwasser und zu erwartenden Folgen 

Flusshochwasser 

In Deutschland kann ein langzeitiger linearer Trend sowohl der mittleren Jahrestemperatur wie 
auch des mittleren Jahresniederschlags beobachtet werden, der damit die eindeutige Erwär-
mung des globalen Klimasystems bestätigt. Entsprechend sind Auswirkungen auf verschiedene 
Komponenten des Wasserhaushaltes und der Gewässer zu verzeichnen.  

Aus den Klimaprojektionen ergeben sich Änderungen des Niederschlages für die verschiedenen 
Treibhausgasszenarien (RCP-Szenarien) und die verschiedenen Planungshorizonte. 

Über das Gesamte Jahr wird für SH mit einer Zunahme des Niederschlages von 2 % (RCP2.6) 
bis 5 % (RCP8.5) für den Zeitraum 2021 bis 2050 bzw. 2%-10% für den Zeitraum 2071-2100 
gerechnet. Betrachtet man nur den Winter, so wird eine Zunahme von 5%-7% für 2021-2050 
und 6 -18% für den Zeitraum bis 2100 gerechnet. Für den Sommer ist für den kurzfristigen Pla-
nungshorizont eine Richtungsaussage nicht möglich, für den Planungshorizont 2071-2100 wer-
den im Mittel über alle Szenarien Abnahmen der Niederschlagshöhe berechnet (Klimareport 
SH, 2017). 

Vor dem Hintergrund der Gewährleistung der Koordinierung mit der nationalen Strategie zur An-
passung an den Klimawandel (DAS) sind der Forschungsbedarf und die Umsetzungsstrategie 
zukünftiger Änderungen für die wasserwirtschaftliche Infrastruktur in Schleswig-Holstein abzu-
leiten.  

Erste detaillierte, aktuelle Bewertungsergebnisse und Prognosen bis 2070 sind dem Abschluss-
bericht der Arbeitsgruppe Niederungen 2050 (2014) zu entnehmen.  

Zur Abschätzung der Auswirkung des Klimawandels auf die wesentlichen Einflussfaktoren für 
die Entwässerung der Niederungsgebiete in Schleswig-Holstein sind zu nennen:  

• Niederschlag  

• Binnenabfluss  
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• Meereswasserspiegel, Tidedynamik und Sturmfluten  

• Morphologie  

Die Auswirkungen einer zukünftig veränderten Binnenhydrologie im Abgleich mit dem Meeres-
spiegelanstieg (IPCC 2019) zu bewerten und daraus die Anforderungen auf kritische Bewirt-
schaftungssituationen für die wasserwirtschaftlichen Infrastrukturen und Speicherräume der 
Niederungen abzuleiten, sind die dringenden Aufgaben der nächsten Jahre. Ziel wird es sein, 
aus der Ermittlung der Veränderung für die Bewirtschaftung Grenzzustände der Zukunft aufzu-
zeigen. 

Dazu sind die Anforderungen an der zukünftigen Hydrologie, über Untersuchungen zu regionali-
sierten Klimaszenarien, Simulationen von Niederschlagszeitreihen, Ermittlungen von Bemes-
sungsabflüssen (z. B. HQ10, HQ100, HQ200), die Veränderungen für die Einzugsgebiete zu ermit-
teln. 

Im Ergebnis wird über den Vergleich der Wasserstände im Ist-Zustand mit zukünftigen Wasser-
ständen der konkrete Handlungsbedarf dargelegt. 

 

Küstenhochwasser und Meeresspiegelanstieg 

In der FGE Schlei/Trave sind durch den Klimawandel verursachte mögliche Veränderungen der 
hydrologischen Parameter Meeresspiegel, Sturmfluten und Seegang relevant.  

Für die Festlegung der Bemessungsansätze zur Anpassung der Küstenschutzanlagen ist der im 
September 2019 erschienene Sonderbericht „Ozean und Kryosphäre in einem sich wandelnden 
Klima“ des Weltklimarates IPCC von besonderer Bedeutung (siehe Kapitel 1.1.5). Nach dem 
RCP8.5-Szenario Szenario liegt die wahrscheinliche Bandbreite des in diesem Jahrhundert zu 
erwartenden globalen mittleren Meeresspiegelanstiegs zwischen 0,61 und 1,10 m (Medianwert 
0,84 m). Diese Werte sind etwa 10% höher als die bisherigen IPCC-Werte. Regional kann sich 
dabei der zukünftige Meeresspiegelanstieg infolge verschiedener Prozesse signifikant vom glo-
balen Mittelwert unterscheiden. LE BARS ET AL. (2019) weisen jedoch darauf hin, dass diese teil-
weise gegenläufigen Prozesse, die vor allem im Bereich der großen Landeismassen auf Grön-
land und in der Antarktis ablaufen, sich in unserer Region langfristig weitgehend ausgleichen.  

Küstenhochwasser setzen auf den mittleren Meeresspiegel auf und werden deshalb künftig ent-
sprechend höher ausfallen. Darüber hinaus hängt die künftige Entwicklung der Küstenhochwas-
ser von der lokalen und regionalen Entwicklung des Sturmgeschehens ab. Im Zusammenspiel 
mit der Unterwassertopographie bestimmt das Sturmgeschehen die Dauer und Höhe des Wind-
staus und damit der Sturmflutwasserstände. Nach KLEIN ET AL. (2018) werden die Sturmflutwas-
serstände an der deutschen Ostseeküste in der gleichen Größenordnung wie der mittlere Mee-
resspiegel ansteigen. Das heißt, signifikante Änderungen des Sturmgeschehens werden derzeit 
in der Region nicht erwartet. 

Die mittleren und maximalen Seegangverhältnisse werden, wie der Windstau, von den Windver-
hältnissen (Windstärke, Windrichtung und -dauer) und der Küstentopographie maßgeblich ge-
steuert. Nach QUANTE & COLIJN (2016) deuten die vorliegenden Modelluntersuchungen darauf 
hin, dass in der FGE Schlei/Trave bis zum Ende dieses Jahrhunderts mit einer Zunahme der 
mittleren und maximalen Wellenhöhen zu rechnen ist. Die projizierten Zunahmen sind allerdings 
sehr gering bzw. liegen innerhalb der bisherigen natürlichen Variabilität. 

Sturmflutwasserstände an den deutschen Küsten werden somit entsprechend dem Anstieg des 
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mittleren Meeresspiegelanstiegs höher ausfallen. Zudem sind verstärkte Erosionen der sandi-
gen Küsten zu erwarten. Die interministerielle Arbeitsgruppe des Bundes: „Anpassung an den 
Klimawandel“ sieht aufbauend auf den Erkenntnissen des IPCC die Erstellung einer Strategie 
im Umgang mit dem Meeresspiegelanstieg im engen Dialog mit den Küstenländern vor.  

Als vorsorgliche Anpassungsmaßnahmen berücksichtigen die Küstenländer Klimazuschläge 
und Baureserven in der Bemessung von Verstärkungsmaßnahmen an ihren Küstenhochwas-
ser-schutzanlagen. Deren Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit wird durch die aktuellen Projekti-
onswerte nachdrücklich gestützt. Über den Sonderrahmenplan „Maßnahmen des Küstenschut-
zes in Folge des Klimawandels“ stellen Bund und Küstenländer im Zeitraum 2009 bis 2025 zu-
sätzliche Mittel für die Umsetzung dieser „no-regret“-Maßnahmen bereit. 

 

3 Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos und Bestimmung der 
Risikogebiete 

3.1 Methodik zur Überprüfung der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos 

Zur Umsetzung des Art. 5 HWRL wurde in drei Schritten überprüft, für welche Gebiete aufgrund 
der aktuellen Informationen ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko bei den beiden Hoch-
wassertypen Flusshochwasser und Küstenhochwasser besteht (vgl. Abb. 15).  

Flusshochwasser 

In einem ersten Schritt wurden die im 1. Zyklus ermittelten Hochwasserrisikogebiete (gem. § 73 
WHG) dahingehend überprüft, ob seit der letztmaligen Bewertung eingetretene Veränderungen 
zu einer Neubewertung der Hochwasserrisikokulisse führen können. Veränderungen können 
aufgrund neuer signifikanter Schadensereignisse oder wesentlicher Veränderungen der Scha-
denspotentiale vorliegen. Anhand dieser neuen Erkenntnisse und Daten wurden die zugrunde-
liegenden Gewässerabschnitte mit Hochwasserrisiko im zweiten Schritt hinsichtlich ihrer Signifi-
kanz überprüft. Darüber hinaus wurde für die Gewässer, die außerhalb der Risikogebiete des 
1. Zyklus lagen, im dritten Schritt eine Neubewertung der Risiken durchgeführt, wenn zwischen-
zeitlich Schadensereignisse eingetreten waren oder sich neue Betroffenheiten mit Bezug zu den 
Signifikanzkriterien (Schutzgütern), z. B. durch Siedlungserweiterungen, Ansiedlung von Betrie-
ben mit IED-Anlagen etc. ergeben hatten. Dazu wurden insbesondere die signifikanten Hoch-
wasserereignisse seit der vorläufigen Bewertung (2011) erfasst und ausgewertet (vgl. Überprü-
fung der Vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos (Art. 4) und Bestimmung der Gebiete 
mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko (Art. 5) FGE Schlei/Trave 2018).  
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Abbildung 15: Arbeitsschritte der vorläufigen Bewertung im 2. Zyklus zur Überprüfung der Gewässer mit potenziell 
signifikantem Hochwasserrisiko 

Entsprechend der Vorgaben des WHG und der HWRL wurden in der vorläufigen Hochwasserri-
sikobewertung die Signifikanzkriterien 

• menschliche Gesundheit (Kapitel 3.3.1), 

• Umwelt (Kapitel 3.3.2), 

• Kulturerbe (Kapitel 3.3.3) und 

• wirtschaftliche Tätigkeiten (Kapitel 3.3.1) 

mit entsprechenden Bewertungskriterien sowie Signifikanzschwellen berücksichtigt, siehe Kapi-
tel 3.3. 

Diese drei Arbeitsschritte wurden in Schleswig-Holstein für den 2. Berichtszyklus wie folgt de-
tailliert umgesetzt. 

1. Anwendung der neuen über die LAWA festgelegten Signifikanzkriterien auf aktuelle Da-
tengrundlagen auf die Hochwasserrisikogebiete aus dem 1. Berichtszyklus. Im Ergebnis 
können bisher signifikante Hochwasserrisikogebiete bzw. Gewässerabschnitte teilweise 
oder ganz entfallen.  

2. Prüfung, ob die seit 2011 abgelaufenen Hochwasserereignisse eine Erweiterung der po-
tenziell signifikanten Hochwasserrisikogebiete begründen. Bewertet werden dazu die 
Hochwasserereignisse, bei denen an mehreren Pegeln die Signifikanzschwelle eines Er-
eignisses mit hoher Wahrscheinlichkeit (HQ10) erreicht wurde. Dies entspricht der Vorge-
hensweise zu Art. 4 HWRL im 1. Berichtszyklus in SH. 

a. Mit Bezug auf den in 2011 zugrunde gelegten Bewertungsmaßstab für vergan-
gene Hochwasser wird das Hochwasserereignis 2014/2015 (Flusshochwasser) 
landesweit eingeordnet. Die nachteiligen Auswirkungen werden in 6 Klassen be-
wertet (siehe unten).  

b. Die Bewertung erfolgt nur für dieses Hochwasser, da für die schleswig-holsteini-
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schen Einzugsgebiete die höchsten Wasserstände registriert und hierzu Scha-
densmeldungen dokumentiert wurden. 

c. Das Hochwasser 2013 im internationalen Einzugsgebiet der Elbe betrifft Schles-
wig-Holstein auf einem ca. 20 km langen Abschnitt im Koordinierungsraum Un-
tere Mittelelbe. Dieser Gewässerabschnitt ist nicht repräsentativ für alle drei FGE 
Schleswig-Holsteins und somit nicht in die landesweite Bewertung eingeflossen.  

3. Prüfung, ob eine Erweiterung der Hochwasserrisikogebiete aufgrund erforderlicher 
Rückhalteräume gegeben ist. 

Entsprechend der deutschlandweiten Festlegung zur Berichterstattung der Ergebnisse zu Art. 5 
HWRL an die EU-KOM werden die Gewässer mit potenziell signifikanten Hochwasserrisiken als 
Linieninformation gemeldet. 

 

Fortschreibung der Methodik für das Flusshochwasser für 2. Berichtszyklus in SH 

Die Hochwasserrisikokulisse durch Flusshochwasser der (deich-) geschützten Gebiete und 
Schöpfwerks- und Sielgebiete bedarf insbesondere vor dem Hintergrund der Abstimmung mit 
den WBV in SH im 2. Berichtszyklus fortgeschrieben.  

Die Ergebnisse und Konsequenzen aus dem 1. Berichtszyklus und die Neubewertung der vor 
dem Flusshochwasser geschützten Gebiete im Jahre 2018 wird für die Umsetzung der HWRL in 
SH im 2. Berichtszyklus wie folgt zusammengefasst:  

o Schadenspotenzial in den (deich-) geschützten Gebieten ausreichend geschützt 

o Keine weiteren signifikanten Auswirkungen eines Hochwasserereignisses entsprechend 
der HWRL 

o Überlagerung mit den ausreichend (deich-) geschützten Hochwasserrisikogebieten 
durch Küstenhochwasser 

o Definition § 72 WHG Hochwasser: Tidebeeinflusste Gebiete sind berücksichtigt 

o Ausreichend bemessene Mitteldeiche der Küsten, an den Fließgewässern in der 
Tideelbe und an der Westküste übernehmen überwiegend gleichzeitig auch Binnen-
deichfunktion und den schadfreien Binnenhochwasserabfluss 

o Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit HQ100 wird von den überwiegend ausreichend 
bemessenen Hochwasserschutzanlagen (Mittel-/Binnendeiche) gekehrt 

o (Deich-) geschützte Gebiete des Flusshochwassers und darin abzuleitende Maßnahmen 
sind grundsätzlich über die Wasserkörper (Bericht EU-KOM WRRL) in den ermittelten 
Hochwasserrisikogebieten (APSFR nach Art. 5 HWRL) berücksichtigt 

 

Fazit für das Flusshochwasser 

Durch die Wahrnehmung der Aufgaben der Wasser- und Bodenverbände in den Niederungs-
gebieten Schleswig-Holsteins, die durch die deichgeschützten Gebiete und Schöpfwerks- und 
Sielgebiete gekennzeichnet sind, werden derzeit identifizierbare Restrisiken beherrscht.  

Den bisher bekannten Auswirkungen des Klimawandels wird durch die Berücksichtigung der 
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Wirksamkeit der Hochwasserabwehrinfrastrukturen an den Fließgewässern, die im Einflussbe-
reich der Nordsee und Tideelbe auch bis zu ein 200-jährliches Ereignis kehren, aktuell bereits 
Rechnung getragen. In Abstimmung mit der Flussgebietsbehörde werden zur Anpassung der 
Wasserwirtschaft an zu erwartende Veränderungen durch den Klimawandel gemeinsame Stra-
tegien für die Niederungen in Schleswig-Holstein zu entwickeln sein.  

Der Schutzstatus der Mittel- und Binnendeiche und sonstiger Hochwasserabwehrinfrastruktur-
einrichtungen wurde im 1. Berichtszyklus über die dem Land zur Verfügung stehenden Bemes-
sungen erhoben und werden entsprechend auch für den 2. Berichtszyklus in die Maßnahmen-
planung zugrunde gelegt.  

Von den WRRL-Wasserkörpern der Fließgewässer ausgehend, werden die Maßnahmenemp-
fehlungen für das entsprechende Teileinzugsgebiet des Gewässers und in den dazugehörigen 
Hochwasserrisikogebieten im Hochwasserrisikomanagementplan festgelegt. Dazu gehören ins-
besondere auch die (deich-) geschützten Gebiete und Schöpfwerks- und Sielgebiete, sofern sie 
nicht selbst als Hochwasserrisikogebiet eines einmündenden Gewässers ermittelt wurden. 

 

Küstenhochwasser 

Die Änderungen gegenüber dem 1. Berichtszyklus lassen sich prinzipiell unterteilen in die Aktu-
alisierung aufgrund neuer Informationen zur Hydrologie und Topographie sowie Änderungen 
des verwendeten Verfahrens. Das im 1. Berichtszyklus zur Ableitung des potenziell signifikan-
ten Risikogebiets verwendete DGM1 weist eine Lagegenauigkeit von ≤ 30 cm auf. Für die Höhe 
wurde eine Genauigkeit im Dezimeter-Bereich realisiert. Sie ist abhängig von der Lagegenauig-
keit und vom Gelände. Bei flachem Gelände liegt sie bei ≤ 15 cm. Größere Abweichungen sind 
jedoch möglich, insbesondere an Böschungen. Ähnliche Genauigkeiten weisen ergänzende im 
2. Berichtszyklus verwendete Laserscannerbefliegungen des LKN.SH auf. Vor diesem Hinter-
grund sowie unter Berücksichtigung statistischer hydrologischer Unsicherheiten wird für die 
Überprüfung der Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete) nach § 73 WHG 
Absatz 1 ein Schwellenwert bezogen auf neue statistische Wasserstandsangaben von 30 cm 
definiert. Dies bedeutet, dass erst bei Differenz ≥ 30 cm zwischen dem bisher gültigen und dem 
neuen statistischen Wasserstand die Anpassung der Gebietsabgrenzung erfolgt. Dieses Vorge-
hen ist auch vor dem Hintergrund zu bewerten, dass eine Änderung des potenziell signifikanten 
Risikogebiets Änderungen an weiteren aus diesem Gebiet abgeleiteten Kulissen bedingt. 

 

Fortschreibung der Methodik für das Küstenhochwasser im 2. Berichtszyklus in SH 

Die definierten Verfahren wurden ebenfalls überprüft und erforderlichenfalls angepasst. Dabei 
stand die Vereinheitlichung der Vorgehensweisen an den Küsten Schleswig-Holsteins im Vor-
dergrund. Für die FGE Elbe und Eider wurden regional im 1. Berichtszyklus gemittelte HW200-
Wasserstände als landseitige Begrenzung der APSFR genommen; für die FGE Schlei/Trave in 
Abweichung davon durchgehend der NHN +3,0 m Höhenlinie (in Anlehnung an das 1872 Hoch-
wasser). Im Generalplan Küstenschutz 2012 wurde erstmalig landesweit, d.h., auch für die Ost-
seeküste, das HW200 Ereignis als Grundlage eingeführt. Dieses Vorgehen wurde nun auf die 
Abgrenzung des potenziell signifikanten Risikogebiets übertragen. 

Aktualisierte Datengrundlagen und Änderungen des Verfahrens: 
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▪ Die verwendete Uferlinie ist das Ergebnis einer Verschneidung des regionalisierten Mit-
telwasserstands (MW) entlang der Ostseeküste sowie der Laserbathymetrie aus den 
Jahren 2014 bis 2016.  

▪ Die ungeschützten Bereiche sind nun in ihrer Gesamtheit Teil des potenziell signifikan-
ten Risikogebiets. Dies schließt Bereiche ein, die sich seeseitig von Steilufern und Dü-
nen befinden. Auf diese Weise wird eine Vielzahl an Einzelfallentscheidungen bezogen 
auf Strände und Uferbereiche vermieden und es erfolgt eine Darstellung der Hochwas-
sergefährdung auch in diesen Bereichen.  

▪ Die statistischen Wasserstände mit einem Wiederkehrintervall von T = 200 Jahren betra-
gen an der Festlandsküste der FGE Schlei/Trave zwischen 224 cm +NHN am Pegel 
Schleswig und 263 cm +NHN am Pegel Kiel Holtenau.  

In Anbetracht der relativ geringen Schwankungsbreite in der FGE Schlei/Trave wird das 
HW200 dafür im Rahmen der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos grundsätz-
lich auf NHN + 250 cm festgelegt. Wasserstände von bis zu NHN + 260 cm gelten ledig-
lich im Bereich der Kieler Förde, der Schleimündung sowie im Bereich der Trave und 
werden entsprechend angewendet. Das Vorgehen wird somit prinzipiell landesweit ver-
einheitlicht, d.h. das HW200 ist der anzusetzende Wasserstand zur Ableitung des poten-
ziell signifikanten Risikogebiets sowohl an der West- wie auch an der Ostküste Schles-
wig-Holsteins (vgl. folgende Abbildung).  

▪ Höheninseln landseitig der Uferlinie mit einer Größe von mehr als 10 km² sind seit dem  
1. Berichtszyklus nicht Teil des potenziell signifikanten Risikogebiets. Dies gilt nun nicht 
mehr, sofern diese über das Straßennetz (mögliche Evakuierung) erreichbar sind. 
Hierzu gehört u.a. der größere Teil der Lübecker Altstadtinsel.  

Erstmalig wurde im Zuge des 2. Berichtszyklus zur Information der Bevölkerung eine soge-
nannte Klimakulisse für Schleswig-Holstein erstellt. Hierzu wurde die landseitige Höhenbegren-
zung der potenziell signifikanten Hochwasserrisikogebieten an den Küsten um einen sog. Kli-
mazuschlag von 0,5 m angehoben und die zusätzlich betroffenen Flächen ermittelt. Im Ergebnis 
ergibt sich für die Klimakulisse in der FGE Schlei/Trave infolge der Aufnahme von höherliegen-
den Bereichen eine Flächenzunahme von 317 km2 (6,9 %) auf 339 km2. Unter: 
www.hwrl.schleswig-holstein.de kann die Klimakulisse angesehen und heruntergeladen werden. 

 

Methodik für das Küstenhochwasser im 2. Berichtszyklus in MV 

Auch in MV wurde für die gesamte Umsetzung eine landesweit einheitliche Methodik angewen-
det. In den Fällen, in denen sich die FGE über die Landesgrenze hinaus erstreckt, wurden Ab-
stimmungen zwischen den beteiligten Ländern durchgeführt, sodass eine einheitliche Darstel-
lung möglich war. Eine detaillierte Darstellung zur Methodik und den Ergebnissen der vorläufi-
gen Bewertung in Mecklenburg-Vorpommern sowie die vereinheitlichte Vorgehensweise (Leitfa-
den) zur Hochwasserrisikomanagementplanung sind unter http://www.lung.mvregie-
rung.de/hwrm verfügbar. 

 
  

http://www.hwrl.schleswig-holstein.de/
http://www.lung.mvregierung.de/hwrm
http://www.lung.mvregierung.de/hwrm
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Fazit für das Küstenhochwasser 

In der FGE Schlei/Trave hat sich die Fläche der potenziell signifikanten Hochwasserrisikogebie-
ten an den Küsten aufgrund neuer Informationen zur Hydrologie und Topographie sowie Ände-
rungen des verwendeten Verfahrens von 338 km2 im 1. Berichtszyklus auf 317 km2 geändert. 

 

3.2 Berücksichtigung der Hochwassertypen 

Gemäß Art. 2 Nr.1 der HWRL werden unterschiedliche Hochwassertypen (types of flood) be-
trachtet und auf deren Signifikanz untersucht. (vgl. Kap. 1.1.4).  

Über Art. 2 HWRL i.v.m. § 72 WHG wird Hochwasser wie folgt definiert: 

Hochwasser ist die zeitlich beschränkte Überschwemmung von normalerweise nicht mit Wasser 
bedecktem Land, insbesondere durch oberirdische Gewässer oder durch in Küstengebiete ein-
dringendes Meerwasser. Davon ausgenommen sind Überschwemmungen aus Abwasseranla-
gen. 

Auf der Grundlage der aus Art. 2 Nr. 1 der HWRL abgeleiteten Definition des Begriffs „Hoch-
wasser“ werden allgemein in Deutschland und damit auch am Gewässernetz der drei schles-
wig-holsteinischen FGE Elbe, Eider und Schlei/Trave nur fluviale Ereignisse - Flusshochwas-
ser - sowie für die Küstengebiete entsprechend nur Ereignisse durch eindringendes Meerwas-
ser - Küstenhochwasser - betrachtet und bewertet. 

Diese Anforderungen werden durch das Hochwasserschutzgesetzes II (WHG 2018) und darin 
definierte Szenarien unterstrichen. 

 

3.3 Signifikanzkriterien und deren Anwendung 

Zur Überprüfung der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos wurden für die Risikoge-
wässer der Flussgebietseinheit die nachfolgend beschriebenen Signifikanzkriterien gemäß 
LAWA-Empfehlungen herangezogen. 

Neben der Möglichkeit der Verwendung von Schadenspotenzialen als Signifikanzkriterium wur-
den die Kriterien „Personen- und Sachgefährdungen“, „Umweltgefährdungen“ und „Gefährdung 
von Kulturgütern/-objekten“ zur Anwendung empfohlen (LAWA 2017a). 

Die sich daraus ergebenden potenziell signifikanten Hochwasserrisiken wurden je Signifikanz-
kriterium dokumentiert und plausibilisiert. Die Überprüfung der Ergebnisse auf Plausibilität er-
folgte in der Regel durch fach- und ortskundige Mitarbeiter/-innen der Wasserwirtschaftsverwal-
tungen, ggf. unter Einbeziehung von Kommunen und anderen einschlägigen ortskundigen Akt-
euren. Dieses erfolgte vor allem bei der Überprüfung auf neue Erkenntnisse und aufgetretene 
Hochwasserereignisse sowie bei der Plausibilisierung des Ergebnisses der Überprüfung insge-
samt.  

Die Ergebnisse sowie die Veränderungen gegenüber dem 1. Zyklus sind in Kapitel 3.4 doku-
mentiert. 

Zur Bestimmung der Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko wurden in Schles-
wig-Holstein den über die HWRL vorgegebenen 5 Signifikanzkriterien (Schutzgüter) jeweils Re-
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zeptoren zugeordnet, auf die die nachteiligen Folgen für die Hochwassertypen Flusshochwas-
ser und Küstenhochwasser bewertet wurden: 

⇨ die menschliche Gesundheit  

o über die Zahl der betroffenen Einwohner und  

o der Betroffenheit der Gebäude zu öffentlichen Zwecken in gefährdeten Siedlungsge-
bieten, 

⇨ die Umwelt  

o durch eine Einordnung der Anlagen nach EG-Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen (Integrierte Vermeidung von Umweltverschmutzung), nach EG-Seveso 
III- Richtlinie und der Störfallverordnung  

o sowie den damit ggf. verbundenen Einfluss auf Schutzgebiete, wie Natura 2000-Ge-
biete, Badestellen und Trinkwasserentnahmegebiete. Dies sind die Erholungs- und 
Badegewässer gemäß Richtlinie 76/160/EWG sowie die Natura2000-Gebiete (FFH- 
Gebiete gemäß Richtlinie 92/43/EWG und Vogelschutzgebiete gemäß Richtlinie 
79/409/EWG).  

⇨ das Kulturerbe über die betroffenen UNESCO-Weltkulturerbestätten, 

⇨ die wirtschaftliche Tätigkeit, insbesondere durch den Anteil betroffener bebauter Ge-
biete und gefährdeter Infrastruktureinrichtungen,  

o Siedlungsflächen (zusammenhängend > 0,5 ha),  

o Gewerbe- und Industriegebiete (zusammenhängend > 0,5 ha),  

o Verkehrsflächen und  

o landwirtschaftlichen Flächen / Wald, 

⇨ weitere Kriterien 

o Anlagen der Hochwasserabwehrinfrastruktur  

o Überschwemmungsgebiete (WHG, LWG), 

⇨ Auswirkungen des Klimawandels/Klimaänderung auf Grundlage der LAWA-
Beschlüsse zu den Ergebnissen der Expertengruppe Klimawandel und Kleingruppe 
Klimaindikatoren 2017/2020 abgeleitet.  

Für die Bewertung signifikanter Betroffenheit wird in SH u.a. auf den Datenbestand des Amtli-
chen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) zurückgegriffen. Es erfolgt eine genaue 
Zuordnung der ALKIS- Nutzungsarten zu den Signifikanzkriterien menschliche Gesundheit, Um-
welt, Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeit (siehe auch Bewertungsschlüssel 1. Berichtszyklus 
und Fortschreibung zum 2. Berichtszyklus im Anhang 3).  

Eine Veränderung der Landnutzung und Siedlungs- und Gewerbeentwicklung ist in der aktuel-
len Datengrundlage zur Signifikanzprüfung berücksichtigt.  

Für den 2. Berichtszyklus wurden vom LAWA-AH die“ Empfehlungen für die Überprüfung des 
Hochwasserrisikos und der Risikogebiete nach EU-HWRM-RL“ (2017) fortgeschrieben. Auf-
grund der bundesweit abgestimmten LAWA-Kriterien zur Umsetzung Art. 4 + 5 HWRL waren 
diese bei der Überprüfung der Hochwasserrisikogebiete in SH zu berücksichtigen. Die neuen 
Signifikanzschwellen, insbesondere für zusammenhängende Siedlungsflächen und Gewerbe-/ 
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Industrieflächen jeweils mit > 0,5 ha, wurden im Zuge der in Deutschland angestrebten Harmo-
nisierung in den Flussgebietseinheiten einheitlich festgelegt. 

Nachfolgend werden die bundesweit harmonisierten allgemeinen Signifikanzkriterien der LAWA 
sowie deren Anwendung in SH näher beschrieben. 

 

3.3.1 Signifikanzkriterien für Personen- und Sachgefährdungen (menschliche 
Gesundheit und wirtschaftliche Tätigkeiten) 

Ein wesentliches Kriterium für die Abschätzung der nachteiligen Folgen von Hochwasserereig-
nissen und deren Signifikanz auf die menschliche Gesundheit und wirtschaftliche Tätigkeit ist 
das Ausmaß der Betroffenheit von Siedlungsflächen und Gewerbe-/Industrieflächen. Dies spie-
gelt auch das jeweils auf diesen Flächen vorhandene Schadenspotenzial wider. 

Liegen keine Informationen zum Schadenspotenzial vor, wurde die Flächengröße für zusam-
menhängende Siedlungs- und Gewerbeflächen in einer Bandbreite von 0,5 bis 5,0 ha als Orien-
tierungswert berücksichtigt (vgl. Tab. 10). Diese Bandbreite bildet die unterschiedlichen Scha-
denspotenziale ab, die sich aufgrund der unterschiedlichen Faktoren, wie z. B. Bevölkerungs-
dichte, Immobilienwerte und Wertschöpfungen, ergeben. 
Tabelle 10: Signifikanzkriterien für Personen- und Sachgefährdungen als Alternative zu Schadenspotenzialbetrach-

tungen 

 

In SH wird als Signifikanzkriterium für die menschliche Gesundheit die Betroffenheit der Ge-
bäude zu öffentlichen Zwecken in gefährdeten Siedlungsgebieten herangezogen. Diese befin-
den sich überwiegend in den zusammenhängenden Siedlungs- und Gewerbe-/Industrieflächen, 
die als Kriterium mit > 0,5 ha für die wirtschaftliche Tätigkeit bewertet wurden. 

 

3.3.2 Signifikanzkriterien für Umweltgefährdungen 

Zur Abschätzung der potenziell nachteiligen Folgen von Hochwasserereignissen und deren Sig-
nifikanz für die Umwelt wurde das Vorhandensein von Anlagen mit umweltgefährdenden Stoffen 
und Schutzgebiete an Gewässerabschnitten untersucht (vgl. Tab. 11). Nach § 74 Absatz 4 
WHG (Artikel 6 Abs. 5c HWRL) berücksichtigen die Hochwasserrisikokarten die Schutzgebiete, 
die auch im Rahmen der WRRL betrachtet werden. Dies sind Gebiete für die Entnahme von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch, Erholungs- und Badegewässer sowie wasserabhän-
gige EG-Vogelschutz- und FFH-Gebiete. 
  

Signifikanzkriterien Bandbreite

für die Überprüfungsschritte der PFRA
Menschl. 
Gesundh.

Wirtschaftl. 
Tätigk.

Umwelt
Kultur-
erbe

Kriterium 
(Bemerkung)

Signifikanz-
schwelle

A) Personen- / Sachgefährdungen
zusammenhängende Siedlungsflächen x x 0,5-5 ha
Gewerbe-/ Industrieflächen x x 0,5-5 ha

Bezug zu Schützgütern

Flächengröße 
im HQ-extrem3
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Tabelle 11: Signifikanzkriterien Umweltgefährdungen 

 

Gewässerabschnitte, an denen mindestens eine IED-Anlage (Anlage gemäß Industrieemissi-
onsrichtlinie 2010/75/EU) oder ein Störfallbetrieb nach Störfallverordnung betroffen ist, werden 
als signifikant eingestuft. Hier handelt es sich um Industriebetriebe, von denen bei einer Überflu-
tung der Anlagen durch Hochwasser das Risiko ausgeht, dass Produktionsstoffe oder Abfallpro-
dukte in die Umwelt gelangen. Dies betrifft z. B. Mineralöl- oder Gasraffinerien, metall- und mi-
neralverarbeitende Industriebetriebe, chemische Industriebetriebe oder Abfallbetriebe. 

Bei entsprechender Gefährdung für die Umwelt können Gewässerabschnitte als potenziell signi-
fikant eingestuft werden, an denen ein Schutzgebiet (z. B. Natura 2000-Gebiet), eine Trinkwas-
serentnahmestelle, ein Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiet und/oder ein Badegewässer 
liegen, wenn für diese Gebiete eine Gefahr durch ein Hochwasser gesehen wird. So können mit 
dem Hochwasser Schadstoffe in die Fläche geschwemmt werden, die z. B. die Qualität von 
Grundwasser in Trinkwasserschutzgebieten oder die Qualität von Erholungs- und Badegewäs-
sern nachteilig beeinflussen können. Durch die Überflutung von Natura 2000-Gebieten kann 
ggf. der Lebensraum für zu schützende Tier- und Pflanzenarten signifikant dauerhaft beein-
trächtigt werden. Dabei ist aber auch zu beachten, dass natürliche Überflutungen für auentypi-
sche Lebensräume existenznotwendig und typisch sind. 

In SH sind die Trinkwasserentnahmestellen, sowie Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete 
in Abstimmung mit der Zielerreichung der WRRL als Bewertungskriterium nach HWRL nicht re-
levant. 

 

3.3.3 Signifikanzkriterien für Gefährdungen von Kulturerbe 

Die nachteiligen Folgen von Hochwasserereignissen und deren Signifikanz für das Kulturerbe 
wurden anhand der potenziellen Betroffenheit von bedeutenden Kulturgütern/-objekten abge-
schätzt (vgl. Tab. 12).  

 
  

Signifikanzkriterien Bandbreite

für die Überprüfungsschritte der PFRA
Menschl. 
Gesundh.

Wirtschaftl. 
Tätigk.

Umwelt
Kultur-
erbe

Kriterium 
(Bemerkung)

Signifikanz-
schwelle

B) Umweltgefährdungen
B1) Anlagen mit umweltgefährdenden Stoffen

IED-Anlagen x ≥1
Störfallbetriebe nach Störfallverordnung
(Seveso-III-Richtlinie)

x ≥1

PRTR-Anlagen x ≥1
B2) Schutzgebiete (i.d.R. nach WRRL)

Schutzgebiete (z.B. Natura 2000 etc.) x ≥1
Trinkwasserentnahmestellen x x ≥1
Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete x x ≥1
Badegewässer x ≥1

Bezug zu Schützgütern

Vorhandensein, 
Gefährdung

Vorhandensein, 
Gefährdung
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Tabelle 12: Signifikanzkriterien für Gefährdungen von Kulturgütern /-objekten 

 
Als schützenswerte Kulturgüter werden im Rahmen der vorläufigen Bewertung mindestens die 
hochwasserempfindlichen anerkannten UNESCO-Weltkulturerbestätten sowie Kulturgüter und  
-objekte mit besonderer Bedeutung angesehen. Sofern an diesen Kulturgütern potenziell Schä-
den infolge Hochwasser entstehen, werden die entsprechenden Gewässerabschnitte als signifi-
kant eingestuft. 

In SH sind die UNESCO-Weltkulturerbestätten als Bewertungskriterium relevant. 

 

3.3.4 Weitere Signifikanzkriterien  

Hochwasserabwehrinfrastrukturen und wasserrechtliche Überschwemmungsgebiete werden in 
SH ebenfalls als wesentliche Signifikanzkriterien bei der Bewertung berücksichtigt. 

 

3.4 Ergebnis der Überprüfung und Bestimmung der Risikogebiete  

Flusshochwasser 

Als Ergebnis der Überprüfung der Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko mit 
Sachstand von 2018 werden in der nachfolgenden Tab. 13 die Betroffenheit der WRRL-
Wasserkörper der Fließgewässer aufgeführt. Darüber hinaus sind vergleichsweise die Verände-
rungen zu den Ergebnissen im Hochwasserrisikomanagementplan 2015 und den Hochwasser-
karten 2013 dargestellt.  

Wesentliche Aussagen sind  

⇨ Wasserkörper im Hochwasserrisikogebiet 2018 

⇨ Wasserkörper, die aus dem Hochwasserrisikogebiet im Vergleich zu 2013 entfallen  

⇨ Wasserkörper, die aus dem Hochwasserrisikogebiet im Vergleich zu 2013 teilweise ent-
fallen oder erweitert wurden  

⇨ neue Wasserkörper im Hochwasserrisikogebiet 2018 im Vergleich zu 2013 

 
  

Signifikanzkriterien Bandbreite

für die Überprüfungsschritte der PFRA
Menschl. 
Gesundh.

Wirtschaftl. 
Tätigk.

Umwelt
Kultur-
erbe

Kriterium 
(Bemerkung)

Signifikanz-
schwelle

C) Gefährdung von Kulturgüter /-objekte

UNESCO Weltkulturerbestätten x
Vorhandensein, 
Gefährdung ≥1

Denkmäler / denkmalgeschützte 
Gebäude bzw. Stadt- und Ortskerne/ 
Bau-/ Kunstdenkmäler

x
Vorhandensein, 
Bedeutung, 
Gefährdung

≥1

Bezug zu Schützgütern
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Tabelle 13: Darstellung der veränderten Betroffenheit von Wasserkörpern in den Gebieten mit potenziell signifikan-
tem Hochwasserrisiko 2018 im Vergleich zu den Ergebnissen im Hochwasserrisikomanagementplan 
2015  

 

Insgesamt weichen die Ergebnisse der Überprüfung 2018 nur gering von den Ergebnissen aus 
dem 1. Berichtszyklus ab, die Anzahl der Risikogebiete ist unverändert. Veränderungen erga-
ben sich insbesondere an den Teilabschnitten der Gewässer im BG 28 Wagrien-Fehmarn und 
BG 32/33 Untere Trave, an denen keine Signifikanz mehr nachgewiesen werden konnte und die 
daher entfallen sind. 

In der nachfolgenden Abb. 16 sind die identifizierten Gewässer mit potenziell signifikantem 
Hochwasserrisiko sowie die Änderungen gegenüber der vorläufigen Bewertung des Hochwas-
serrisikos im Jahr 2011/2013 dargestellt. 

 

BG

Hochwasserrisikogebiet/
APSFR

Wasserkörper

Betroffenheit 
Wasserkörper

ganz oder teilweise 2018 
unverändert 

zu 2013

Wasserkörper entfällt 
2018

Teilabschnitte der 
Wasserkörper entfallen

2018

Wasserkörper
neu

2018

Erweiterung am
Wasserkörper

2018

24 DESH_RG_9612                                                                                                                                                                                                                                                  s l_01 x
s l_02 x
s l_10_a  x

25 DESH_RG_96132                                                                                                                                                                                                                                                 ec_01_a  x
26 DESH_RG_9614                                                                                                                                                                                                                                                  sw_02  x

sw_05 x
sw_08 x
sw_09_b x
sw_17 x

27 DESH_RG_96158                                                                                                                                                                                                                                                 ko_02 x
ko_10_c  x
ko_10_d  x
ko_13 x
ko_15 x
ko_16 x
ko_23 x
ko_24 x
ko_26 x

28 DESH_RG_9618                                                                                                                                                                                                                                                  og_05 x
og_06  x
og_12 x
og_13_a x
og_13_b x
og_15 x
og_18_b  x
og_20 x

29 DESH_RG_96194                                                                                                                                                                                                                                                 lue_01_d x
lue_03_c  x
lue_04 x

31 DESH_RG_962                                                                                                                                                                                                                                                   mtr_09 x
mtr_10  x
mtr_14 x
mtr_15 x
mtr_20 x

32_33 DESH_RG_9622                                                                                                                                                                                                                                                  elk_0_b  x
utr_20_a x
utr_20_c x
utr_22 x

34 DESH_RG_9626                                                                                                                                                                                                                                                  s t_04  x
s t_05 x
st_06  x

FGE Schlei / Trave
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Veränderungen Stand 2018 im Vergleich zur Endfassung Stand 2013
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Abbildung 16: Gewässer mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko gemäß Art. 4/5 HWRL - Aktualisierung 2018 
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Küstenhochwasser 

Für die FGE Schlei/Trave wurde auf Basis dieser Änderungen bei Außerachtlassung der Hoch-
wasserabwehrinfrastruktur ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko für eine Fläche von 315 
km² ermittelt. Anhand der Signifikanzprüfung entsprechend der Vorgaben der LAWA-
Empfehlungen und Aktualisierung der Datengrundlagen der Hochwasserabwehrinfrastrukturen 
wurden die Hochwasserrisikogebiete auf Ebene der Planungseinheiten überprüft und eine be-
troffene Siedlungsfläche je Planungseinheit in der FGE Schlei/Trave von > 0,5 ha ermittelt. 
Grundsätzlich erfolgt für die Küstengebiete die Annahme einer Signifikanz für alle ermittelten 
potenziellen Risikogebiete. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit einer Risikoerhöhung ent-
gegenzuwirken. Geeignete raumordnerische Maßnahmen in diesem Zusammenhang wären 
z.B. die Steuerung der Siedlungsentwicklung. 

Potenzielle zukünftige signifikante Hochwasser treten im ungeschützten Küstengebiet auf, so-
wie wenn die Hochwasser- bzw. Sturmflutereignisse die Bemessung der Hochwasserschutzan-
lagen überschreiten und damit potenziell zum Versagen der Hochwasserschutzanlage führen.  

Für eine konkretisierte Bewertung der potenziell nachteiligen Folgen künftiger Hochwasser in 
den Küstengebieten werden repräsentative Wasserstände mit einem Wiederkehrintervall von 
200 Jahren (HW200) zugrunde gelegt. 

In der FGE Schlei/Trave können sich zukünftige potenziell nachteilige Folgen für Gebiete mit 
einer Gesamtfläche von ca. 154 km² einstellen. Diese Gebiete umfassen ungeschützte sowie 
nicht durch Landesschutzdeiche oder Schutzanlagen mit einem den Landesschutzdeichen ver-
gleichbaren ausreichenden Schutzstandard geschützte Bereiche. Veränderungen der ermittel-
ten Gebietsgröße gegenüber der im 1. Berichtszyklus sind auf die Verfahrensänderungen sowie 
auf eine Neubewertung einzelner Anlagen zurückzuführen. Während die einheitliche Verwen-
dung des HW200-Ereignisses zu einer Flächenreduktion entlang der Ostseeküste führt, werden 
nun auch Niederungsbereiche/Strände vor den Steilufern mit berücksichtigt.  

 

Tabelle 14: Übersicht der Küstengebiete mit potenziell signifikanten Hochwasserrisiken in der FGE Schlei/Trave 

Planungseinheit  Fläche des Küstengebietes 
mit potenziell signifikantem 
Hochwasserrisiko 2018 [km²] 

Fläche des Küstengebietes 
mit potenziell signifikantem 
Hochwasserrisiko 2011 [km²] 

Differenz 
2011-2018 

Schlei  83   87   -4 

Kossau / Oldenburger Graben 215 231  -16 

Schwentine    1    1    0 

Trave   17  19   -2 

Summe SH 315 338 -22 

Stepenitz       9,9      9,9    0 

Summe 326 348 -22 

 
Fläche des Küstengebietes 
mit signifikantem  
Hochwasserrisiko 2018 [km²] 

Fläche des Küstengebietes 
mit signifikantem  
Hochwasserrisiko 2011 [km²] 

Differenz 
2011-2018 

Schlei   74,5   76 -1,5 

Kossau / Oldenburger Graben   62,8   69 -6,2 

Schwentine     0,8    1 -0,2 

Trave   15,9   16 -0,1 

Summe SH 154,0 162 -8,0 
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Fläche des Küstengebietes 
mit signifikantem  
Hochwasserrisiko 2018 [km²] 

Fläche des Küstengebietes 
mit signifikantem  
Hochwasserrisiko 2011 [km²] 

Differenz 
2011-2018 

Stepenitz     0,3       0,3 0 

Summe 154,3 162,3 -8,0 

 

Der Küstenbereich der FGE Schlei/Trave wurde bereits im ersten Zyklus 2011 aufgrund des Ri-
sikos eines Küstenhochwassers als ein Risikogebiet identifiziert und im zweiten Zyklus 2018 nur 
geringfügig angepasst. Die Änderungen der Flächenangaben ergeben sich aus dem in Kapitel 
3.1 beschriebenen Vorgehen. 

Die überprüften und fortgeschriebenen Hochwasserrisikogebiete für Schleswig-Holstein sind un-
ter www.hochwasserkarten.schleswig-holsten.de bzw. www.schleswig-holstein.de/hochwasser-
karten öffentlich zugänglich. 

Für Mecklenburg-Vorpommern werden gleichlautende Informationen über die Webseite 
https://lung.mv-regierung.de/hwrm bereitgestellt. 

Darüber hinaus sind die Ergebnisse der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos für ganz 
Deutschland unter https://geoportal.bafg.de/fdmaps2018/ einsehbar. 

 

4 Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten 

Da neben der Information über die Lage eines Hochwasserrisikogebietes auch das Ausmaß des 
Risikos eine wichtige Grundlage für die Planung von Hochwasserrisikomanagementmaßnah-
men ist, wurden Hochwassergefahrenkarten (HWGK) und Hochwasserrisikokarten (HWRK) er-
stellt. Die Karten geben Auskunft über die Hochwasser-Szenarien verschiedener Eintrittswahr-
scheinlichkeit und über die betroffenen Flächen und das Ausmaß der Risiken für die Signifi-
kanzkriterien/Schutzgüter. 

Hochwassergefahrenkarten - HWGK 

In der HWGK sind für jedes Risikogebiet das Ausmaß der Überflutung und die Wassertiefe für 
folgende Hochwasserszenarien (§ 74 Abs. 2 WHG bzw. Art. 6 Abs. 3 HWRL) erfasst: 

• Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder Szenarien für Extremereignisse: 
Unter Hochwassermit niedriger Wahrscheinlichkeit sind Ereignisse mit einem voraus-
sichtlichen Wiederkehrintervall von mindestens 200 Jahren zu verstehen. Unter Sze-
narien für Extremereignisse sind solche zu verstehen, die beispielsweise potenziell 
nachteilige Folgen für bereits ausreichend geschützte Küstengebiete, ein Versagen 
von Hochwasserschutzeinrichtungen, Abflussbeeinträchtigungen baulicher oder 
sonstiger Art, wie Bauwerksversagen, Verklausung von Brücken und Durchlässen u. 
ä. oder eine ungünstige Kombination gleicher Ereignisse im Küstengebiet und im 
Binnenbereich darstellen. Kommunen, Gemeinden und auch direkt einzelne Be-
troffene können auf Grundlage dieser Darstellung Entscheidungen z. B. für die Bau-
vorsorge treffen. 

• Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit: 
Das Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit wurde auf Grundlage der in den 
Ländern abgestimmten Empfehlungen der LAWA in Übereinstimmung mit Europa-, 

http://www.hochwasserkarten.schleswig-holsten.de/
http://www.schleswig-holstein.de/hochwasserkarten
http://www.schleswig-holstein.de/hochwasserkarten
https://lung.mv-regierung.de/hwrm
https://geoportal.bafg.de/fdmaps2018/
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Bundes- und Länderrecht festgelegt. Dieses Ereignis entspricht einem Hochwasser, 
wie es statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist. Es ist für das Flusshochwas-
ser eine wasserrechtliche Grundlage für die Festsetzung von Überschwemmungsge-
bieten und die Bemessung von Hochwasserschutzanlagen. 

• Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit: 
Die Auswahl und Darstellung von Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit, bei de-
nen signifikante Auswirkungen erwartetet werden, wurden entsprechend den LAWA-
Empfehlungen (LAWA 2017a) innerhalb der FGE Schlei/Trave abgestimmt. 

Für bereits ausreichend geschützte Küstengebiete (§ 74 Abs. 2 WHG bzw. Art. 6 Abs. 6 HWRL) 
kann die Erstellung von HWGK auf ein Ereignis mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder das Ext-
remereignis (§ 74 Abs. 2 WHG bzw. Art. 6 Abs. 3a HWRL) beschränkt werden.  

Die HWGK enthalten für die einzelnen Szenarien für jedes Risikogebiet nach § 74 Abs. 3 WHG 
bzw. Art. 6 Abs. 4 HWRL): 

• das Ausmaß der Überflutung (Fläche), 

• die Wassertiefe bzw. ggf. den Wasserstand, 

• ggf. die Fließgeschwindigkeit oder den relevanten Wasserabfluss. 

Die Darstellung erfolgt dabei ausschließlich für die Gewässerabschnitte, für die auf Grundlage 
der vorläufigen Bewertung ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko besteht oder für wahr-
scheinlich gehalten wird (=Risikogebiete).  

Die Karten quantifizieren bzw. präzisieren die in der vorläufigen Bewertung gemachten Aussa-
gen. Dabei wurde für jedes der drei genannten Hochwasserszenarien in der Regel eine sepa-
rate HWGK erstellt. In Überlagerungsbereichen, in denen potenzielle Gefahren aus Küsten-
hochwasser- und / oder Flusshochwasserereignissen bestehen, wird für alle Hochwasserszena-
rien eine getrennte Ermittlung und eine abgestimmte Darstellung der Überflutungsgebiete vor-
genommen. 

Die Wassertiefen sind als abgestufte blaue Flächen gekennzeichnet, die über einer topographi-
schen Karte liegen. Als zusätzliche Information werden - soweit erhoben -bereits ausreichend 
geschützte Gebiete in gelblichen bis rötlichen Farbtönen die Bereiche dargestellt, die bei einem 
Versagen der entsprechenden Hochwasserschutzeinrichtung (z. B. eines Deichs) zusätzlich 
überflutet wären.  

Zur Umsetzung in SH wird für die grundsätzliche methodische Fortschreibung für den 2. Be-
richtszyklus auf Kapitel 3.1 verwiesen. 

Für alle Szenarien beim Fluss- und Küstenhochwasser in Schleswig-Holstein werden als Inten-
sität das Ausmaß der Überflutung und die Wassertiefe durch Verschneidung mit dem DGM 1 im 
1x1m-Raster oder ggf. aktuelleren Höheninformationen dargestellt.  

Bei der Darstellung der HWGK und HWRK wird eine möglichst weitreichende Anpassung an die 
LAWA-Empfehlungen unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Methodik in SH verfolgt. 

Zur kartographischen Abbildung der Intensität als Ausmaß der Überflutung und der Wassertiefe 
werden die Farbintensitätsskalen entsprechend der LAWA-Empfehlung (2018) verwendet. Es 
sind darin für das nationale Kartenportal fünf Klassengrenzen 0 m, 0,5 m, 1 m, 2 m und 4 m vor-
gesehen. In SH wird aufgrund der teilweise reliefarmen Geländestruktur eine sechsstufige Dar-
stellung erforderlich, welche über eine zusätzliche Farbklasse von 0-0,2 m abgebildet wird.  



Hochwasserrisikomanagementplan FGE Schlei/Trave für den Zeitraum 2021 - 2027  

 

Seite 60 von 151 

Darüber hinaus wird in Schleswig-Holstein die Wirksamkeit der Hochwasserabwehrinfrastruktur-
einrichtungen bewertet und bei der Darstellung der Hochwasserrisikogebiete berücksichtigt. Alle 
Deiche und sonstigen Hochwasserschutzanlagen mit rechtlicher Widmung werden in den Kar-
ten dargestellt. Dazu gehören auch Anlagen des Deichzubehörs, wie Sperrwerke, Schöpfwerke, 
Siele und Stöpen sowie andere hochwasserbedeutsame Bauwerke, wie Brücken. Die Bauwerke 
an den Küsten befinden sich überwiegend in der Zuständigkeit der Küstenschutzverwaltung des 
Landes, an den Fließgewässern in der Zuständigkeit der Wasser- und Bodenverbände. Weitere 
Hochwasserschutzanlagen liegen in der Verantwortung der Kommunen oder Privater. 

 

Flusshochwasser - Hochwassergefahrenkarten  

Zur Ermittlung des Ausmaßes von Überflutungen sowie der zu erwartenden Wassertiefen/Was-
serständen wurden für die oberirdischen Gewässer die folgenden Hochwasserszenarien unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Hochwasserabwehrinfrastruktureinrichtungen festgelegt 
(Art. 6 Abs. 3 HWRL):  

1. Flusshochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit: HQ200 als Ereignis zur Berücksichti-
gung des Klimawandels 

2. Flusshochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit: HQ100  

3. Flusshochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit: HQ10  

Für das Szenario 1 wurde ein Ereignis gewählt, das deutlich seltener als einmal in 100 Jahren 
auftritt und auf Grundlage des WHG mit einem voraussichtlichen Wiederkehrintervall von min-
destens 200 Jahren und der zur Verfügung stehenden Daten und statistischen Auswerteverfah-
ren hinreichend genau bestimmbar ist. Das gewählte Ereignis mit einem statistischen Wieder-
kehrintervall von 200 Jahren weist i. d. R. eine deutlich geringere Eintrittswahrscheinlichkeit auf, 
als das für die funktionelle und konstruktive Bemessung von Hochwasserabwehrinfrastruktur-
einrichtungen zugrundeliegende Ereignis mit einem statistischen Wiederkehrintervall von 100 
Jahren. Vorhandene Hochwasserabwehrinfrastruktureinrichtungen könnten somit nur noch ein-
geschränkt wirksam sein. Szenario 2 wurde auf Grundlage der in den Ländern abgestimmten 
LAWA-Empfehlungen, in Übereinstimmung mit Art. 6 Abs. 3 Buchstabe b) HWRL (Untergrenze) 
und der bundesrechtlichen Festlegung zur Ausweisung von Überschwemmungsgebieten (§ 76 
Abs. 2 Punkt 1 WHG) festgelegt. In Bereichen der FGE Schlei/Trave, in denen auch bei häufi-
gen Hochwasserereignissen signifikante Auswirkungen zu erwarten sind, wurde Szenario 3) in 
Übereinstimmung mit den LAWA-Empfehlungen festgelegt.  

Bei der Umsetzung des Art. 6 der HWRL wird hinter den Hochwasserschutzanlagen aktuell da-
von ausgegangen, dass bei statistischen Ereignissen mit einem Wiederkehrintervall von 100 
und 200 Jahren ein beherrschbares Restrisiko besteht. 

Für das HQ10 werden nur die Gebiete ohne technischen Hochwasserschutz abgebildet. Die Le-
galdefinitionsbereiche, die vorläufige Sicherung der ÜSG und die Polder, Speicherbecken, Spei-
cherseen sind erst ab einem HQ100 wirksam und relevant (Sicherungsflächen/ Retentionsvolu-
men) und werden daher in die Kulisse des HQ10 nicht integriert. 

Mögliche Wechselwirkungen zwischen Oberflächengewässer und Grundwasser in Ufernähe, 
die durch steigendes Grundwasser entstehen könnten, werden gesondert als „Senken ohne 
Verbindung zum Fließgewässer“ (entsprechend den Festlegungen zu den ÜSG-Projekten) pau-
schal bis zu ca. 500 m beidseitig des Fließgewässers durch Ausspiegelung der Wasserstände 
aus den Fließgewässern zur Information vereinfacht in den Karten dargestellt. 
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Ein gesonderter Modellaufbau für die Grundwasserverhältnisse und eine Kopplung von Grund-
wasser- und Fließgewässermodellen erfolgte nicht. 

Abbildung 17 zeigt beispielhaft einen Ausschnitt aus einer HWGK. 

 

 
Abbildung 17: Beispiel Hochwassergefahrenkarte Flusshochwasser 2019 

 

Auswertungen zu den Abflusswerten mit dazugehörigen Wasserständen für die Szenarien des 
Flusshochwassers sind tabellarisch aufgearbeitet in Anhang 6 enthalten. Dazugehörige Karten 
für die Risikogebiete mit Angaben zum HQ100 sind unter www.hwrl.schleswig-holstein.de einge-
stellt. 

 

Küstenhochwasser - Hochwassergefahrenkarten  

Gemäß § 65 des Landeswassergesetzes Schleswig-Holstein sind Landesschutzdeiche die Dei-
che mit der höchsten Schutzwirkung in der FGE Schlei/Trave. Daher gelten die dort landseitig 
gelegenen Flächen als ausreichend geschützt. In den durch Landesschutzdeiche geschützten 
Bereichen wurde dementsprechend die Erstellung von Hochwassergefahren- und -risikokarten 
auf das in Art. 6 Abs. 3 Buchstabe a genannte Szenario beschränkt. In allen übrigen Gebieten 
besteht ein eingeschränkter oder kein Schutz vor Überflutungen.  

Für die Küstengebiete in der FGE Schlei/Trave wurden entsprechend folgende Szenarien defi-
niert:  

1. ein Extremszenario in den durch Landesschutzdeiche ausreichend geschützten Küsten-
gebieten mit einem regionsspezifisch ermittelten Wasserstand mit 200-jährigem Wieder-
kehrintervall einschließlich eines definierten Deichbruches (HW200/extrem) 

2. drei Hochwasserszenarien in allen anderen nicht ausreichend geschützten Küstengebie-
ten  

a) Küstenhochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit mit einem Bauwerksversagen 
bei einem regionsspezifisch ermittelten Wasserstand mit 200-jährigem Wiederkehrin-
tervall (HW200),  

http://www.hwrl.schleswig-holstein.de/
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b) Küstenhochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit mit einem Bauwerksversagen bei 
einem regionsspezifisch ermittelten Wasserstand mit 100-jährigem Wiederkehrinter-
vall (HW100) und  

c) Küstenhochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne ein Bauwerksversagen bei ei-
nem regionsspezifisch ermittelten Wasserstand mit 20-jährigem Wiederkehrintervall 
(HW20).  

In den ausreichend geschützten Küstenniederungen werden gemäß Extremereignis modifizierte 
Füllungsberechnungen unter Annahme eines Brechens der Landesschutzdeiche oder der 
Schutzanlagen mit einem den Landeschutzdeichen vergleichbaren ausreichenden Schutzstan-
dard (punktuelles Versagen) durchgeführt. Damit wird dem hohen Schutzstandard Rechnung 
getragen und landseitig ein reduzierter Wasserstand berechnet und dargestellt. Die Angabe ei-
ner Eintrittswahrscheinlichkeit für das Extremereignis ist in Anbetracht der notwendigen Annah-
men sowie der Vielzahl an Einflussfaktoren nicht möglich. Verfahrensbedingt ist das Gefähr-
dungspotential in Schleswig-Holstein deutlich geringer als das des potenziell signifikanten Risi-
kogebiets. In den eingeschränkt geschützten Gebieten an der Nord- und Ostseeküste sowie der 
Tideelbe wird generell ein linienhaftes Versagen der Hochwasserinfrastruktur, mit Ausnahme 
bei der Betrachtung des Ereignisses mit hoher Wahrscheinlichkeit (HW20), angenommen und 
der jeweilige statistisch ermittelte und regionalisierte Hochwasserstand ausgespiegelt. 

Nachfolgend ist in Abbildung 18 beispielhaft die Darstellung des Küstenhochwassers in den 
HWGK abgebildet. 

 
Abbildung 18: Beispiel Hochwassergefahrenkarte Küstenhochwasser 2019 
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Hochwasserrisikokarten - HWRK 

HWRK werden auf der Grundlage der HWGK für die gleichen Hochwasserszenarien erstellt. In 
ihnen werden über die Hochwassergefahren (Ausmaß der Überflutung) hinaus die hochwasser-
bedingten nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter dargestellt. Nach § 74 Abs. 4 WHG 
müssen sie die nach Art. 6 Abs. 5 der HWRL erforderlichen Angaben enthalten. Dies sind: 

• Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert), 

• Art der wirtschaftlichen Tätigkeiten im potenziell betroffenen Gebiet, 

• Anlagen gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen2 (integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung), die im Falle der Überflutung unbeab-
sichtigte Umweltverschmutzungen verursachen könnten,  

• potenziell betroffene Schutzgebiete gemäß Anhang IV Nummer 1 Ziffern i, iii und v 
der Richtlinie 2000/60/EG, (Gebiete zur Entnahme von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch, Erholungs- und Badegewässer sowie Vogelschutz- und FFH-Gebiete 
(NATURA 2000))  

• weitere Informationen, die der Mitgliedstaat als nützlich betrachtet, etwa die Angabe 
von Gebieten, in denen Hochwasser mit einem hohen Gehalt an mitgeführten Sedi-
menten sowie Schutt mitführende Hochwasser auftreten können und Informationen 
über andere bedeutende Verschmutzungsquellen. 

Die in der vorläufigen Bewertung der Hochwasserrisiken eingeflossenen und in den HWRM-
Plänen enthaltenen Maßnahmen zu den nachteiligen Auswirkungen auf das Kulturerbe sind im 
Art. 6 Abs. 5 der HWRL nicht gesondert aufgeführt, dennoch sind sie in den HWRK enthalten. 

Die zur Bestimmung der Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko in SH angewen-
deten Signifikanzkriterien und -schwellen sind ausführlich in Kapitel 3.3 beschrieben.  

Ebenso wie die HWGK dienen die HWRK als wichtige Informationsquelle für die Öffentlichkeit 
und die zuständigen Behörden sowie weitere interessierte Institutionen. Darüber hinaus sind sie 
im Rahmen der Aufstellung des HWRM-Plans die Grundlage für die Ableitung des Handlungs-
bedarfs zur Verringerung des Hochwasserrisikos. Ein Beispiel einer HWRK für das Küstenhoch-
wasser ist in Abbildung 19 dargestellt.  

Die Legende gilt für das Fluss- und Küstenhochwasser, mit Ausnahme der Überschwemmungs-
gebiete per LVO, die nur für das Flusshochwasser relevant sind. Die Nutzungen in den Über-
schwemmungsgebieten (ÜSG) per wasserrechtlicher Legaldefinition des Flusshochwassers 
werden im gesamtem Hochwasserrisikogebiet bis an die angrenzenden Deiche dargestellt. Die 
Hochwasserabwehrinfrastruktur entspricht jeweils den Darstellungen in den HWGK.  

 

                                                
2 Hinweis: Die Anlagen gemäß IVU-Richtlinie 2008/1/EG (alt: 96/61/EG) fallen seit 2013 unter die Richtlinie 2010/75/EU des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung (IED-Richtlinie)) 
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Abbildung 19: Beispiel Hochwasserrisikokarte Küstenhochwasser 2019 

 

Menschliche Gesundheit 

Zur Beurteilung des Risikos für die menschliche Gesundheit wurde die Anzahl potenziell von ei-
nem Hochwasserszenario betroffener Einwohner für die Hochwasserrisikogebiete des Gewäs-
sernetzes und der Küstengebiete in SH auf Grundlage der ZENSUS-Daten 2011 ermittelt. Zur 
menschlichen Gesundheit zählen auch die Gebäude öffentlicher Zwecke als Flächen mit funkti-
onaler Prägung (Gemeinwesen).  

Wirtschaftliche Tätigkeit 

Um zu kennzeichnen, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten durch Hochwasser betroffen sein 
könnten, wurden nur die Nutzungsflächen dargestellt, die durch das entsprechende Hochwas-
serereignis überschwemmt werden. Das jeweils betroffene Gebiet geht aus der Kartenlegende 
hervor. Die Darstellung der wirtschaftlichen Tätigkeiten wird für die Hochwasserrisikogebiete an-
hand einer Nutzungstypenklassifizierung auf Basis der ALKIS-Daten vorgenommen. Anhand 
der Flächennutzungsdaten wurden für die Art der betroffenen wirtschaftlichen Tätigkeiten ver-
schiedene Nutzungsklassen abgeleitet und in den HWRK abgebildet. Dies sind Siedlungsflä-
chen (Wohnbauflächen und Flächen gemischter Nutzung), Industrie- und Gewerbeflächen, Ver-
kehrsflächen, landwirtschaftliche Flächen / Wald. Die sonstigen Flächen (Brachland, Heide, 
Moor, Sumpf sowie nicht zu den Tätigkeiten zugeordnete ALKIS-Nutzungen) werden transpa-
rent dargestellt, da diese kein Signifikanzkriterium sind. Dasselbe gilt für die Gewässer in SH.  

Die Zuordnung der ALKIS-Daten zu den Signifikanzkriterien erfolgt aufgrund des Bewertungs-
schlüssels 2010-2015 HWRL SH mit Fortschreibung 2018-2020.  
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Umwelt 

Ortsfeste technische Anlagen gemäß Richtlinie 2010/75/EU (IE-Richtlinie), die im Eintrittsfall ei-
nes Hochwasserereignisses überschwemmt werden, sind aufgrund des Schadstoffemissionsri-
sikos in den Hochwasserrisikokarten darzustellen. Diese Anlagen werden als Punktsymbol dar-
gestellt. Eine separate Einzelfallprüfung wurde für nah am Überflutungsgebiet gelegene Anla-
gen durchgeführt. Die in Schleswig-Holstein berücksichtigten IED-Anlagen entsprechen der bis-
herigen IVU-Richtlinie 2008/1/EG und der Seveso-Richtlinie (96/82/EG sowie 2003/105/EG). 

Für die Auswirkungen auf die Umwelt wurden in SH die potenziell betroffenen Schutzgebiete 
FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, sowie Erholungs- und Badegewässer durch unterschiedliche 
farbliche Umrandungen und Symbole dargestellt. Die Darstellung der Schutzgebiete erfolgt in 
ihrer vollen Ausdehnung, um die Lesbarkeit der Karte zu verbessern. 

Kulturerbe  

Um die Auswirkungen von Hochwasser auf das Kulturerbe aufzuzeigen, werden die UNESCO-
Weltkulturerbestätten dargestellt. 

Weitere Kriterien 

Wesentliche weitere Kriterien in SH sind die Hochwasserabwehrinfrastrukturen und die Über-
schwemmungsgebiete nach WHG/LWG, die in den Hochwasserkarten abgebildet werden. 

 

4.1 Methodik zur Überprüfung und Aktualisierung der Hochwassergefahrenkarten 
und Hochwasserrisikokarten 

4.1.1 Zusammenfassung und kurze Ausführungen zur LAWA-Empfehlung inklu-
sive Kriterien für die Überprüfung und Aktualisierung 

Die HWGK und HWRK wurden auf Aktualisierungsbedarf geprüft. Grundsätzlich können sich 
Aktualisierungen aus der Überprüfung der vorläufigen Bewertung und Bestimmung der Hoch-
wasserrisikogebiete ergeben, d.h. den dort angesetzten Signifikanzkriterien/-schwellen, das 
Auftreten außergewöhnlicher Hochwasserereignisse, eine Veränderung der Gefahren- und Risi-
kosituation, Änderungen von Flächennutzungen oder Objekten in Risikogebieten oder der Land-
nutzung im Einzugsgebiet, aber auch durch Umsetzung von Hochwasserrisikomanage-
ment(HWRM)-Maßnahmen. Kriterien, die überprüft wurden und die ggf. eine Aktualisierung der 
Karten erforderlich machen, können beispielsweise signifikante Veränderungen 

• der Risikogebiete, 

• der hydrologischen Grundlagen (z. B. durch bauliche Veränderungen am Gewässer 
oder wesentliche Veränderungen der Hochwasserstatistik), 

• der Topographie im Gerinne und im Gewässervorland (z. B. nach einem großen 
Hochwasserereignis), 

• der Landnutzung der Vorländer (z. B. durch Veränderung der Bewirtschaftung) und 
der Beschaffenheit der Gewässersohle, 

• der Berechnungsmethodik für die hydraulische Modellierung (insb. aufgrund techni-
scher Fortschritte) 
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sein. Die Arbeitsschritte sind in der Empfehlung der LAWA (LAWA 2018 a) beschrieben. 

In SH wurden die Aktualisierung der Hochwasserkarten aufgrund der Veränderung der Risiko-
gebiete (Art. 5 HWRL) und der hydrologischen Grundlagen erforderlich. 

 

4.1.2 Veröffentlichung der HWGK und HWRK  

Die HWGK und HWRK dienen u. a. zur Information der Öffentlichkeit. Ergänzend werden für 
den weiteren Risikodialog mit den unmittelbar betroffenen Personen oder Institutionen bzw. wei-
teren Akteuren im HWRM in den Bundesländern Hintergrundinformationen zur Erstellung der 
Karten bereitgestellt bzw. die Inhalte der Karten erläutert oder ergänzt. 

Nationales Kartenportal 

Die LAWA hat 2017 den Beschluss gefasst, zukünftig alle berichtspflichtigen Inhalte der HWGK 
und HWRK zentral und bundesweit einheitlich über das Geoportal der Bundesanstalt für Ge-
wässerkunde (WasserBLIcK) bereitzustellen (https://geoportal.bafg.de/karten/HWRM). Dieser 
Kartendienst dient zudem für das Reporting an die EU und hat damit den Stand zum Zeitpunkt 
der Berichterstattung. Inhalte und Gestaltung dieses Kartendienstes entsprechen den LAWA-
Empfehlungen zur Aufstellung von HWGK und HWRK (LAWA 2018a). Ungeachtet des nationa-
len Kartendienstes ist es den Bundesländern unbenommen, eigene Kartenprodukte oder Kar-
tenportale zum Thema HWGK und HWRK zu erstellen, um den länderspezifischen Informati-
onspflichten nachzukommen. Diese Länderkarten orientieren sich ebenfalls an den LAWA-
Empfehlungen, können darüber hinaus aber auch weitere Informationen enthalten, welche das 
jeweilige Bundesland als zusätzlich wichtig erachtet. Über eine Verlinkung kann auch vom nati-
onalen Kartenportal auf die Länderkarten oder Länderportale zugegriffen werden. 

Zur nationalen Vereinheitlichung der Darstellungen wurden über die LAWA Festlegungen ge-
troffen, wodurch einzelne länderspezifische Anforderungen nicht mehr abgebildet werden kön-
nen. Daher kann es bei der Darstellung und Auswertung im nationalen Kartenportal der BfG im 
Vergleich zu landeseigenen Hochwasserkartenportalen Abweichungen geben.  

 
Abbildung 20: Kartenausschnitt aus dem nationalen Kartentool 

https://geoportal.bafg.de/karten/HWRM
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Hochwasserkartenportal Schleswig-Holstein 

Die Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten für Küstenhochwasser und Fluss-
hochwasser stehen als interaktive schleswig-holsteinischen Kartenanwendung unter www.hoch-
wasserkarten.schleswig-holstein.de bzw. www.schleswig-holstein.de/hochwasserkarten zur Ver-
fügung. Über eine tabellarische Zuordnung kann darin direkt auf die Hochwasserrisikogebiete 
(APSFR-Code Art. 5) verlinkt werden. Darüber hinaus stehen alle dazugehörigen Ergebnisse 
und Berichte, sowie grundsätzliche Informationen zur Umsetzung der HWRL in SH unter 
www.hwrl.schleswig-holstein.de zur Verfügung. Ein Beispiel für einen Kartenausschnitt aus dem 
Hochwasserkartenportal das Küstenhochwasser zeigt Abbildung 21. 

 
Abbildung 21: Kartenausschnitt aus dem Hochwasserkartenportal SH 

 

Hochwasserkartenportal Mecklenburg-Vorpommern 

Für Küstenhochwasser und Flusshochwasser werden die Karten ebenfalls online über die fol-
gende Internetadresse angeboten: http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/was-
ser/hochwasserrisikomanagementrichtlinie/hwr_hochwassergefahrenkarten.htm. Zur Verfügung 
stehen dort druckbare PDF-Karten sowie ein interaktives Online-Themenportal als WebGIS. 

 

4.2 Ergebnis der Überprüfung  

Flusshochwasser  

Im Ergebnis sind die Schwerpunkte der Hochwasserrisikogebiete in SH ohne und mit techni-
schem Hochwasserschutz (Hochwasserabwehrinfrastrukturen) wie folgt definiert: 

⇨ Überschwemmungsgebiete (ÜSG) per Landesverordnung  

⇨ Überschwemmungsgebiete per Legaldefinition (Vorland: Gewässer und Binnendeiche/ 
Hochwasserschutzanlagen) 

http://www.hochwasserkarten.schleswig-holstein.de/
http://www.hochwasserkarten.schleswig-holstein.de/
http://www.schleswig-holstein.de/hochwasserkarten
http://www.hwrl.schleswig-holstein.de/
http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/wasser/hochwasserrisikomanagementrichtlinie/hwr_hochwassergefahrenkarten.htm
http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/wasser/hochwasserrisikomanagementrichtlinie/hwr_hochwassergefahrenkarten.htm
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⇨ Erforderliche Hochwasserrückhalteräume 

Die Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko umfassen in Schleswig-Holstein eine 
Gewässerlänge von 703 km des reduzierten Gewässernetzes (WRRL In der FGE Schlei/Trave 
mit einem anteiligen WRRL-Gewässernetz von 1.934,5 km wurde ein potenziell signifikantes 
Hochwasserrisiko an ca. 92 km Gewässerlänge ermittelt. Dies entspricht ca. 4,8 % des redu-
zierten Gewässernetzes in der FGE. Die Hochwasserrisikogebiete des HQ200 umfassen eine 
Fläche von 7,9 km², die gemäß Art. 6 überflutet werden können.  

Die Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko in der FGE Schlei/Trave befinden 
sich zumeist im Unterlauf und Mündungsbereich, betroffen sind insbesondere Abschnitte folgen-
der Gewässer: Trave, Wakenitz, Schwartau, Oldenburger Graben, Johannisbek, Kossau, Ma-
lenter Au und Loiter Au.  

Auffallend in der FGE Schlei/Trave ist die relativ geringe Betroffenheit der Signifikanzkriterien, 
da ca. 60 % der Hochwasserrisikogebiete ÜSG per Legaldefinition sind.  

Die vorhandene Hochwasserabwehrinfrastruktur (Deiche, Schöpfwerke, Speicher) der Wasser- 
und Bodenverbände dient der hinreichenden Minderung der Hochwasserrisiken. Die in den Tei-
leinzugsgebieten der geschaffenen Hochwasserabwehrinfrastrukturen verbleibenden Restrisi-
ken gelten als beherrschbar und werden als gesellschaftlich akzeptiert bewertet. 

Grenzüberschreitende Hochwasserrisikogebiete zu Dänemark oder Mecklenburg-Vorpommern 
bestehen im Ergebnis der koordinierten Bestimmung der Gebiete mit potenziell signifikantem 
Hochwasserrisiko nicht.  

In der gesamten FGE Schlei/Trave sind bei einem Hochwasserereignis mit niedriger Wahr-
scheinlichkeit (HQ200) statistisch 997 Einwohner betroffen, der Schwerpunkt liegt hierbei in der 
Planungseinheit Trave (738 Einwohner).  

Betroffene IED Anlagen (2) und Badegewässer (1) befinden sich lediglich im Gebiet der Unteren 
Trave. 

Vogelschutz- und FFH -Gebiete sind bei einem HQ200 mit ca. 0,5 km² bzw. 1,4 km² sehr gering 
betroffen.  

Die Betroffenheit der Nutzungen durch wirtschaftliche Tätigkeit im Hochwasserfall ist in der FGE 
Schlei/Trave insbesondere im Bereich der landwirtschaftlichen Flächen und der Waldflächen 
gegeben. Bei einem Hochwasserereignis mit niedriger Wahrscheinlichkeit HQ200 sind ca. 55,5 % 
des Hochwasserrisikogebietes mit einer Fläche von 4,4 km² berührt. 

Die betroffenen Siedlungsflächen, Industrie- und Gewerbeflächen sowie Verkehrsflächen um-
fassen bei einem HQ200 insgesamt 0,4 km² der Hochwasserrisikofläche.  

In der FGE Schlei/Trave sind zu bewertenden UNESCO-Weltkulturerben zu betrachten. 

Die Ergebnisse sind in Abbildung 22 und 23 dargestellt.  
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Abbildung 22: Hochwassergefahrenkarte Flusshochwasser 2019 



Hochwasserrisikomanagementplan FGE Schlei/Trave für den Zeitraum 2021 - 2027  

 

Seite 70 von 151 

 

 

 
Abbildung 23: Hochwasserrisikokarte Flusshochwasser 2019 
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Küstenhochwasser 

Für die FGE Schlei/Trave wurde bei Außerachtlassung des Schutzes durch die vorhandene 
Hochwasserabwehrinfrastruktur als Ergebnis des Art. 5 ein potenziell signifikantes Küsten-
Hochwasserrisikogebiet von 317 km2 ermittelt. Für das Hochwasser mit niedriger Wahrschein-
lichkeit und das Extremszenario in ausreichend geschützten Gebieten (HW200

3 mit simuliertem 
Deichbruch) wurde ein Küsten-Hochwasserrisikogebiet von 255 km2 ermittelt. Die Flächenredu-
zierung gegenüber Art. 5 ergibt sich aus der Berücksichtigung der vorhandenen Hochwasserab-
wehrinfrastruktur. 

Zur Berücksichtigung der voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten 
von Hochwasser an den Küsten wurde erstmalig eine sog. Klimakulisse ermittelt. Dazu wurden 
die zur landseitigen Abgrenzung der potenziell signifikanten Küsten-Hochwasserrisikogebiete 
jeweils definierten Höhenlinien nochmals um 0,5 m (als Vorsorgemaß eines künftigen Meeres-
spiegelanstieges) angehoben und die dann betroffenen Flächen für gesamt Schleswig-Holstein 
mit 4.124 km² ermittelt. Im Ergebnis vergrößern sich die potenziell signifikanten Küsten-Hoch-
wasserrisikogebiete (3.987 km²) in Schleswig-Holstein beim Meeresspiegelanstieg von 0,5 m 
nur geringfügig um 3,4 %. Dies liegt darin begründet, dass sich die landseitige Begrenzung zu-
meist in Hanglagen befindet.  

Es wurden für das Ereignis mit niedriger Wahrscheinlichkeit (HW200/Extremereignis) 18.916 Ein-
wohner innerhalb der FGE Schlei/Trave ermittelt. 

Potenziell sind Vogelschutz- und FFH-Gebiete mit einer Fläche von ca. 75 km² bzw. 72 km² so-
wie 3 IED-Anlagen betroffen. Betroffene Badegewässer (67) befinden sich in den Planungsein-
heiten Schlei und Kossau/Oldenburger Graben. 

Aus dem Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit sind bei Eintritt des HW200/extrem Siedlung, Infra-
struktur, Landwirtschaft sowie weitere wirtschaftliche Tätigkeiten betroffen. Flächenanteilig neh-
men die landwirtschaftlichen Flächen in jedem Szenario den weitaus größten Anteil bei Betrach-
tung der ausgewählten Nutzungsformen ein. 

Als zu bewertendes UNESCO-Weltkulturerben sind in der FGE Schlei/Trave die Lübecker Alt-
stadt, das Dannenwerk und Haithabu zu nennen.  

Die Ergebnisse sind in Abbildung 24 und 25 dargestellt.  

 

                                                
3 HW200 entspricht einen Sturmflutwasserstand mit einer jährlichen Wahrscheinlichkeit von 0,5% bzw. einen Sturmflutwasserstand, 
der statistisch einmal in 200 Jahren zu erwarten ist 
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Abbildung 24: Hochwassergefahrenkarte Küstenhochwasser 2019 
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Abbildung 25: Hochwasserrisikokarte Küstenhochwasser 2019 
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4.3 Schlussfolgerung aus den Karten  

Die nachfolgenden statistischen Auswertungen für das Fluss- und Küstenhochwasser beziehen 
sich auf die landesinternen Darstellungen der HWGK und HWRK im Hochwasserkartenportal 
www.hochwasserkarten.schleswig-holstein.de. Eine Ausnahme bildet die Angabe der Anzahl 
der betroffenen Vogelschutz- und FFH-Gebiete. Diese sind den Daten zur Berichterstattung Art. 
6 HWRL entnommen. 

In Anhang 5 ist die ausführliche Statistik für das Fluss- und Küstenhochwasser in SH enthalten. 
Diese enthält weitere Angaben, wie z.B. zu Überschwemmungsgebieten und vorläufiger Siche-
rung sowie prozentuale Auswertungen zu betroffenen Flächen, da diese teilweise durch die 
Rundung nicht betroffen erscheinen (Erläuterung 0,0 km²). Die Auswertung der Natura 2000-
Gebiete ist in km² enthalten. 

Grundsätzlich können die Angaben SH von denen der Berichterstattung abweichen, da diese 
über das nationale Kartenportal auf z.T. anderer Datengrundlage ermittelt wurden. 

Die Karten zur Ergebnisdarstellung sind in Kapitel 4.2 enthalten. 

 

Tabelle 15: Potenziell betroffene Flächen pro Szenario (Werte gerundet, Datenstand 22.12.2019) 

Summe betroffener Flächen [km²] 

Hochwasserszenarien 

Hohe  
Wahrscheinlichkeit 

(HQ10 / HW20) 
[km²] 

Mittlere  
Wahrscheinlichkeit 

(HQ100 / HW100) 
[km²] 

Niedrige  
Wahrscheinlichkeit/ 

Extremereignis 
(HQ200 / HW200 / 

HW200extrem) 
[km²] 

Flusshochwasser 

BG 24 Schlei 0,1 0,1 0,1 

BG 25 Eckernförder Bucht 0,0 0,0 0,0 

BG 26 Baltic-Schwentine 0,3 0,4 0,4 

BG 27 Baltic-Probstei 0,1 0,2 0,2 

BG 28 Wagrien-Fehmarn 0,7 1,0 1,0 

BG 29 Baltic-Neutstädter Bucht 0,0 0,0 0,0 

BG 31 Mittlere Trave 3,6 4,3 4,4 

BG 32/33 Untere Trave 1,3 1,5 1,6 

BG 34 Schwartau 0,1 0,1 0,1 

Summe Flussgebietseinheit Schlei/Trave 6,1 7,7 7,9 

Küstenhochwasser 

PE Schlei   36,4 70,9 73,0 

PE Schwentine 0,5 0,7 0,8 

PE Kossau/Oldenburger Graben 28,1 59,0 166,3 

http://www.hochwasserkarten.schleswig-holstein.de/
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Summe betroffener Flächen [km²] 

Hochwasserszenarien 

Hohe  
Wahrscheinlichkeit 

(HQ10 / HW20) 
[km²] 

Mittlere  
Wahrscheinlichkeit 

(HQ100 / HW100) 
[km²] 

Niedrige  
Wahrscheinlichkeit/ 

Extremereignis 
(HQ200 / HW200 / 

HW200extrem) 
[km²] 

PE Trave 10,7 14,5 15,4 

Summe FGE Schlei/Trave SH 75,7 145,1 255,6 

PE Stepenitz 0,3 0,3 0,3 

Summe Flussgebietseinheit Schlei/Trave 76,0 145,4 255,9 

 

Tabelle 16: Potenziell betroffene Einwohner (Schutzgut menschliche Gesundheit) pro Szenario (Werte gerundet, 
Datenstand 22.12.2019) 

Betroffene Einwohner [Anzahl] 

Hochwasserszenarien 

Hohe  
Wahrscheinlichkeit 

[Anzahl] 

Mittlere  
Wahrscheinlichkeit 

[Anzahl] 

Niedrige  
Wahrscheinlichkeit/ 

Extremereignis 
[Anzahl] 

Flusshochwasser 

BG 24 Schlei - - - 

BG 25 Eckernförder Bucht - - - 

BG 26 Baltic-Schwentine 30 33 39 

BG 27 Baltic-Probstei - - - 

BG 28 Wagrien-Fehmarn 125 146 175 

BG 29 Baltic-Neutstädter Bucht  - - 

BG 31 Mittlere Trave 1 27 32 

BG 32/33 Untere Trave 36 376 751 

BG 34 Schwartau - - - 

Summe Flussgebietseinheit Schlei/Trave  192 582 997 

Küstenhochwasser 

PE Schlei   1.817 4.683 5.296 

PE Schwentine - - - 

PE Kossau/Oldenburger Graben 941 2.623 7.494 

PE Trave 3.811 5.544 6.126 

Summe FGE Schlei/Trave SH 6.569 12.850 18.916 

PE Stepenitz    10      30      60 

Summe Flussgebietseinheit Schlei/Trave 6.579 12.880 18.976 
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Tabelle 17: Potenziell betroffene Flächen nach Nutzungsart (Schutzgut wirtschaftliche Tätigkeiten) pro Szenario (Werte gerundet, Datenstand 22.12.2019) 

Gesamtfläche der 
Flussgebietseinheit 
[km²]  

9.218 (inkl. Küstengewässer) 

Vom Hochwasser  
potenziell betroffene Flä-
che mit Nutzung als:  

Wohnbauflächen,  
Flächen gemischter  

Nutzung bei  
Hochwasserszenario 

Industrie- und Gewerbe-
flächen bei  

Hochwasserszenario 
Verkehrsflächen bei 
Hochwasserszenario 

Landwirtschaftliche  
Flächen, Wald, Forst bei  

Hochwasserszenario 

Sonstige Vegetations- 
und Freiflächen bei 

Hochwasserszenario 
Gewässer bei  

Hochwasserszenario 

hoch 
[km²] 

mittel 
[km²] 

niedrig/ 
extrem 
[km²] 

hoch 
[km²] 

mittel 
[km²] 

niedrig/ 
extrem 
[km²] 

hoch 
[km²] 

mittel 
[km²] 

niedrig/ 
extrem 
[km²] 

hoch 
[km²] 

mittel 
[km²] 

niedrig/ 
extrem 
[km²] 

hoch 
[km²] 

mittel 
[km²] 

niedrig/ 
extrem 
[km²] 

hoch 
[km²] 

mittel 
[km²] 

niedrig/ 
extrem 
[km²] 

Flusshochwasser  

BG 24 Schlei - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

BG 25 Eckernförder 
Bucht - - - - - - - - - 0,0 0,0 0,0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

BG 26 Baltic-
Schwentine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

BG 27 Baltic-Probstei 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

BG 28 Wagrien-
Fehmarn 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,5 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

BG 29 Baltic-Neut-
städter Bucht - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

BG 31 Mittlere Trave 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2,6 3,2 3,3 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

BG 32/33 Untere 
Trave 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

BG 34 Schwartau 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 
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Gesamtfläche der 
Flussgebietseinheit 
[km²]  

9.218 (inkl. Küstengewässer) 

Vom Hochwasser  
potenziell betroffene Flä-
che mit Nutzung als:  

Wohnbauflächen,  
Flächen gemischter  

Nutzung bei  
Hochwasserszenario 

Industrie- und Gewerbe-
flächen bei  

Hochwasserszenario 
Verkehrsflächen bei 
Hochwasserszenario 

Landwirtschaftliche  
Flächen, Wald, Forst bei  

Hochwasserszenario 

Sonstige Vegetations- 
und Freiflächen bei 

Hochwasserszenario 
Gewässer bei  

Hochwasserszenario 

hoch 
[km²] 

mittel 
[km²] 

niedrig/ 
extrem 
[km²] 

hoch 
[km²] 

mittel 
[km²] 

niedrig/ 
extrem 
[km²] 

hoch 
[km²] 

mittel 
[km²] 

niedrig/ 
extrem 
[km²] 

hoch 
[km²] 

mittel 
[km²] 

niedrig/ 
extrem 
[km²] 

hoch 
[km²] 

mittel 
[km²] 

niedrig/ 
extrem 
[km²] 

hoch 
[km²] 

mittel 
[km²] 

niedrig/ 
extrem 
[km²] 

Summe Flussgebiets-
einheit Schlei/Trave 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3,3 4,2 4,4 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Küstenhochwasser 

PE Schlei   0,4 1,2 1,3 0,4 0,7 0,7 0,9 1,9 2,1 18,7 45,2 46,7 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

PE Schwentine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

PE Kossau/Oldenbur-
ger Graben 0,4 0,9 3,1 0,2 0,4 0,8 1,0 2,1 5,1 12,5 28,6 111,9 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

PE Trave 0,3 0,,5 0,6 0,6 1,2 1,2 0,8 1,3 1,5 5,2 7,3 7,6 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Summe FGE 
Schlei/Trave SH 1,0 2,6 5,0 1,2 2,2 2,8 2,6 5,3 8,6 36,6 81,4 166,6 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

PE Stepenitz 0,0 0,0 0,0 k.A. k.A. k.A. 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summe Flussgebiets-
einheit Schlei/Trave 1,0 2,6 5,0 1,2 2,2 2,8 2,6 5,3 8,6 36,8 81,6 166,8 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 
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Tabelle 18: Potenziell betroffene Natura 2000 Gebiete (Schutzgut Umwelt) pro Szenario (Werte gerundet, Daten-
stand 22.12.2019) 

Potenziell betroffene Na-
tura 2000 Gebiete FFH-Gebiete bei  

Hochwasserszenario 
Vogelschutzgebiete bei 

Hochwasserszenario 
Summe Natura 2000- 

Gebiete bei  
Hochwasserszenario 

hoch 
[Anzahl] 

mittel 
[Anzahl] 

niedrig/ 
extrem 

[Anzahl] 
hoch 

[Anzahl] 
mittel 

[Anzahl] 

niedrig/ ext-
rem 

[Anzahl] 
hoch 

[Anzahl] 
mittel 

[Anzahl] 

niedrig/ 
extrem 

[Anzahl] 

Flusshochwasser  

BG 24 Schlei 2 2 2 1 1 1 3 3 3 

BG 25 Eckernförder Bucht 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

BG 26 Baltic-Schwentine 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

BG 27 Baltic-Probstei 3 3 3 1 1 1 4 4 4 

BG 28 Wagrien-Fehmarn 5 5 5 3 3 3 8 8 8 

BG 29 Baltic-Neutstädter 
Bucht 3 3 3 1 1 1 4 4 4 

BG 31 Mittlere Trave 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

BG 32/33 Untere Trave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BG 34 Schwartau 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

Küstenhochwasser 

PE Schlei   11 12 12 4 4 4 15 16 16 

PE Schwentine 2 2 2 0 0 0 2 2 2 

PE Kossau/Oldenburger 
Graben 15 16 18 0 3 6 15 19 24 

PE Trave 10 10 12 3 3 4 13 13 16 

PE Stepenitz 2 2 2 2 2 2 4 4 4 
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Tabelle 19: Potenziell betroffene Objekte (Schutzgut Umwelt) pro Szenario (Datenstand 22.12.2019) 

Potenziell betroffene Ob-
jekte Schutzgut Umwelt 
[Anzahl] 

IED-Anlagen bei  
Hochwasserszenario 

Trinkwasserentnahme-
stellen / WSG Zone I bei 

Hochwasserszenario 
in SH nicht relevant 

Badegewässer bei  
Hochwasserszenario 

hoch 
[Anzahl] 

mittel 
[Anzahl] 

niedrig/ 
extrem 

[Anzahl] 
hoch 

[Anzahl] 
mittel 

[Anzahl] 

niedrig/ ext-
rem 

[Anzahl] 
hoch 

[Anzahl] 
mittel 

[Anzahl] 

niedrig/ 
extrem 

[Anzahl] 

Flusshochwasser  

BG 24 Schlei - - - k.A. k.A. k.A. - - - 

BG 25 Eckernförder Bucht - - - k.A. k.A. k.A. - - - 

BG 26 Baltic-Schwentine - - - k.A. k.A. k.A. - - - 

BG 27 Baltic-Probstei - - - k.A. k.A. k.A. - - - 

BG 28 Wagrien-Fehmarn - - - k.A. k.A. k.A. - - - 

BG 29 Baltic-Neutstädter 
Bucht - - - k.A. k.A. k.A. - - - 

BG 31 Mittlere Trave - - - k.A. k.A. k.A. - - - 

BG 32/33 Untere Trave 2 2 2 k.A. k.A. k.A. 1 1 1 

BG 34 Schwartau - - - k.A. k.A. k.A. - - - 

Summe Flussgebietseinheit 
Schlei/Trave 2 2 2 k.A. k.A. k.A. 1 1 1 

Küstenhochwasser 

PE Schlei   - - - k.A. k.A. k.A. 44 44 44 

PE Schwentine - - - k.A. k.A. k.A. - - - 

PE Kossau/Oldenburger 
Graben - - 1 k.A. k.A. k.A. 22 22 23 

PE Trave 2 2 2 k.A. k.A. k.A. - - - 

Summe FGE Schlei/Trave 
SH 2 2 3 k.A. k.A. k.A. 66 66 67 

PE Stepenitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summe Flussgebietseinheit 
Schlei/Trave 2 2 3 k.A. k.A. k.A. 66 66 67 
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Tabelle 20: Potenziell betroffene UNESCO-Weltkulturerbestätten (Schutzgut Kulturerbe) pro Szenario (Datenstand 
22.12.2019) 

Potenziell betroffene UNESCO-Weltkulturerbestätten 

Hochwasserszenarien 

Hohe Wahr-
scheinlich-

keit 

Mittlere Wahr-
scheinlichkeit 

 

Niedrige 
Wahrschein-

lichkeit /  
Extrem- 
ereignis 

Küstenhochwasser 

PE Trave 

Lübecker Altstadt x x x 

 

4.4 Änderung zum vorhergehenden HWRM-Plan   

Im Vergleich zu den Ergebnissen im HWRM-Plan 2015 ergeben sich grundsätzliche Änderungen 
in den HWGK und HWRK aus der Überprüfung der Bewertung des Hochwasserrisikos und Neu-
bewertung sowie der aktualisierten Datengrundlagen, die sich in der Folge dann auch in der Sta-
tistik widerspiegeln. Dies sind u.a. statistische Daten (z.B. Einwohnerzahlen) oder Informationen 
zur Flächennutzung (z.B. wirtschaftliche Tätigkeiten und Schutzgebiete).  

Insbesondere sind aufgrund der fortgeschriebenen Methodik im 2. Berichtszyklus und der darauf 
angepassten Hochwasserrisikokulisse die Änderungen in den Hochwasserkarten für das Fluss-
hochwasser zu benennen. Diese Bewertung setzt voraus, dass die vorhandene Hochwasserab-
wehrinfrastruktur (Deiche, Schöpfwerke, Speicher) der Wasser- und Bodenverbände der hinrei-
chenden Minderung der Hochwasserrisiken dient. Die in den Teileinzugsgebieten der geschaffe-
nen Hochwasserabwehrinfrastrukturen verbleibenden Restrisiken gelten als beherrschbar und 
werden als gesellschaftlich akzeptiert bewertet. 

Erstmalig wurde im Zuge des 2. Berichtszyklus zur Information der Bevölkerung eine sogenannte 
Klimakulisse für Schleswig-Holstein erstellt. Hierzu wurde die landseitige Höhenbegrenzung der 
potenziell signifikanten Hochwasserrisikogebieten an den Küsten um einen sog. Klimazuschlag 
von 0,5 m angehoben und die zusätzlich betroffenen Flächen ermittelt. Im Ergebnis ergibt sich 
für die Klimakulisse in der FGE Schlei/Trave infolge der Aufnahme von höherliegenden Berei-
chen eine Flächenzunahme von 317 km2 (6,9 %) auf 339 km2. Unter: www.hwrl.schleswig-hol-
stein.de kann die Klimakulisse angesehen und heruntergeladen werden. 

Die Änderungen zum HWRM-Plan durch neue Maßnahmen, die Klimakulisse Küste und Klima-
anpassungsstrategien für die Niederungen finden sich auch in den nachfolgenden Kapiteln 5 und 
6 wieder. 

 
  

http://www.hwrl.schleswig-holstein.de/
http://www.hwrl.schleswig-holstein.de/
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5 Ziele des Hochwasserrisikomanagements 

Flusshochwasser und Küstenhochwasser 

In diesem HWRM-Plan werden angemessene Ziele entsprechend einer deutschlandweit verein-
barten Struktur für das HWRM festgelegt und Maßnahmen benannt, mit deren Hilfe die Ziele er-
reicht werden können. In Deutschland wurden für das HWRM die folgenden grundlegenden 
Oberziele festgelegt: 

• Vermeidung neuer Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Risikogebiet, 

• Reduktion bestehender Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Risikogebiet, 

• Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses, 

• Reduktion nachteiliger Folgen nach einem Hochwasser. 

Diese grundlegenden Oberziele dienen der Vermeidung und Verringerung nachteiliger Hochwas-
serfolgen für alle vier Schutzgüter (menschliche Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe, wirtschaftliche 
Tätigkeiten). Sie beziehen die vier EU-Aspekte (Vermeidung, Schutz, Vorsorge sowie Wiederher-
stellung/Regeneration) mit ein. 

Für den 2. Zyklus wurden diese vier Oberziele in Deutschland in weiteren Zielen konkretisiert, um 
diese besser messbar zu machen und darauf aufbauend die Fortschritte im Hinblick auf die Errei-
chung der Oberziele (vgl. Kapitel 5.5) differenzierter darstellen zu können. Das Zielsystem bildet 
die Grundlage für die systematische Ermittlung von erforderlichen Maßnahmen, die zur Errei-
chung der Oberziele beitragen sollen.  

Jedem Ziel ist dabei mindestens ein Maßnahmentyp des LAWA-BLANO Maßnahmenkataloges 
(s. Anhang 7) zugeordnet, der zur Zielerreichung beitragen kann. Nachfolgend sind zu den Zielen 
jeweils die zugeordneten Maßnahmentypen angegeben. Die Erläuterung der Maßnahmentypen 
ist in Kapitel 6.1.1 zu finden. Weiterhin werden zu jedem Ziel die Schutzgüter angegeben, für die 
das Ziel relevant ist und auf die die zugeordneten Maßnahmentypen risikomindernd wirken. In 
der Regel beziehen sich die Ziele schutzgutübergreifend auf die Risikoverminderung. 

Die hier definierten Ziele gelten gleichermaßen in allen Risikogebieten der Flussgebietseinheit 
Schlei/Trave. Eine weitergehende Konkretisierung der Ziele in dem Sinne, dass eine konkrete 
Quantifizierung durch Mengen oder andere Daten vorgenommen wird, ist jeweils von der lokalen 
bzw. regionalen Situation abhängig und auf der Ebene der Flussgebietseinheit bzw. deutschland-
weit nicht sinnvoll. In Kapitel 5.5.1 ist eine Erläuterung, wie die Fortschritte bei der Zielerreichung 
erfasst und dokumentiert werden, enthalten. 

Im Rahmen der Erstellung des Hochwasserrisikomanagementplans FGE Schlei/Trave wurden 
gebietsspezifische Betrachtungen hinsichtlich der von der LAWA formulierten vier grundlegenden 
Ziele vorgenommen. In den folgenden Kapiteln sind für das Fluss- und Küstenhochwasser die 
Ziele für die FGE Schlei/Trave beschrieben, die alle Phasen vor, während und nach einem Hoch-
wasser beinhalten. Darüber hinaus ist zum Flusshochwasser ein Abgleich mit der Zielerreichung 
der WRRL erfolgt. 

Über den „Generalplan Binnenhochwasserschutz“ (2007) ist für das Flusshochwasser das zielge-
richtete Handeln des Landes beschlossen, um sich intensiv mit dem technischen Hochwasser-
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schutz, der Hochwasservorsorge und dem Hochwasserrückhalt auseinanderzusetzen. Gleichzei-
tig beinhaltet er Grundlagen, die der Erreichung der übergeordneten Ziele der Hochwasserrichtli-
nie und der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union dienen. 

Grundsätzlich sind für das Küstenhochwasser im „Generalplan Küstenschutz des Landes Schles-
wig-Holstein – Fortschreibung 2012“ (GPK 2012) sowie im Landesentwicklungsplan Schleswig-
Holstein (LEP 2021) Ziele und Grundsätze der Landesregierung zum Schutz der schleswig-hol-
steinischen Küstenbevölkerung vor Sturmfluten festgelegt. 

 

Überprüfung der Zielerreichung HWRL und WRRL zum Flusshochwasser 

Der im Zuge der Umsetzung der WRRL aufgestellte Bewirtschaftungsplan mit Maßnahmenpro-
gramm für die FGE Schlei/Trave beinhaltet einige Maßnahmen, die eine positive Wirkung auf 
den Hochwasserabfluss entfalten können. Auch wenn diese Maßnahmen im Einzelnen keinen 
Hochwasserschutz darstellen, so können sie doch regional verzögernd auf die Laufzeit der Hoch-
wasserwellen kleinerer Hochwasserereignisse wirken. Insofern haben diese Maßnahmen unter-
stützenden Charakter.  

In fast allen Hochwasserrisikogebieten sind Maßnahmen vorgesehen, die eine positive Wirkung 
auf den Abfluss kleiner Hochwasser entfalten können. Folgende Maßnahmen nach WRRL mit 
positiver Wirkung auf den Abfluss kleiner Hochwasser wurden in der FGE Schlei/Trave dabei be-
trachtet: 

• Maßnahmen zum natürlichen Wasserrückhalt, z.B. durch Bereitstellung von Überflutungs-
räumen durch Rückverlegung von Deichen, Wiedervernässung von Feuchtgebieten 

• Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur von Sohle und Ufer mit oder ohne 
baulicher Änderung der Linienführung  

• Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten in der Aue, z.B. 
Maßnahmen zur Auenanbindung 

• Maßnahmen zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhaltes 

Die schonende Gewässerunterhaltung zur Zielerreichung der WRRL könnte einen möglichen 
Zielkonflikt zur HWRL darstellen, wenn durch eine verringerte Abflusskapazität eine Hochwasser-
gefahr entsteht. Im Unterhaltungsverzeichnis legen die Verbände fest, wie sie die Gewässer un-
terhalten. Dies ist in jedem Einzelfall im Rahmen des Hochwasserschutzes auf Vereinbarkeit 
grundsätzlich zu prüfen. 

 

5.1 Ziele zur Vermeidung neuer Risiken 

Die nachfolgende Tabelle 21 zeigt die Ziele, die dem Oberziel „Vermeidung neuer Risiken“ zuge-
ordnet sind. Die Vermeidung von Siedlungstätigkeit bzw. die Anpassung der Nutzungen in hoch-
wassergefährdeten Gebieten verhindert insbesondere den Anstieg von Schadenspotenzialen so-
wie betroffener Personen und somit von Risiken. Durch den Erhalt der Abfluss- und Retentions-
funktion im und am Gewässer sowie in der Fläche wird insbesondere ein Anstieg der Hochwas-
sergefahr vermieden. 
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Tabelle 21: Ziele zur Vermeidung neuer Risiken 

Ziel Nr. Oberziel 1: Vermeidung neuer Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Risikogebiet 

1.1 Verbesserung der Flächenvorsorge durch Berücksichtigung der Hochwasserrisiken in der räumlichen 
Planung und Fachplanung  

1.2 Sicherung von Flächen zur Vermeidung neuer Risiken und zum Erhalt von Retention und Wasserrückhalt 
in der räumlichen Planung 

1.3 Steigerung des Anteils hochwasserangepasster (Flächen-)Nutzungen 

1.4 Verbesserung der Bauvorsorge bei Neubau und Sanierungen (hochwasserangepasste Bauweise) 

1.5 Verbesserung des hochwasserangepassten Umgangs (Lagerung, Verarbeitung) mit wassergefährden-
den Stoffen 

 

Flusshochwasser  

In der FGE Schlei/Trave liegt der Schwerpunkt der Ziele auf der Flächenvorsorge und der Bau-
vorsorge. Neben der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in den Regionalplänen ist 
auch die Anpassung der Bauleitplanung in den Risikogebieten von zentraler Bedeutung, was die 
Übernahme der Gebiete mit Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit HQ100 als wasserrechtliche 
ÜSG (Vorranggebiete) und mit niedriger Wahrscheinlichkeit HQ200 als Risikogebiete (Vorbehalts-
gebiete) in Pläne der Raumordnung, Regionalplanung und der Bauleitplanung bedeutet.  

Ebenfalls ist das hochwasserangepasstes Bauen insbesondere in den Bezug auf die zu überprü-
fenden Überschwemmungsgebiete von Bedeutung.  

Küstenhochwasser 

Für die Hochwasserrisikogebiete an den Küsten ist § 82 Abs. 1 Satz 4 in Verbindung mit § 82 
Abs. 2 Satz 6 des Landeswassergesetzes von besonderer Bedeutung. Demnach dürfen bauliche 
Anlagen in den Hochwasserrisikogebieten an der Küste nicht errichtet oder wesentlich geändert 
werden. Dies gilt nicht für bauliche Anlagen, die aufgrund eines rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes in Gebieten errichtet oder wesentlich geändert werden, die durch Landesschutzdeiche  
oder durch Schutzanlagen mit einem mit den Landesschutzdeichen vergleichbaren ausreichen-
den Schutzstandard geschützt werden oder wenn die zur ausreichenden Minderung der Hoch-
wasserrisiken erforderlichen Maßnahmen mit Herstellung der baulichen Anlage durchgeführt 
werden. 

In der Fortschreibung 2021 des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein (LEP 2021) wer-
den die nicht durch Landesschutzdeiche oder Schutzanlagen mit einem vergleichbaren Schutz-
standard geschützten Hochwasserrisikogebiete an der Küste als Vorranggebiete für den Küsten-
schutz und die Klimafolgenanpassung im Küstenbereich ausgewiesen. In diesen Vorranggebie-
ten haben die Belange des Küstenschutzes und der Anpassung an die Folgen der Klimaverände-
rung gegenüber konkurrierenden Raumnutzungsansprüchen Vorrang. Die Vorranggebiete sind 
von neuen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die nicht dem Küstenschutz dienen, 
und sonstigen nur schwer revidierbaren Nutzungen, die im Konflikt mit Belangen des Küsten-
schutzes und der Anpassung an den Klimawandel stehen, freizuhalten. Nur in begründeten (im 
LEP definierten) Fällen kann vom Vorrang des Küstenschutzes und der Klimafolgenanpassung 
abgewichen werden. 
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5.2 Ziele zur Reduktion bestehender Risiken 

Die Tabelle 22 stellt die Ziele dar, die sich aus dem Oberziel „Reduktion bestehender Risiken“ 
ergeben. Schwerpunkte sind die Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts zur Verringe-
rung der Hochwassergefahr sowie die Reduzierung der Schadensanfälligkeit (Anpassung an Ri-
siken) und die Verringerung bereits vorhandener Schadenspotenziale. 
Tabelle 22: Ziele zur Reduktion bestehender Risiken 

Ziel Nr. Oberziel 2: Reduktion bestehender Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Risikogebiet 

2.1 Verbesserung/Erhöhung des natürlichen Wasserrückhalts 

2.2 Verbesserung des Wasserrückhalts in Siedlungsgebieten (Umgang mit Niederschlagswasser) 

2.3 Verbesserung des Abflussvermögens in gefährdeten Bereichen 

2.4 Minderung/Drosselung von Hochwasserabflüssen 

2.5 Verbesserung des Schutzes gegen Überschwemmungen inklusive der Bauvorsorge im Bestand 

2.6 
Reduzierung des Schadenspotenzials in überschwemmungsgefährdeten Siedlungsgebieten durch Nut-
zungsanpassungen und -änderungen sowie durch die Verbesserung des angepassten Umgangs mit was-
sergefährdenden Stoffen 

2.7 Ergänzung weiterer Schutzmaßnahmen bzw. Schaffung oder Verbesserung der Voraussetzungen zur 
Reduzierung bestehender Risiken 

 

Flusshochwasser  

Der Schwerpunkt bei der Reduktion von Hochwasserrisiken liegt in der natürlichen Rückhaltung 
des Wassers in der Fläche, z.B. in der Aktivierung von Gewässerauen. Dies gilt insbesondere für 
die Überprüfung vorhandener und erforderlicher Hochwasserrückhalteräume sowie deren was-
serrechtliche Sicherung in den Niederungsgebieten. 

Die technischen Hochwasserschutzeinrichtungen im Binnenland, wie Deiche, Dämme, Schöpf-
werke oder Rückhaltebecken sind entsprechend den Erfordernissen zu überprüfen und zu opti-
mieren. 

Küstenhochwasser 

In der Fortschreibung 2021 des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holsteins (LEP 2021) wer-
den die nicht durch Landesschutzdeiche oder Schutzanlagen mit einem vergleichbaren Schutz-
standard geschützten Hochwasserrisikogebiete an der Küste als Vorranggebiete für den Küsten-
schutz und die Klimafolgenanpassung im Küstenbereich ausgewiesen. In diesen Vorranggebie-
ten haben die Belange des Küstenschutzes und der Anpassung an die Folgen der Klimaverände-
rung gegenüber konkurrierenden Raumnutzungsansprüchen Vorrang. Die Vorranggebiete sind 
von neuen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die nicht dem Küstenschutz dienen, 
und sonstigen nur schwer revidierbaren Nutzungen, die im Konflikt mit Belangen des Küsten-
schutzes und der Anpassung an den Klimawandel stehen, freizuhalten. Nur in begründeten (im 
LEP definierten) Fällen kann vom Vorrang des Küstenschutzes und der Klimafolgenanpassung 
abgewichen werden.  
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Im GPK 2012 werden diesbezüglich folgende Grundsätze formuliert. Menschen und ihre Siedlun-
gen sowie wichtige Infrastruktureinrichtungen werden vor Meerwasserüberflutungen geschützt. 
Natur und Landschaft werden bei der Ausführung von Küstenschutzmaßnahmen geschont und 
hierzu bereits frühzeitig auch nach naturverträglichen Maßnahmenvarianten gesucht und diese in 
der Abwägung bevorzugt. Die erforderlichen Küstenschutzmaßnahmen werden gemäß den Prin-
zipien des Integrierten Küstenzonenmanagements (IKZM) im Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung durchgeführt. Die Umsetzung von anderen berechtigten Anforderungen an den Küstenraum 
wie Tourismus, Hafenwirtschaft oder Entwässerung wird dabei ermöglicht. Im Interesse der Zu-
kunftsvorsorge werden hydromorphologische Entwicklungen sowie Klimaänderungen und ihre 
möglichen Folgen sorgfältig beobachtet und bewertet. Aus diesen allgemeinen Grundsätzen lei-
ten sich keine rechtlichen Ansprüche Dritter ab. 

In Auslegung dieser Grundsätze wird im GPK 2012 als Ziel für die 433 km langen Landesschutz-
deiche (siehe auch Kap. 1.4.5) der folgende einheitliche Schutz-standard festgelegt. Bei einem 
Sturmflutwasserstand mit einer jährlichen Wahrscheinlichkeit von 0,005 (Wiederkehrintervall  
= 200 Jahre) darf die mittlere Wellenüberlaufrate über die Deichkrone nicht mehr als zwei Liter 
pro Meter und Sekunde betragen. Falls dieser Wert bei der etwa alle 10 Jahre durchzuführenden 
Sicherheitsüberprüfung über eine längere Strecke (> 500 m) wesentlich überschritten wird, ist 
der Deichabschnitt zu verstärken. Als Bemessungswasserstand ist der 200-jährige Sturmflutwas-
serstand zzgl. eines Klimazuschlages in Höhe von 0,5 m zugrunde zu legen. Zusätzlich ist eine 
sog. Baureserve für evtl. spätere Verstärkungen zu berücksichtigen. Durch Klimazuschlag und 
Baureserve wird ein möglicher klimabedingter Anstieg der Sturmflutwasserstände um etwa 1,5 m 
berücksichtigt. 

 

5.3 Ziele zur Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses 

Aus dem Oberziel „Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses“ erge-
ben sich die nachfolgend in Tabelle 23 dargestellten Ziele. Im Wesentlichen geht es hier um die 
Vorbereitung auf den Hochwasserfall, damit jeweils gezielt und schnell die richtigen Aktivitäten 
zur Vermeidung nachteiliger Folgen ergriffen werden können. 
Tabelle 23: Ziele zur Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses 

Ziel Nr. Oberziel 3: Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses 

3.1 Bereitstellung und Verbesserung von Vorhersagen zu Sturmfluten, Hochwasser, Wasserständen 

3.2 Verbesserung eines Krisenmanagements durch Alarm- und Einsatzplanung 

3.3 Förderung der Kenntnisse der betroffenen Bevölkerung und in Unternehmen über Hochwasserrisiken und 
Verhalten im Ereignisfall 

 

Flusshochwasser  

Für alle Risikogebiete in der FGE Schlei/Trave sind die Möglichkeiten der Verbesserung der Hoch-
wasservorhersage zu überprüfen, besonders hinsichtlich der Beratung und Empfehlung zu Hoch-
wasserrisiken und Vorbereitung auf ein Hochwasserereignis. Grundlage in SH ist das Hochwas-
ser- und Sturmflut-Informationssystem (HSI).  



Hochwasserrisikomanagementplan FGE Schlei/Trave für den Zeitraum 2021 - 2027  

 

 

Seite 86 von 151 

Ein wesentliches Ziel zum Schutz der menschlichen Gesundheit liegt in der Vorsorgepflicht des 
einzelnen Bürgers sich zu informieren und Risikovorsorge zu treffen. Grundlage dafür ist es, vor-
handene oder künftig entwickelte Informationsmedien über Hochwasser allgemein zugänglich zu 
gestalten und insbesondere den von Hochwasser Betroffenen zu kommunizieren. 

Küstenhochwasser 

Im GPK 2012 wird diesbezüglich folgendes festgehalten. Trotz hoher Schutzstandards der Küs-
tenschutzanlagen können diese keine absolute Sicherheit vor Überflutungen gewährleisten. Im 
Sinne eines ganzheitlichen Küstenrisiko-managements ist es daher erforderlich, Vorkehrungen für 
den Fall zu treffen, dass eine Flutkatastrophe droht oder eintritt, um ein Schadensereignis zu ver-
meiden oder - wenn es unvermeidbar ist – zu mildern und insbesondere Menschenleben zu si-
chern. Hierfür sind detaillierte Abwehrpläne von den zuständigen Behörden vorzuhalten. Zur Ge-
fahrenabwehr bei Sturmfluten ist bei der Küstenschutzbehörde im Rahmen des Zentralen Wach- 
und Warndienstes für Schleswig-Holstein ein hydrologischer Dienst vorzusehen. Dieser beobach-
tet die Entwicklung der Wasserstände und nimmt eine Vorhersage und Beurteilung des Sturmflut-
ereignisses für die Küstenregionen vor. Falls erforderlich, wird ein Einsatzstab gebildet.  

 

5.4 Ziele zur Reduktion nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis 

Die folgende Tabelle 24 fasst die Ziele zusammen, die aus dem Oberziel „Reduktion nachteiliger 
Folgen nach einem Hochwasserereignis“ abgeleitet wurden. Der Schwerpunkt ist hier die Ver-
besserung der Möglichkeiten zur Schadensnachsorge, um die Folgen eines Hochwasserereignis-
ses schnell zu überwinden. 

Tabelle 24: Ziele zur Reduktion nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis 

Ziel Nr. Oberziel 4: Reduktion nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis 

4.1 Verbesserung der Vorbereitung und der Bereitstellung von Aufbauhilfen 

4.2 Verbesserung der Vorbereitung und Umsetzung der Beseitigung von Umweltschäden 

4.3 Verbesserung der Vorbereitung und Umsetzung der Ereignis- und Schadensdokumentation 

4.4 Verbesserung der Absicherung finanzieller Schäden  

 

Fluss- und Küstenhochwasser  

Eine Verbesserung der Absicherung finanzieller Schäden in der Risikovorsorge kann grundsätz-
lich als mögliche Maßnahme für das Flusshochwasser benannt werden.  

Ein weiteres Ziel ist Verbesserung der Vorbereitung und Umsetzung der Beseitigung von Um-
weltschäden. Die Vorbeugung der durch die IED-Richtlinie (2010/75/EU) festgelegten Maßnah-
men für die IVU-Anlagen zur Vermeidung weiterer Schäden sind u.a. in der TRAS 310 enthalten. 
Auf diese wird hier verwiesen. 

Eine weitere Festlegung von Maßnahmen zur Folgenbewältigung ist aus den Erkenntnissen der 
bisherigen bedeutenden Hochwasserereignisse und in Vorausschau zukünftig zu erwartender 
Hochwasserereignisse zurzeit grundsätzlich nicht gegeben.  
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5.5 Fortschritte bei der Zielerreichung in der Flussgebietseinheit Schlei/Trave 

Ein notwendiger Bestandteil der Aktualisierungen der HWRM-Pläne ist gemäß Anhang B der 
HWRL die „Bewertung der Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Art. 7 Abs. 2“. 
Die Methoden und Bewertungssysteme sowie die zu verwendenden Grundlagendaten für diese 
Bewertung sind in der Richtlinie nicht geregelt. 

Die LAWA hat daraufhin eine Methodik zur Messung der Zielerreichung entwickelt, die auch für 
das Flussgebiet Schlei/Trave angewendet wurde. Die Methodik sowie die Ergebnisse werden 
nachfolgend kurz beschrieben. 

 

5.5.1 LAWA-Methodik zur Messung der Zielerreichung  

Das Zielsystem verfolgt den Gedanken, dass die aus dem LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog 
abgeleiteten Ziele der Erreichung der Oberziele dienen und messbar sind. Die Ziele werden über 
Kriterien und Indikatoren operationalisiert. Als Indikatoren wurden hier die LAWA-Maßnahmen 
gewählt. Die Ziele können mit der Umsetzung von Maßnahmen, wie sie schon im ersten Zyklus 
des HWRM in den länderspezifischen Maßnahmenkatalogen entwickelt wurden, erreicht werden.  

Die Maßnahmen werden durch verschiedene Akteure auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen 
umgesetzt. Dabei leisten die Maßnahmen unterschiedlich große Beiträge zur Zielerreichung (Ef-
fekt). Dies fließt als Gewichtung in die Ermittlung der Fortschritte zur Zielerreichung ein. Die Ein-
stufung des Effekts ist durch einen hohen Grad an Verallgemeinerung und durch Annahmen ge-
prägt. Jede einzelne Maßnahme kann jeweils einen größeren bzw. geringeren Effekt haben. 
Dennoch hilft diese allgemeine Einstufung anhand der theoretischen Wirkungsweisen, den Bei-
trag der Maßnahmen untereinander zu gewichten. Zur Einstufung des Effekts werden folgende 
Fragen beurteilt: 

• Wirkt die LAWA-Maßnahme direkt oder indirekt auf die Zielerreichung?  

Ein klassisches Beispiel für indirekte Wirkungen sind Maßnahmen zur Information der Bevöl-
kerung, wo die reine Informationsweitergabe noch nicht direkt und 1:1 zur Wirkung (Verbes-
serung der Vorbereitung auf den Hochwasserfall) führt. In diese Bewertung fließen Überle-
gungen der Wirkung im Hinblick auf das Oberziel unmittelbar mit ein, d.h. hier wird die ge-
samte Wirkungskette „Indikator/Kriterium auf Ziel und Ziel auf Oberziel“ betrachtet. In der Re-
gel wirken die meisten Indikatoren direkt auf das jeweilige Ziel, teilweise trägt das Ziel selbst 
aber nur indirekt zur Erreichung des Oberziels bei. Die Gesamtwirkung wird dann als „indi-
rekt“ eingestuft. 

• Entfaltet die LAWA-Maßnahme eine flächendeckende Wirkung oder wirkt sie auf einzelne 
Objekte oder Teilbereiche? 

Flächendeckend wirken z. B. Grundsätze und Ziele der Regionalplanung, soweit sie durch 
alle Regionalplanungsträger umgesetzt werden. Maßnahmen des Objektschutzes wirken auf 
einzelne Objekte.  

• Tritt die Wirkung der LAWA-Maßnahme direkt nach Abschluss der Umsetzung ein oder erst 
mit zeitlicher Verzögerung? 
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Eine Maßnahme wie die Verlegung wassergefährdender Stoffe in hochwassersichere Stock-
werke wirkt sofort, während z. B. die Wirkung hochwassermindernder Bewirtschaftungsmaß-
nahmen erst nach einer gewissen zeitlichen Verzögerung eintritt. 

• Bleibt die Wirkung der LAWA-Maßnahme nach erfolgter Umsetzung dauerhaft bestehen oder 
ist sie davon abhängig, dass die Maßnahme regelmäßig wiederholt wird bzw. wirkt sie jeweils 
einmalig und verliert danach ihre Wirkung wieder? 

Typischerweise müssen beispielsweise die Alarm- und Einsatzkräfte regelmäßige Übungen 
zu Hochwasserszenarien durchführen, um im Notfall effizient und effektiv zu arbeiten. Ein re-
naturiertes Auengebiet behält hingegen die Wasserrückhaltekapazitäten – und somit seine 
Wirkung – dauerhaft.  

• Ist die LAWA-Maßnahme rechtlich verbindlich, d.h. besteht ein gewisser Druck zur Umset-
zung und dauerhaften Weiterführung, ist sie in Konzepten verankert und entfaltet darüber 
eine Selbstbindung oder ist die Umsetzung freiwillig und vollständig von der Motivation der 
einzelnen Akteure abhängig?  

Beispielsweise können Konzepte zum Regenwassermanagement, welche von Kommunen 
auf freiwilliger Basis realisiert wurden, innerhalb der Kommune eine verbindliche Geltung er-
langen. Vorgaben wie Siedlungsbeschränkungen in ÜSG sind jedoch rechtlich verbindlich 
und von allen Beteiligten umzusetzen. Die Umsetzung von Maßnahmen zur Eigenvorsorge 
hingegen ist vollständig von der Motivation des Einzelnen abhängig. 

Die jeweils den Zielen zugeordneten Kriterien zur Messung der Fortschritte bei der Zielerrei-
chung, die zugehörigen Indikatoren und deren Effekt sind in Anhang 7 dokumentiert.  

Die detaillierte Einzelbewertung der Effekte findet sich in Anlage 4 der „Empfehlungen zur Auf-
stellung, Überprüfung und Aktualisierung von Hochwasserrisikomanagementplänen“ (LAWA 
2019). 

Für die Bewertung der Fortschritte zur Zielerreichung ergeben sich zwei Stränge (vgl. Abbildung 
26): 

1. Das Monitoring der Maßnahmenumsetzung, um die Umsetzung der Maßnahmen als 
Grundlage für Fortschritte bei der Zielerreichung zu ermitteln (Realisierungsparameter).  

2. Eine Abschätzung der Wirkungsweise der jeweiligen LAWA-Maßnahmen im Hinblick auf 
die zu erreichenden Ziele, um deren Beitrag zur Zielerreichung (Effekt) einstufen zu kön-
nen. 

Aus diesen beiden Parametern (Realisierungsparameter x Effekt) lässt sich eine Bewertung der 
Fortschritte ableiten. Das Ergebnis wird verbal-argumentativ für das jeweilige Oberziel zusam-
mengefasst dokumentiert (vgl. Kapitel 5.5.2). 
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Abbildung 26: Überblick über die Methodik zur Bewertung der Zielerreichung 
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Monitoring der Maßnahmenumsetzung und Ermittlung des Realisierungsparameters 

Um die Entwicklung des Umsetzungsstands vom 1. zum 2. Zyklus zu erfassen, wird jeweils der 
gemeldete Status im 1. Zyklus dem für die Meldung aufbereiteten Status im 2. Zyklus gegenüber-
gestellt. Jede Statusmeldung ist mit Punkten belegt. Aus der Differenz der Punkte vom 1. Zyklus 
zum 2. Zyklus wird pro APSFR ein Wert ermittelt, der die Realisierung der Maßnahmen vermittelt 
(„Realisierungsparameter“). 

Dieser Realisierungsparameter wird mit dem Effekt gewichtet. Im Ergebnis erhält man einen 
„Fortschrittsbeitrag“ pro Indikator (LAWA-Maßnahme) für jedes APSFR. Dieser wird in einer 5-
stufigen Skala angegeben. 
Tabelle 25: 5-stufige Skala zur Bewertung der Fortschritte 

Symbol Verbale Bewertung der Fortschritte 

o keine bzw. sehr geringe Fortschritte bei der Zielerreichung 
+ geringe Fortschritte bei der Zielerreichung 
++ mittlere Fortschritte bei der Zielerreichung 
+++ große Fortschritte bei der Zielerreichung 
++++ sehr große Fortschritte bei der Zielerreichung 

Die Gesamtbewertung der Fortschritte im Hinblick auf die Zielerreichung in der Flussgebietsein-
heit Schlei/Trave setzt sich zusammen aus den Einzelbewertungen der Fortschritte pro Ziel und 
APSFR. Berechnet wird die Gesamtbewertung pro Oberziel als Mittelwert aus den Bewertungen 
der einzelnen Indikatoren.  

Zusätzlich wird allgemein für den gesamten HWRM-Plan erfasst und dokumentiert, dass und 
welche konzeptionellen Maßnahmen begleitend zu den 300er Maßnahmen ergriffen und umge-
setzt werden. Dazu werden die 500er Maßnahmen genau wie die anderen Maßnahmen auch mit 
ihrem Umsetzungsstand erfasst. Die Umsetzung wird jedoch nicht weiter im Detail bewertet, d.h. 
es erfolgt keine weitergehende Verrechnung mit dem Effekt und Ermittlung eines Fortschrittsbei-
trags. Der Beitrag der 500er Maßnahmen zur Zielerreichung wird anhand der Umsetzung in drei 
Stufen erfasst: 

• kein/geringer Beitrag 

• mittlerer Beitrag 

• großer Beitrag 

Die Ergebnisse für die Flussgebietseinheit Schlei/Trave sind nachfolgend dokumentiert. 

 

5.5.2 Bisherige Fortschritte bei der Zielerreichung im Flussgebiet Schlei/Trave  

Die der Richtlinie 2007/60/EG vorangestellten 25 Erwägungsgründe enthalten die Rahmenanfor-
derungen für koordinierte, unter den betroffenen Mitgliedsstaaten einvernehmlich festzulegende 
Lösungen und Ziele zum Hochwasserrisikomanagement, die sich nach lokalen und regionalen 
Gegebenheiten bestimmter Gebiete richten können. 

Die wesentliche Bearbeitung eines im europäischen Sinne erforderlichen harmonisierten Hoch-
wasserrisikomanagements besteht in einer abgestimmten und vereinheitlichten Methodik und die 



Hochwasserrisikomanagementplan FGE Schlei/Trave für den Zeitraum 2021 - 2027  

 

 

Seite 91 von 151 

darauf aufbauende Verwendung vereinheitlichter INSPIRE-konformer Daten auf Ebene der unter 
den europäischen Mitgliedsstaaten abgestimmten und festgelegten Bewirtschaftungs-einheiten 
und Einzugsgebiete. 

Hochwasserrisikomanagement in den Bewirtschaftungseinheiten und Einzugsgebieten zu bewer-
ten, kann unter Zugrundelegung der Kriterien der KOM zu den Hochwasserrisikomanagement-
plänen erfolgen: 

• Entsprechen die Hochwasserrisikomanagementpläne der Mitgliedstaaten den Anforde-
rungen der Richtlinie?  

• Sind die Methoden, die in den Mitgliedstaaten, Einzugsgebieten und Bewirtschaftungsein-
heiten und innerhalb von Bewirtschaftungseinheiten / Einzugsgebieten angewendet wur-
den, zu vergleichen? 

• Lassen sich auf europäischer Ebene digitale Auszüge/Statistiken über die Ziele des 
Hochwasserrisikomanagements, geplante Maßnahmen und andere relevante Informatio-
nen auf Ebene der Bewirtschaftungseinheiten / Einzugsgebieten erstellen? 

• Lässt sich bewerten, inwieweit der Klimawandel berücksichtigt wurde?  

Nachfolgend wird die zusammenfassende Dokumentation für die gesamte Flussgebietseinheit für 
das Fluss- und Küstenhochwasser aufgezeigt. Die Tabellen und Diagramme dazu sind im An-
hang 8 zum HWRM-Plan enthalten.  

Der Hochwasserschutz und das Hochwasserrisikomanagement in der FGE Schlei/Trave befin-
den sich aufgrund der überwiegend die im Rahmen bestehender Zuständigkeiten von öffentli-
chen Trägern vorgesehenen und gesetzlich verpflichtenden Maßnahmen zur Minderung und Be-
herrschung bestehender Hochwasserrisiken auf einem recht hohen Niveau. Dieser positive Um-
stand wird durch den Status als fortlaufende Maßnahmen und Anpassungen grundsätzlich erhal-
ten. Bei der Fortschrittsbewertung ist in den Legenden der Abbildungen in der Bewertung das 
Feld „nicht relevant“ aufgeführt. Dies bedeutet, dass in diesen Risikogebieten keine dem Ziel zu-
geordneten Maßnahmen durchgeführt werden, da die Oberziele anderweitig erreicht werden. 

Bei der Bewertung der Zielerreichung ist bei den Maßnahmen zu beachten, dass diese überwie-
gend als andauernde und fortlaufende Maßnahme eingeordnet werden. Dies umfasst insbeson-
dere auch die konzeptionellen Maßnahmen, die in der Überprüfung und Fortschreibung immer 
wieder einen abgeschlossenen Stand erreichen, der in der Fortführung wieder aufgegriffen und 
erneut den aktualisierten Erfordernissen angepasst wird. Zu nennen sind beispielhaft die Förder-
richtlinien und die Generalpläne Küstenschutz und Binnenhochwasserschutz.  

Die den angemessenen Zielen zugeordneten Maßnahmen gemäß dem Zielerreichungstool der 
LAWA weichen im Detail von den festgelegten Zielen für die FGE Schlei/Trave im 1. Berichtszyk-
lus ab, die hier dementsprechend neu zugeordnet werden. Die Fortschritte zur Zielerreichung 
werden zusätzlich zu den Ergebnissen aus dem Tool bewertet und beschrieben. 
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Hinweise zum Zielerreichungstool: 

• Alle zum Datenupload für den WasserBLIcK am 01.09.2020 gemeldeten Maßnahmen des 
2. Zyklus wurden im Zielerreichungstool berücksichtigt. Der Datenbestand (Endupload 
zum 27.08.2021) ist nach der Anhörung zum HWRM-Plan unverändert. 

• Maßnahmen, die im 2. Zyklus entfallen sind, wurden nicht gewertet. (entfallen durch die 
Fortschreibung der Methodik, z.B. 306, durch den Beschluss des Verbandes, z.B. 311, 
314 oder keine Informationen zur Umsetzung, z.B. 311). 

• Maßnahmen 306, 307 und 308 werden grundsätzlich dem ÜSG Maßnahme 302 zugeord-
net, dadurch entfallen sie teilweise und sind teilweise neu; Systematik Maßnahmenpla-
nung (Kap. 6). 

• zwischenzeitlich zusätzlich aufgenommene Maßnahmen sind ebenfalls entsprechend der 
aktuellen Berichterstattung im Zieltool enthalten, z.B. 315.  

• neue Maßnahmen in den einzelnen APSFR, z.B. für das Flusshochwasser 315 insgesamt 
oder 302 teilweise ergänzt, für das Küstenhochwasser 303 insgesamt oder vereinzelt 317 
und 325 werden für den 1. Zyklus ohne Status-Angabe aufgenommen. 

• Die Maßnahmen werden überwiegend als OGM gekennzeichnet. Dies ist in der Struktur 
der FGE Schlei/Trave begründet, da die Umsetzung der Maßnahmen des gesamten Ma-
nagementplanes z. T. kleinräumig in den Teilgebieten und einzelnen Risikogebieten er-
folgt. Als abgeschlossen können sie erst gelten, wenn sie für die gesamte FGE umgesetzt 
wurden. Zudem sind es überwiegend gesetzlich verpflichtende Maßnahmen, die fortlau-
fend bzw. innerhalb eines Zyklus wiederkehrend sind. 

• Maßnahmen mit Status COM, gehen in die Wertung nicht ein, da sie im 2. Zyklus nicht 
weiterhin erforderlich sind und daher nicht berichtet werden. 

• Die Bewertung der Zielerreichung für die Planungseinheit Trave ist durch die Anzahl und 
differenzierte Ausweisung von Einzelmaßnahmen im Teilgebiet MV zu den anderen Pla-
nungseinheiten in SH nicht vergleichbar.  

 

Fortschritte bei der Zielerreichung zum Oberziel 1:  
Vermeidung neuer Hochwasserrisiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Hochwasserrisi-
kogebiet 

Flusshochwasser 

Bei der Vermeidung neuer Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Hochwasserrisikogebiet 
wurden im Umsetzungszyklus 2015-2021 sehr große Fortschritte erzielt. 

Dabei wurden insbesondere Maßnahmen zu folgenden Zielen in großem Umfang umgesetzt: 

• Verbesserung der Flächenvorsorge durch Berücksichtigung der Hochwasserrisiken in der 
räumlichen Planung und Fachplanung  

• Sicherung von Flächen zur Vermeidung neuer Risiken und zum Erhalt von Retention und 
Wasserrückhalt in der räumlichen Planung 

• Verbesserung der Bauvorsorge bei Neubau und Sanierungen (hochwasserangepasste 
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Bauweise) 

• Verbesserung des hochwasserangepassten Umgangs (Lagerung, Verarbeitung) mit was-
sergefährdenden Stoffen 

Im Ergebnis kommt es dadurch zu folgenden Verbesserungen:  

• Hochwasserrisiken werden in räumlichen Planungen angemessen berücksichtigt, 
dadurch können bei Planungen neue Risiken vermieden werden. Durch die Darstellungen 
in räumlichen Plänen ist die Retentionsfunktion der entsprechenden Flächen bekannt. 
Durch Vorgaben in der Bauleitplanung können gefährdete Flächen nicht bzw. nur einge-
schränkt bebaut werden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen führt dazu, dass neue Risi-
ken nicht oder nur in kontrolliertem Maße entstehen. 

• Die Siedlungstätigkeit wurde in diesen Gebieten deutlich eingeschränkt, neue Bauwerke 
dürfen i. d. R. nicht errichtet werden. Eine Zunahme neuer Risiken (Siedlungen, Infra-
struktur) wird dadurch vermieden. Zusätzlich wird einem weiteren Verlust von Retentions-
fläche vorgebeugt. Damit können künftige Risiken durch eine Abflussverschärfung unter-
halb vermieden werden. Insgesamt werden positive Wirkungen hinsichtlich der Minderung 
des hochwasserbedingten Schadenspotenzials erzielt. 

• Neue Risiken durch eine Steigerung des Hochwasserschadenspotenzials werden vermie-
den. Durch hochwasserangepasste Nutzung konnten lokale Schadensminderungen an 
Objekten bzw. Infrastruktureinrichtungen erreicht werden. 

• Ein Ansteigen des Risikos von erheblichen Gewässerverschmutzungen aus IED-
Betrieben, Seveso III-Anlagen oder AwSV-Anlagen bei Hochwasserereignissen wird ver-
mieden. Anlagen in Privathaushalten sind hier nicht berücksichtigt. 

 

Das Ergebnis der Fortschrittsbewertung im Überblick zeigt Tabelle 26. 
Tabelle 26: Ergebnis der Fortschrittsbewertung zum Oberziel 1 für die FGE Schlei/Trave Flusshochwasser 

Ziel Beschreibung Ergebnis 

Ziel 1.1 
Verbesserung der Flächenvorsorge durch Berücksichtigung 
der Hochwasserrisiken in der räumlichen Planung und Fach-
planung 

sehr große Fortschritte 

Ziel 1.2 
Sicherung von Flächen zur Vermeidung neuer Risiken und 
zum Erhalt von Retention und Wasserrückhalt in der räumli-
chen Planung 

sehr große Fortschritte  

Ziel 1.3 Steigerung des Anteils hochwasserangepasster (Flächen-) 
Nutzungen nicht relevant 

Ziel 1.4 Verbesserung der Bauvorsorge bei Neubau und Sanierun-
gen (hochwasserangepasste Bauweise) 

sehr große Fortschritte 

Ziel 1.5 Verbesserung des hochwasserangepassten Umgangs (La-
gerung, Verarbeitung) mit wassergefährdenden Stoffen 

sehr große Fortschritte 

Summe Oberziel 1 Vermeidung neuer Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) 
im Hochwasserrisikogebiet  sehr große Fortschritte 
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Die Übernahme der Gebiete mit mittlerer Hochwasser- Wahrscheinlichkeit HQ100 als ÜSG (Vor-
ranggebiete) und mit niedriger Hochwasser -Wahrscheinlichkeit HQ200 als Risikogebiete (Vorbe-
haltsgebiete) für die gesamte FGE Schlei/Trave in die Pläne der Raumordnung und Regionalpla-
nung erfolgt mit der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes 2020/2021. Die Berücksichti-
gung der Hochwasserrisikogebiete und Überschwemmungsgebiete in der Bauleitplanung ist ein 
fortwährender Prozess. 
Die vorläufige Sicherung der ÜSG ist mit der LWG-Novellierung seit 01.01.2020 umgesetzt. 

Darüber hinaus ist die Fortschreibung des gewässerkundlichen Messnetzes und die Überprüfung 
von zusätzlichen Pegelstandorten auch zur Optimierung der Hochwasserwarnungen und Hoch-
wasservorhersage (HSI) ein fortlaufender Prozess. 

Küstenhochwasser 

Bei der Vermeidung neuer Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Hochwasserrisikogebiet 
wurden im Umsetzungszyklus 2015-2021 sehr große Fortschritte erzielt. 

Dabei wurden insbesondere Maßnahmen zu folgenden Zielen in großem Umfang umgesetzt:  

• Verbesserung der Flächenvorsorge durch Berücksichtigung der Hochwasserrisiken in der 
Fachplanung  

Erkennbare Fortschritte sind hinsichtlich der folgenden Ziele festzustellen:  

• Verbesserung der Bauvorsorge bei Neubau und Sanierungen (hochwasserangepasste 
Bauweise) 

Verstärkte Anstrengungen sind künftig bezüglich der folgenden Ziele notwendig:  

• Steigerung des Anteils hochwasserangepasster (Flächen-) Nutzungen 

Im Ergebnis kommt es dadurch zu folgenden Verbesserungen:  

• Hochwasserrisiken werden in räumlichen Planungen angemessen berücksichtigt, 
dadurch können bei Planungen neue Risiken vermieden werden. Durch Vorgaben in der 
Bauleitplanung können gefährdete Flächen nicht bzw. nur eingeschränkt bebaut werden. 
Die Umsetzung dieser Maßnahmen führt dazu, dass neue Risiken nicht oder nur in kon-
trolliertem Maße entstehen. 

Das Ergebnis im Überblick zeigt Tabelle 27. 
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Tabelle 27: Ergebnis der Fortschrittsbewertung zum Oberziel 1 für die FGE Schlei/Trave Küstenhochwasser 

Ziel Beschreibung Ergebnis 

Ziel 1.1 
Verbesserung der Flächenvorsorge durch Berücksichtigung 
der Hochwasserrisiken in der räumlichen Planung und Fach-
planung 

sehr große Fortschritte 

Ziel 1.2 
Sicherung von Flächen zur Vermeidung neuer Risiken und 
zum Erhalt von Retention und Wasserrückhalt in der räumli-
chen Planung 

nicht relevant 

Ziel 1.3 Steigerung des Anteils hochwasserangepasster (Flächen-) 
Nutzungen 

keine bzw. sehr geringe 
Fortschritte 

Ziel 1.4 Verbesserung der Bauvorsorge bei Neubau und Sanierun-
gen (hochwasserangepasste Bauweise) 

mittlere Fortschritte 

Ziel 1.5 Verbesserung des hochwasserangepassten Umgangs (La-
gerung, Verarbeitung) mit wassergefährdenden Stoffen 

nicht relevant 

Summe Oberziel 1 Vermeidung neuer Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) 
im Hochwasserrisikogebiet  sehr große Fortschritte 

 

In der Fortschreibung 2021 des Landesentwicklungsplans (LEP 2021) werden erstmalig die nicht 
durch Landesschutzdeiche oder Schutzanlagen mit einem vergleichbaren Schutzstandard ge-
schützten Hochwasserrisikogebiete an der Küste als Vorranggebiete für den Küstenschutz und 
die Klimafolgenanpassung im Küstenbereich ausgewiesen. In diesen Vorranggebieten haben die 
Belange des Küstenschutzes und der Anpassung an die Folgen der Klimaveränderung gegen-
über konkurrierenden Raumnutzungsansprüchen Vorrang. Die Vorranggebiete sind von neuen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die nicht dem Küstenschutz dienen, und sonsti-
gen nur schwer revidierbaren Nutzungen, die im Konflikt mit Belangen des Küstenschutzes und 
der Anpassung an den Klimawandel stehen, freizuhalten. Nur in begründeten (im LEP definier-
ten) Fällen kann vom Vorrang des Küstenschutzes und der Klimafolgenanpassung abgewichen 
werden. 

 

Fortschritte bei der Zielerreichung zum Oberziel 2:  
Reduktion bestehender Hochwasserrisiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Hochwas-
serrisikogebiet 

Flusshochwasser 

Bei der Reduktion bestehender Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Risikogebiet wurden 
im Umsetzungszyklus 2015-2021 sehr große Fortschritte erzielt. 

Dabei wurden insbesondere Maßnahmen zu folgenden Zielen in großem Umfang umgesetzt:  

• Verbesserung/Erhöhung des natürlichen Wasserrückhalts 

• Verbesserung des Abflussvermögens in gefährdeten Bereichen 

• Minderung/Drosselung von Hochwasserabflüssen 

• Verbesserung des Schutzes gegen Überschwemmungen inklusive der Bauvorsorge im 
Bestand 
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• Reduzierung des Schadenspotenzials in überschwemmungsgefährdeten Siedlungsgebie-
ten durch Nutzungsanpassungen und -änderungen sowie durch die Verbesserung des 
angepassten Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen 

• Ergänzung weiterer Schutzmaßnahmen bzw. Schaffung oder Verbesserung der Voraus-
setzungen zur Reduzierung bestehender Risiken 

Im Ergebnis kommt es dadurch zu folgenden Verbesserungen:  

• Das Wasserspeicherpotenzial der betroffenen Böden wurde erhöht. Auch durch die Wie-
dergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen z. B. durch Rückverlegung oder Rück-
bau nicht mehr benötigter Deiche oder der Renaturierung von Gewässern konnte der na-
türliche Wasserrückhalt in der Fläche verbessert werden. Somit werden Abflussspitzen 
gedämpft und das Erosions- und Schadenspotenzial gemindert. 

• Es wurden Abflussquerschnitte vergrößert sowie Hindernisse beseitigt und somit Ausufe-
rungen besser als bisher vermieden. Dadurch konnte das bestehende Hochwasserrisiko 
im gefährdeten Gebiet verringert werden. 

• In Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen findet eine kontrollierte Abflussreduzie-
rung und -verzögerung statt. Damit wird in empfindlichen Bereichen das Hochwasserri-
siko gezielt gemindert. Auch die regelmäßig durchgeführte Instandhaltung und Verbesse-
rung von Hochwasserrückhalteräumen und Stauanlagen trägt dazu bei. 

• Durch den Bau bzw. Ausbau stationärer Schutzeinrichtungen konnten potenziell be-
troffene Flächen bis zu einem bestimmten Ereignis (Bemessungsereignis der Anlagen) 
vor Hochwasser geschützt werden, das Schadensrisiko wird damit reduziert. Durch er-
gänzende Maßnahmen des mobilen Hochwasserschutzes bzw. der Bauvorsorge wird das 
Risiko von unmittelbaren Schäden an potenziell betroffenen Objekten (Gebäude, Infra-
struktur) verringert  

• Durch eine gezielte Ergänzung von Schutzmaßnahmen wurden bestehende Hochwasser-
risiken vermindert. Es wurden konzeptionelle Grundlagen zum Schutz und zur Vorsorge 
im Hochwasserfall erstellt. Damit können künftig weitere gezielte Maßnahmen zur Verrin-
gerung des bestehenden Hochwasserrisikos geplant und umgesetzt werden. 

Das Ergebnis der Fortschrittsbewertung im Überblick zeigt Tabelle 28. 
  



Hochwasserrisikomanagementplan FGE Schlei/Trave für den Zeitraum 2021 - 2027  

 

 

Seite 97 von 151 

Tabelle 28: Ergebnis der Fortschrittsbewertung zum Oberziel 2 für die FGE Schlei/Trave Flusshochwasser 

Ziel Beschreibung Ergebnis 

Ziel 2.1 Verbesserung/Erhöhung des natürlichen Wasserrückhalts sehr große Fortschritte 

Ziel 2.2 Verbesserung des Wasserrückhalts in Siedlungsgebieten 
(Umgang mit Niederschlagswasser) nicht relevant 

Ziel 2.3 Verbesserung des Abflussvermögens in gefährdeten Berei-
chen sehr große Fortschritte 

Ziel 2.4 Minderung/Drosselung von Hochwasserabflüssen sehr große Fortschritte 

Ziel 2.5 Verbesserung des Schutzes gegen Überschwemmungen in-
klusive der Bauvorsorge im Bestand sehr große Fortschritte 

Ziel 2.6 

Reduzierung des Schadenspotenzials in überschwem-
mungsgefährdeten Siedlungsgebieten durch Nutzungs-an-
passungen und -änderungen sowie durch die Verbesserung 
des angepassten Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen 

sehr große Fortschritte  

Ziel 2.7 
Ergänzung weiterer Schutzmaßnahmen bzw. Schaffung o-
der Verbesserung der Voraussetzungen zur Reduzierung 
bestehender Risiken 

sehr große Fortschritte 

Summe Oberziel 2 Reduktion bestehender Risiken (im Vorfeld eines Hochwas-
sers) im Hochwasserrisikogebiet sehr große Fortschritte 

 

Durch die Umsetzung von Maßnahmen der WRRL zur Wiedergewinnung natürlicher Rückhalte-
flächen und Schaffung von Retentionsraum wird die Verbesserung des natürlichen Wasserrück-
halts gefördert. Die Maßnahme Auenprojekt Schwartau wurde teilweise umgesetzt. Ebenso ist 
die fortlaufende Unterhaltung von Deichen, Sielen und Schöpfwerken zu erwähnen. Viele 
Schöpfwerke sind mit digitalen Pegelmessungen zur Fernüberwachung ausgestattet worden. Die 
Freihaltung der Hochwasserabflussquerschnitten und das Vorlandmanagement im Zuge der Ge-
wässerunterhaltung werden im Einzelfall nach Erfordernis durchgeführt. Als konzeptionelle Maß-
nahme ist die Fortführung der Hochwasserschutzkonzepte im Bereich Dahme (Dahmer Au) und 
Klosterseeniederung (Randgraben / Ringkanal) zu nennen. 

Küstenhochwasser 

Bei der Reduktion bestehender Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Risikogebiet wurden 
im Umsetzungszyklus 2015-2021 sehr große Fortschritte erzielt. 

Dabei wurden insbesondere Maßnahmen zu folgenden Zielen in großem Umfang umgesetzt: 

• Verbesserung des Schutzes gegen Überschwemmungen inklusive der Bauvorsorge im 
Bestand 

Verstärkte Anstrengungen sind künftig bezüglich der folgenden Ziele notwendig:  

• Ergänzung weiterer Schutzmaßnahmen bzw. Schaffung oder Verbesserung der Voraus-
setzungen zur Reduzierung bestehender Risiken 

Im Ergebnis kommt es dadurch zu folgenden Verbesserungen:  

• Durch den Bau bzw. Ausbau stationärer Schutzeinrichtungen konnten potenziell be-
troffene Flächen bis zu einem bestimmten Ereignis (Bemessungsereignis der Anlagen) 
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vor Hochwasser geschützt werden, das Schadensrisiko wird damit reduziert. Durch er-
gänzende Maßnahmen des mobilen Hochwasserschutzes bzw. der Bauvorsorge wird das 
Risiko von unmittelbaren Schäden an potenziell betroffenen Objekten (Gebäude, Infra-
struktur) verringert.  

Das Ergebnis der Fortschrittsbewertung   im Überblick zeigt Tabelle 29. 
Tabelle 29: Ergebnis der Fortschrittsbewertung zum Oberziel 2 für die FGE Schlei/Trave Küstenhochwasser 

Ziel Beschreibung Ergebnis 

Ziel 2.1 Verbesserung/Erhöhung des natürlichen Wasserrückhalts nicht relevant 

Ziel 2.2 Verbesserung des Wasserrückhalts in Siedlungsgebieten 
(Umgang mit Niederschlagswasser) nicht relevant 

Ziel 2.3 Verbesserung des Abflussvermögens in gefährdeten Berei-
chen nicht relevant 

Ziel 2.4 Minderung/Drosselung von Hochwasserabflüssen nicht relevant 

Ziel 2.5 Verbesserung des Schutzes gegen Überschwemmungen in-
klusive der Bauvorsorge im Bestand sehr große Fortschritte 

Ziel 2.6 

Reduzierung des Schadenspotenzials in überschwem-
mungsgefährdeten Siedlungsgebieten durch Nutzungs-an-
passungen und -änderungen sowie durch die Verbesserung 
des angepassten Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen 

nicht relevant 

Ziel 2.7 
Ergänzung weiterer Schutzmaßnahmen bzw. Schaffung o-
der Verbesserung der Voraussetzungen zur Reduzierung 
bestehender Risiken 

keine bzw. sehr geringe 
Fortschritte 
 

Summe Oberziel 2 Reduktion bestehender Risiken (im Vorfeld eines Hochwas-
sers) im Hochwasserrisikogebiet sehr große Fortschritte 

 

Fortschritte bei der Zielerreichung zum Oberziel 3:  
Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses 

Flusshochwasser 

Bei der Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses wurden Umset-
zungszyklus 2015-2021 sehr große Fortschritte erzielt. 

Dabei wurden insbesondere Maßnahmen zu folgenden Zielen in großem Umfang umgesetzt:  

• Bereitstellung und Verbesserung von Vorhersagen zu Sturmfluten, Hochwasser, Wasser-
ständen 

Im Ergebnis kommt es dadurch zu folgenden Verbesserungen:  

• Dem Katastrophenschutz und der betroffenen Bevölkerung stehen im Hochwasserfall zu-
verlässige Informationen zur Verfügung, um rechtzeitig passende Schutz- und Abwehr-
maßnahmen zu treffen. Die von den Wasserbehörden erzielten Verbesserungen der 
Hochwassermeldedienst-, Hochwasservorhersage- und Sturmflutvorhersagekapazität tra-
gen daher zu einer Reduktion nachteiliger Folgen bei. 

• Durch die Einrichtung und Verbesserung kommunaler Warn- und Informationssysteme 
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können Reaktionszeiten der Behörden im Hochwasserfall verkürzt und somit rechtzeitige 
Schutz- und Abwehrmaßnahmen eingeleitet werden. 

Das Ergebnis der Fortschrittsbewertung im Überblick zeigt Tabelle 30. 
Tabelle 30: Ergebnis der Fortschrittsbewertung zum Oberziel 3 für die FGE Schlei/Trave Flusshochwasser 

Ziel Beschreibung Ergebnis 

Ziel 3.1 Bereitstellung und Verbesserung von Vorhersagen zu 
Sturmfluten, Hochwasser, Wasserständen sehr große Fortschritte 

Ziel 3.2 Verbesserung eines Krisenmanagements durch Alarm- und 
Einsatzplanung nicht relevant 

Ziel 3.3 
Förderung der Kenntnisse der betroffenen Bevölkerung und 
in Unternehmen über Hochwasserrisiken und Verhalten im 
Ereignisfall 

nicht relevant 

Summe Oberziel 3 Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwasser-
ereignisses sehr große Fortschritte 

 

Für alle Risikogebiete in der FGE Schlei/Trave werden fortlaufend die Möglichkeiten der Verbes-
serung der Hochwasservorhersage geprüft und die Anpassung an die Erfordernisse und aktuel-
len Erkenntnisse umgesetzt, besonders hinsichtlich der Beratung und Empfehlung zu Hochwas-
serrisiken und Vorbereitung auf ein Hochwasserereignis. Grundlage in SH ist das Hochwasser- 
und Sturmflut-Informationssystem (HSI). Zur Erweiterung und Optimierung der Hochwasserwar-
nungen und Hochwasservorhersage (HSI) wird neben der generellen Fortschreibung des gewäs-
serkundlichen Messnetzes die Aufnahme von zusätzlichen Pegelstandorten berücksichtigt.  

Darüber hinaus wurde die gemeinsame Initiative der deutschen Bundesländer das Länderüber-
greifende Hochwasserportal (www.hochwasserzentralen.de) aus dem Jahr 2015 weiterentwi-
ckelt. Bei dem Portal handelt es sich um eine Website zur Information der Bevölkerung zu Hoch-
wasserwarnlagen in Deutschland sowie der grenznahen Regionen von deutschen Nachbarlän-
dern. Auf der Seite können Berichte über die Warnlage, Lageberichte und die aktuellen Pegel ge-
funden werden. Ergänzend zur Homepage wurde eine Mobile App "Mein Pegel" zum Abruf von 
aktuellen Pegeln entwickelt. 

Küstenhochwasser 

Bei der Reduktion bestehender Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Risikogebiet wurden 
im Umsetzungszyklus 2015-2021 sehr große Fortschritte erzielt. 

Dabei wurden insbesondere Maßnahmen zu folgenden Zielen in großem Umfang umgesetzt:  

• Bereitstellung und Verbesserung von Vorhersagen zu Sturmfluten, Hochwasser, Wasser-
ständen 

• Verbesserung eines Krisenmanagements durch Alarm- und Einsatzplanung 

Erkennbare Fortschritte sind hinsichtlich der folgenden Ziele festzustellen:  

• Förderung der Kenntnisse der betroffenen Bevölkerung und in Unternehmen über Hoch-
wasserrisiken und Verhalten im Ereignisfall 

  

http://www.hochwasserzentralen.de/
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Im Ergebnis kommt es dadurch zu folgenden Verbesserungen:  

• Dem Katastrophenschutz und der betroffenen Bevölkerung stehen im Hochwasserfall zu-
verlässige Informationen zur Verfügung, um rechtzeitig passende Schutz- und Abwehr-
maßnahmen zu treffen. Die von den Wasserbehörden erzielten Verbesserungen der 
Hochwassermeldedienst-, Hochwasservorhersage- und Sturmflutvorhersagekapazität tra-
gen daher zu einer Reduktion nachteiliger Folgen bei. 

• Durch die Einrichtung und Verbesserung kommunaler Warn- und Informationssysteme 
können Reaktionszeiten der Behörden im Hochwasserfall verkürzt und somit rechtzeitige 
Schutz- und Abwehrmaßnahmen eingeleitet werden. 

• Die Behörden, Rettungsdienste und weitere Einrichtungen sind auf Hochwasserereig-
nisse besser vorbereitet und somit können Schäden an Personen und Einrichtungen ver-
hindert/reduziert werden.  

• Potenziell betroffene Personen und Unternehmen wissen, wie sie sich im Hochwasserfall 
korrekt verhalten und notwendige Entscheidungen zur Minimierung von Schäden an Ob-
jekten und zur Vermeidung einer Gefährdung des eigenen Lebens treffen können. Da In-
formationskampagnen zu Hochwasserrisiken vergleichsweise nur über einen kurzen Wir-
kungshorizont verfügen (Hochwasser-Demenz), müssen diese regelmäßig in möglichst 
kurzen Intervallen wiederholt werden. 

Das Ergebnis der Fortschrittsbewertung im Überblick zeigt Tabelle 31. 

Tabelle 31: Ergebnis der Fortschrittsbewertung zum Oberziel 3 für die FGE Schlei/Trave Küstenhochwasser 

Ziel Beschreibung Ergebnis 

Ziel 3.1 Bereitstellung und Verbesserung von Vorhersagen zu 
Sturmfluten, Hochwasser, Wasserständen sehr große Fortschritte 

Ziel 3.2 Verbesserung eines Krisenmanagements durch Alarm- und 
Einsatzplanung sehr große Fortschritte 

Ziel 3.3 
Förderung der Kenntnisse der betroffenen Bevölkerung und 
in Unternehmen über Hochwasserrisiken und Verhalten im 
Ereignisfall 

mittlere Fortschritte 

Summe Oberziel 3 Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwasser-
ereignisses sehr große Fortschritte 

 

Fortschritte bei der Zielerreichung zum Oberziel 4:  
Reduktion nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis 

Flusshochwasser  

Bei der Reduktion nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis im Umsetzungszyklus 
2015-2021 sehr große Fortschritte erzielt. 

Dabei wurden insbesondere Maßnahmen zu folgenden Zielen in großem Umfang umgesetzt:  

• Verbesserung der Absicherung finanzieller Schäden 

Im Ergebnis kommt es dadurch zu folgenden Verbesserungen:  

• Die betroffenen Bürger und Unternehmen kennen und nutzen die Möglichkeiten einer 
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Versicherung hochwasserbedingter Schäden. Die individuelle/private Absicherung von 
Vermögensschäden ist damit zumindest teilweise gegeben. 

Das Ergebnis der Fortschrittsbewertung im Überblick zeigt Tabelle 32. 
Tabelle 32: Ergebnis der Fortschrittsbewertung zum Oberziel 4 für die FGE Schlei/Trave Flusshochwasser 

Ziel Beschreibung Ergebnis 

Ziel 4.1 Verbesserung der Vorbereitung und der Bereitstellung von 
Nothilfen nicht relevant 

Ziel 4.2 Verbesserung der Vorbereitung und Umsetzung der Beseiti-
gung von Umweltschäden nicht relevant 

Ziel 4.3 Verbesserung der Vorbereitung und Umsetzung der Ereig-
nis- und Schadensdokumentation nicht relevant 

Ziel 4.4 Verbesserung der Absicherung finanzieller Schäden sehr große Fortschritte 

Summe Oberziel 4 Vermeidung neuer Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) 
im Hochwasserrisikogebiet sehr große Fortschritte 

 

Die Absicherung finanzieller Schäden wurde als Empfehlung über die Elementarschadenskam-
pagne SH gestützt. 

Küstenhochwasser  

Eine Festlegung von weiteren Maßnahmen zur Folgenbewältigung ist aus den Erkenntnissen der 
bisherigen bedeutenden Hochwasserereignisse und in Vorausschau zukünftig zu erwartender 
Hochwasserereignisse in SH zurzeit nicht gegeben. Die Auswertung spiegelt daher die Fort-
schritte in MV wider. 

Bei der Reduktion nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis im Umsetzungszyklus 
2015-2021 keine bzw. sehr geringe Fortschritte erzielt. 

Verstärkte Anstrengungen sind künftig bezüglich der folgenden Ziele notwendig:  

• Verbesserung der Vorbereitung und der Bereitstellung von Nothilfen 

• Verbesserung der Vorbereitung und Umsetzung der Beseitigung von Umweltschäden 

• Verbesserung der Vorbereitung und Umsetzung der Ereignis- und Schadensdokumenta-
tion 

Das Ergebnis der Fortschrittsbewertung im Überblick zeigt Tabelle 33. 
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Tabelle 33: Ergebnis der Fortschrittsbewertung zum Oberziel 4 für die FGE Schlei/Trave Küstenhochwasser 

Ziel Beschreibung Ergebnis 

Ziel 4.1 Verbesserung der Vorbereitung und der Bereitstellung von 
Nothilfen 

keine bzw. sehr geringe Fort-
schritte 

Ziel 4.2 Verbesserung der Vorbereitung und Umsetzung der Beseiti-
gung von Umweltschäden 

keine bzw. sehr geringe Fort-
schritte 

Ziel 4.3 Verbesserung der Vorbereitung und Umsetzung der Ereig-
nis- und Schadensdokumentation 

keine bzw. sehr geringe Fort-
schritte 

Ziel 4.4 Verbesserung der Absicherung finanzieller Schäden nicht relevant 

Summe Oberziel 4 Vermeidung neuer Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) 
im Hochwasserrisikogebiet 

keine bzw. sehr geringe Fort-
schritte 

 

Unterstützung bei der Zielerreichung durch konzeptionelle Maßnahmen 

Die folgenden konzeptionellen Maßnahmen für das Fluss- und Küstenhochwasser werden in der 
Flussgebietseinheit Schlei/Trave umgesetzt: 

Tabelle 34: Dokumentation des Beitrags zur Zielerreichung durch die Umsetzung konzeptioneller Maßnahmen 

LAWA-
Maßnahmennr. 

Bezeichnung Beitrag der Maßnahmen-um-
setzung zur Zielerreichung  

501 Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten großer Beitrag 
502 Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- 

und Demonstrationsvorhaben großer Beitrag 

503 Informations- und Fortbildungsmaßnahmen großer Beitrag 
504 Beratungsmaßnahmen großer Beitrag 
505 Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogram-

men großer Beitrag 

506 Freiwillige Kooperationen nicht relevant 
507 Zertifizierungssysteme nicht relevant 
508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen großer Beitrag 
509 Untersuchungen zum Klimawandel großer Beitrag 
510 Weitere zusätzliche Maßnahmen nach Artikel 11 

Abs. 5 der WRRL nicht relevant 

511 Einführung und Unterstützung eines kommunalen 
Starkregenrisikomanagements großer Beitrag 

 

Mit der Umsetzung dieser konzeptionellen Maßnahmen wird allgemein die Zielerreichung für alle 
Oberziele unterstützt. Mit den konzeptionellen Maßnahmen werden bei Bedarf weitere Maßnah-
men vorbereitet bzw. deren Umsetzung flankiert und begleitet. Die konzeptionellen Maßnahmen 
leisten somit einen wichtigen Beitrag insgesamt zur Zielerreichung. Informationen zu besonderen 
konzeptionellen Maßnahmen können Kapitel 6.2.2 und 6.2.4 entnommen werden. 
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6 Maßnahmenplanung 

Zur Erreichung der festgelegten Ziele wurden bereits im 1. Zyklus Maßnahmen zur Reduzierung 
der Hochwasserrisiken in den Risikogebieten benannt (§ 73 WHG i.v.m. Art. 5 HWRL). Im 2. Zyk-
lus erfolgte, ausgehend von den aktualisierten Zielen und auf Grundlage neuer Erkenntnisse zu 
den Hochwasserrisiken (u. a. aktualisierte Karten), die Maßnahmenüberprüfung und -aktualisie-
rung durch die bzw. mit den sachlich und örtlich zuständigen Akteuren. Dies sind u. a. die Län-
der, regionale Infrastrukturbetreiber, Kommunen und Verbände, die jeweils für die Umsetzung 
der Maßnahmen in ihrer Zuständigkeit verantwortlich sind (siehe Kapitel 8.1). 

6.1 Maßnahmenkatalog 

6.1.1 Beschreibung des Maßnahmenkatalogs 

Die Maßnahmenüberprüfung, -aktualisierung und ggf. Neuauswahl erfolgte auf Basis des LAWA-
BLANO-Maßnahmenkataloges (s. Anhang 12), der neben Maßnahmen zur HWRL auch Maßnah-
men für die Umsetzung der WRRL enthält. Dieser LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog wurde 
2013 beschlossen und im Laufe des Jahres 2015 für den Bereich WRRL geringfügig angepasst 
sowie 2016 um Maßnahmen zur Umsetzung der MSRL ergänzt. 2020 wurde der LAWA-BLANO 
Maßnahmenkatalog um Aussagen zur Klimawandel-Sensitivität von Maßnahmen ergänzt. 

Die Maßnahmendefinitionen in HWRM-Plänen basiert auf verschiedenen Vorgaben: 

• EU-Aspekte des HWRM 

• EU-Maßnahmenarten 

• LAWA-Handlungsbereiche 

• LAWA-Maßnahmentypen des LAWA-BLANO Maßnahmenkatalogs 

• Maßnahmen des HWRM auf Ebene der Teileinzugsgebiete. 

Die Gliederungen und Gliederungsebenen der EU-Maßnahmenarten und der LAWA-
Handlungsbereiche sowie der LAWA-Maßnahmentypen erfüllen unterschiedliche Anforderungen 
und sind daher nicht deckungsgleich. Zum besseren Verständnis zeigt die folgende Übersicht 
den Zusammenhang und den jeweiligen Fokus der Gliederungen: 
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Tabelle 35: Übersicht Vorgaben und Strukturierungen zur Maßnahmenplanung im HWRM  

Struktur Beschreibung Zweck 
Oberste strategische Ebene 

a) EU-Aspekte des 
HWRM 

Generelle Handlungsfelder des HWRM, wie ins-
besondere Vermeidung, Schutz und Vorsorge 
(einschließlich Hochwasservorhersagen und 
Frühwarnsystemen), die als Aufgabenfelder für 
HWRM-Pläne in der HWRL (Art. 7) verankert 
sind und in allen HWRM-Plänen behandelt wer-
den sollen. 

Bei der Prüfung der HWRM-Pläne durch die 
EU-Kommission wird geprüft, ob die Pläne 
alle Aspekte erfassen. 

Mittlere strategische Ebene 
b) EU-

Maßnahmen- 
arten  

Untergliederung der EU-Aspekte des HWRM in 
generell mögliche Maßnahmen zur Verringerung 
des Hochwasserrisikos (gemäß EU-Reporting 
Guidance: „Types of Measures“). 

Struktur für die Berichte an die EU. Die Mit-
gliedstaaten aggregieren ihre Maßnahmen-
meldung in der Struktur der EU-
Maßnahmenarten. 

c) LAWA-
Handlungs- 
bereiche 

Von der LAWA erstmals in den Leitlinien für ei-
nen zukunftsweisenden Hochwasserschutz 
(LAWA 1995) sowie in den Empfehlungen zu de-
ren Umsetzung (2003) benannte Aufgabenfelder 
verschiedener Disziplinen, in denen Beiträge zur 
Verringerung des Hochwasserrisikos geleistet 
werden können. 

In der LAWA eingeführte Strukturierung der 
interdisziplinären Beiträge zum vorsorgen-
den Hochwasserschutz. 

Untere strategische Ebene  
d) LAWA-

Handlungsfeld 
Weitere Untergliederung der LAWA-
Handlungsbereiche.  

Gliederung für Handlungsoptionen und 
Maßnahmen. 

e) LAWA-
Maßnahmen- 
typen 

Generell, ortsunabhängig beschreibbare Typen 
von Maßnahmen, mit denen die LAWA-
Handlungsbereiche untersetzt sind. Die LAWA-
Maßnahmentypen sind jeweils EU-
Maßnahmenarten zugeordnet und im LAWA-
BLANO Maßnahmenkatalog zusammengestellt. 

Struktur zur Systematisierung und Doku-
mentation der HWRM-Maßnahmen in ag-
gregierter Form auf Ebene des HWRM-
Planes.  

Lokale/regionale Ebene, auf der die Umsetzung einer konkreten Maßnahme erfolgt 
f) Maßnahmen 

des HWRM 
Konkretisierung der HWRM-Planung auf regio-
naler oder lokaler Ebene, je nach Erfordernissen 
der Teileinzugsgebiete, teilweise mit regionalem 
oder lokalem Bezug und möglicherweise weite-
ren spezifischen Merkmalen. 

Spezifizierung der HWRM-Planung für ein-
zelne Akteursgruppen. Die Maßnahmen 
werden für die Erstellung der HWRM-
Planung den LAWA-BLANO Maßnahmenty-
pen aggregiert zugeordnet. 

 

Im LAWA-BLANO-Maßnahmenkatalog sind neben umsetzungsorientierten Maßnahmentypen  

• zur Vermeidung von Risiken (Maßnahmen-Nr. 301 - 308),  

• zum Schutz vor Hochwasser (Maßnahmen-Nr. 310 - 321),  

• zur Vorsorge vor Hochwasserschäden (Maßnahmen-Nr. 322 - 326),  

• zur Wiederherstellung und Regeneration nach Hochwasserereignissen  
(Maßnahmen-Nr. 327 - 328), 

auch konzeptionelle Maßnahmentypen vorgesehen (Maßnahmen-Nr. 501 - 512), so dass jede 
EU-Maßnahmenart durch weiter spezifizierte Maßnahmentypen des LAWA-BLANO Maßnah-
menkataloges untersetzt ist. Die konzeptionellen Maßnahmentypen dienen neben der Umset-
zung der HWRL auch der WRRL und sind somit bereits auf die Verknüpfung der Richtlinien und 
die Erzielung von Synergien ausgelegt. Darunter sind Maßnahmen zu verstehen, die zumeist 
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nicht nur einem Gebiet mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko zugeordnet sind, sondern 
sich z. B. auf ein ganzes Bundesland bzw. ein übergeordnetes Teileinzugsgebiet beziehen kön-
nen. 

Im Jahr 2018 wurde der LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog um einen Maßnahmentyp zum 
Starkregenrisikomanagement ergänzt (Maßnahmentyp-Nr. 511), auch wenn Starkregenereig-
nisse im Sinne des § 73 Abs. 1 WHG nicht als signifikantes Risiko einzustufen sind. Da es für die 
betroffenen Akteure im Management der daraus resultierenden Risiken zahlreiche Zusammen-
hänge zu Überflutungen entlang von Oberflächengewässern gibt, trägt der LAWA-BLANO Maß-
nahmenkatalog mit der Maßnahme zum Starkregenrisikomanagement der integrierten Betrach-
tung der Risikobewältigung Rechnung. Mit dem neu eingeführten Maßnahmentyp zum Starkre-
genrisikomanagement können im Rahmen der Überprüfung und Aktualisierung der EG-HWRM-
Pläne Maßnahmen des Starkregenrisikomanagements für die kommunale Ebene aufgenommen 
werden, die der Vorsorge und Minderung der Schäden dienen und auch außerhalb der Risikoge-
biete nach § 73 Abs. 1 WHG angewendet werden können (LUBW 2016 in LAWA 2018b). Damit 
finden die vergangenen Starkregenereignisse mit lokal erheblichen Schäden ihre entsprechende 
Berücksichtigung.  

 

6.1.2 Übersicht über die Ziel- und Schutzgutzuordnung 

In der nachfolgenden Tabelle 36 ist dargestellt, dass die den EU-Aspekten zugeordneten Maß-
nahmen des Hochwasserrisikomanagements die in der HWRL genannten Aspekte des HWRM 
für die Schutzgüter umfassen und die grundlegenden Ziele berücksichtigen. Die Maßnahmen 
sind geeignet, zur Verringerung oder Vermeidung von Risiken bei allen in der HWRL genannten 
Schutzgütern beizutragen.  

Auf dieser Grundlage wurde für die methodische Umsetzung in SH der Bewertungsschlüssel für 
die Hochwasserrisikogebiete entwickelt. 
 

Tabelle 36: Darstellung der EU-Aspekte des HWRM sowie deren Zuordnung zu Maßnahmen des LAWA-BLANO Maß-
nahmenkataloges 

EU LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog (Maßnahmentypen) 
Zuordnung /  
Wirkung auf  
Oberziele 

Zuordnung 
Schutzgüter 

EU-Aspekt Maßn.- 
Nr. LAWA-BLANO Maßnahmenbezeichnung 
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Vermeidung 301 Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in den 
Raumordnungs- und Regionalplänen X    X X X X 
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EU LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog (Maßnahmentypen) 
Zuordnung /  
Wirkung auf  
Oberziele 

Zuordnung 
Schutzgüter 

EU-Aspekt Maßn.- 
Nr. LAWA-BLANO Maßnahmenbezeichnung 

Ve
rm

ei
du

ng
 n

eu
er

 R
is

ik
en

 

R
ed

uk
tio

n 
be

st
eh

en
de

r 
R

is
ik

en
 

R
ed

uk
tio

n 
na

ch
te

ili
ge

r F
ol

ge
n 

w
äh

re
nd

 e
in

es
 H

oc
hw

as
se

rs
 

R
ed

uk
tio

n 
na

ch
te

ili
ge

r F
ol

ge
n 

na
ch

 e
in

em
 H

oc
hw

as
se

r 

M
en

sc
hl

ic
he

 G
es

un
dh

ei
t 

U
m

w
el

t 
K

ul
tu

re
rb

e 
W

irt
sc

ha
ftl

ic
he

 T
ät

ig
ke

ite
n 

302 
Festsetzung bzw. Aktualisierung der Überschwemmungsge-
biete und Formulierung von Nutzungsbeschränkungen nach 
Wasserrecht 

X    X X X X 

303 Anpassung und / oder Änderung der Bauleitplanung bzw. Er-
teilung baurechtlicher Vorgaben X    X X X X 

304 Maßnahmen zur angepassten Flächennutzung X    X X X X 

305 
Entfernung von hochwassersensiblen Nutzungen oder Verle-
gung in Gebiete mit niedrigerer Hochwasserwahrscheinlich-
keit 

 X   X X X X 

306 Hochwasserangepasstes Bauen und Sanieren X -   X X X X 

307 Objektschutz an Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen  X   X X X X 

308 Hochwasserangepasster Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen X X    X   

309 
Maßnahmen zur Unterstützung der Vermeidung von Hoch-
wasserrisiken, Erstellung von Konzeptionen, Studien / Gut-
achten 

X X   X X X X 

Schutz 

310 Hochwassermindernde Flächenbewirtschaftung  X   X X X X 

311 Gewässerentwicklung und Auenrenaturierung, Aktivierung 
ehemaliger Feuchtgebiete  X   X X X X 

312 Minderung der Flächenversiegelung  X   X X X X 

313 Regenwassermanagement  X   X X X X 

314 Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen  X   X X X X 

315 

Aufstellung, Weiterführung, Beschleunigung und / oder Er-
weiterung der Bauprogramme zum Hochwasserrückhalt inkl. 
Überprüfung, Erweiterung und Neubau von Hochwasserrück-
halteräumen und Stauanlagen 

 X   X X X X 

316 Betrieb, Unterhaltung und Sanierung von Hochwasserrück-
halteräumen und Stauanlagen  X   X X X X 

317 Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mo-
bilen Schutzeinrichtungen  X   X X X X 
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EU LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog (Maßnahmentypen) 
Zuordnung /  
Wirkung auf  
Oberziele 

Zuordnung 
Schutzgüter 

EU-Aspekt Maßn.- 
Nr. LAWA-BLANO Maßnahmenbezeichnung 
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318 Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen 
Schutzbauwerken  X   X X X X 

319 Freihaltung und Vergrößerung des Hochwasserabflussquer-
schnitts im Siedlungsraum und Auenbereich  X   X X X X 

320 Freihaltung des Hochwasserabflussquerschnitts durch Ge-
wässerunterhaltung und Vorlandmanagement  X   X X X X 

321 Sonstige Maßnahme zur Verbesserung des Schutzes gegen 
Überschwemmungen  X   X X X X 

Vorsorge 

322 Einrichtung bzw. Verbesserung des Hochwassermeldediens-
tes und der Sturmflutvorhersage   X  X X X X 

323 Einrichtung bzw. Verbesserung von kommunalen Warn- und 
Informationssystemen   X  X X X X 

324 Planung und Optimierung des Krisen- und Ressourcenmana-
gements   X  X X X X 

325 Verhaltensvorsorge   X  X X X X 

326 Risikovorsorge    X X  X X 

Wiederher-
stellung / Re-
generation 
und Überprü-
fung 

327 Schadensnachsorge    X X X X X 

328 Sonstige Maßnahmen aus dem Bereich Wiederherstellung, 
Regeneration und Überprüfung    X X X X X 

Sonstiges 329 Sonstige Maßnahmen X X X X X X X X 

 

6.1.3 Erläuterung der Klimasensitivität 

Langfristige Änderungen von klimatischen Kenngrößen (Temperatur, Niederschlag, Wind etc.) 
haben direkt oder indirekt Einfluss auf wasserwirtschaftliche Kenngrößen (Wasserstand, Ab-
flussdynamik etc.) der Oberflächengewässer, des Grundwassers sowie der Küstengewässer und 
Meere. Die Auswirkungen des Klimawandels sollten daher bei der Umsetzung europäischer 
Richtlinien berücksichtigt werden um sicherzustellen, dass die heutigen Entscheidungen auch in 
Zukunft tragfähig sind. Vielfach sind mit wasserwirtschaftlichen Maßnahmen Entscheidungen und 



Hochwasserrisikomanagementplan FGE Schlei/Trave für den Zeitraum 2021 - 2027  

 

 

Seite 108 von 151 

Investitionen verbunden, die eine langfristige Bindung haben. Es ist daher wichtig, dass heute 
wahrscheinliche oder mögliche zukünftige Änderungen der Klimabedingungen bei der Planung 
von Maßnahmen berücksichtigt werden. 

Eine Sensitivitätsprüfung der Maßnahmenprogramme im Hinblick auf den Klimawandel wurde 
somit im LAWA-BLANO-Maßnahmenkatalog miteinbezogen. 

Ähnlich wie bei der strategischen Umweltprüfung erfolgte die „Klimawandelprüfung“ nicht auf der 
Ebene des jeweiligen Maßnahmenprogramms. Es wurde vielmehr der LAWA-BLANO Maßnah-
menkatalog dahingehend geprüft, ob der Klimawandel Auswirkungen auf die Wirksamkeit der je-
weiligen Maßnahme hat. Weiterhin wurden die Maßnahmen im LAWA-BLANO Maßnahmenkata-
log daraufhin überprüft, ob sie der Anpassung an den Klimawandel dienen.  

Dieses Vorgehen wurde gewählt, weil es sich bei den Maßnahmen der Maßnahmenprogramme 
um Maßnahmenkategorien handelt, die eher Entwicklungsziele beschreiben. Sie sind räumlich 
und technisch für eine tiefergehende Prüfung noch nicht konkret genug. 

Im Ergebnis wurde der LAWA-BLANO-Maßnahmenkatalog um entsprechende Bewertungen er-
weitert (s. Anhang 12). 

 

6.2 Aktualisierung des Maßnahmenplans 

Nachfolgend sind die sich aus der Überprüfung und Aktualisierung der Maßnahmenplanung er-
gebenden Änderungen zusammengefasst, die seit Veröffentlichung der letzten Fassung des 
HWRM-Plans erarbeitet wurden.  

Neben der Darstellung der zwischenzeitlich erfolgten Fortschritte bei der Umsetzung der im 
1. Zyklus vereinbarten Maßnahmen wurden insbesondere die Maßnahmen dokumentiert, die in 
einer früheren Fassung des HWRM-Plans vorgesehen waren und deren Umsetzung geplant war, 
die aber (bislang) nicht durchgeführt wurden (Kapitel 6.2.3). Weiterhin wurden Maßnahmen do-
kumentiert, die zwischenzeitlich zusätzlich ergriffen wurden (Kapitel 6.2.4). 

Gemäß § 75 Abs. 6 WHG waren bei der Überprüfung der HWRM-Pläne die voraussichtlichen 
Auswirkungen des Klimawandels auf das Hochwasserrisiko einzubeziehen. Ähnlich wie bei der 
strategischen Umweltprüfung erfolgt die „Klimawandelprüfung“ nicht auf der Ebene des jeweili-
gen Maßnahmenprogramms. Eine solche Prüfung findet auf der Ebene des LAWA-BLANO-
Maßnahmenkatalogs statt. Trotz großer Unsicherheiten über das Ausmaß und die Auswirkungen 
des Klimawandels gibt es viele Maßnahmen und Handlungsoptionen, die für das HWRM und für 
die Verbesserung des Hochwasserschutzes nützlich sind, unabhängig davon, wie das Klima in 
der Zukunft aussehen wird.  

Generell leisten alle Maßnahmen des HWRM letztlich einen Beitrag zur Anpassung an den Kli-
mawandel. Sie dienen dazu, neue Risiken zu vermeiden oder bestehende Risiken sowie die 
nachteiligen Folgen während und nach einem Hochwasserereignis zu verringern. Damit tragen 
die Maßnahmen dazu bei, die Folgen der durch den Klimawandel möglichen verschärften Hoch-
wasserereignisse zu begrenzen. 
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6.2.1 Übergeordnete Maßnahmen der Länder und des Bundes 

Flusshochwasser 

Im Nachgang zu den extremen Hochwasserereignissen an Elbe und Donau im Juni 2013 fand 
am 2. September 2013 eine Sonder-Umweltministerkonferenz Hochwasser statt. Bei ihrem Tref-
fen betonte die Umweltministerkonferenz (UMK), dass es trotz vorsorgender Maßnahmen keinen 
absoluten Schutz vor Hochwasser geben kann. Gleichzeitig stellte sie fest, dass Flüsse in der 
Vergangenheit zu viel Raum eingebüßt haben und das Fehlen von Retentions- und Rückhalte-
räumen zur Aufnahme von Wassermassen jede Hochwasserlage verschärft. Daher forderte die 
UMK, dem Hochwasserschutz bei der Flächennutzung Priorität einzuräumen. Dazu sollen nicht 
nur Überschwemmungsgebiete durch ein langfristiges Flächenmanagement in ihrer Funktion er-
halten bleiben, sondern Flussräume aufgeweitet, Retentionsmöglichkeiten an Mittel- und Ober-
läufen geschaffen, landwirtschaftliche Flächen verstärkt zur Retention und als Flutpolder einge-
setzt und eine Minderung der Schadenspotenziale in überschwemmungsgefährdeten Gebieten 
erreicht werden. Um dies zu erreichen, haben Bund und Länder bei der Sonder-UMK Hochwas-
ser gemeinsam folgende länderübergreifende Maßnahmen und Empfehlungen zur Verbesserung 
der Hochwasservorsorge in Deutschland beschlossen, deren aktueller Stand jeweils kurz darge-
stellt wird: 

• Nationales Hochwasserschutzprogramm (NHWSP) 

• Verbesserung der Grundlagen für die Hochwasservorhersage 

• Bemessungsgrundlagen und Ansätze zur Wirkungsabschätzung potenzieller Maßnah-
men 

• Überprüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen 

• Elementarschadensversicherung. 

 

Nationales Hochwasserschutzprogramm (NHWSP) 

Infolge der extremen Hochwasserereignisse von 2013 wurde auf der Sonder-UMK „Hochwasser“ 
vom 02.09.2013 die Erarbeitung eines überregional wirksamen Hochwasserschutzprogrammes 
in Auftrag gegeben, welches auf der 83. UMK vom 24.10.2014 als das NHWSP beschlossen 
wurde. Es beinhaltet Hochwasserschutzprojekte, von denen bestimmte Projekte aufgrund ihrer 
überregionalen Wirkung prioritär behandelt und im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) sowie den Sonderrahmenplan „Prä-
ventiver Hochwasserschutz“ in der GAK maßgeblich durch den Bund gefördert werden. Dieser 
Sonderrahmenplan sieht eine Förderung in Höhe von 60 % durch Bundesmittel vor, wenn der 
festgelegte Sockelbetrag von 227,4 Mio. € mit der Summe aller Aufwendungen für Hochwasser-
schutzmaßnahmen aller Ländern im jeweiligen Jahr erreicht wird. Das NWHSP enthält präven-
tive Schutzmaßnahmen aus den drei folgenden Kategorien, die festgelegte Kriterien zu Wirksam-
keit, Synergien, Umsetzbarkeit und nationaler Bedeutung (nur Beseitigung von Schwachstellen) 
erfüllen müssen: 

• Deichrückverlegung / Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen  

• Gesteuerte Hochwasserrückhaltung  
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• Beseitigung von Schwachstellen 

Die Maßnahmenliste des NHWSP wird jährlich unter Einbeziehung der FGGen anhand der fest-
gelegten Kriterien fortgeschrieben und aktualisiert. Mit der Fortschreibung der Maßnahmenliste 
werden sowohl neue Maßnahmen als auch Verschiebungen von Umsetzungszeiträumen einzel-
ner Maßnahmen berücksichtigt. Auf dieser Grundlage werden anschließend die förderfähigen 
Maßnahmen priorisiert und der voraussichtliche Mittelbedarf für das Folgejahr ermittelt. 

Parallel hat der Bund ein Forschungsvorhaben zur Wirkungsanalyse der präventiven Hochwas-
serschutzmaßnahmen des NHWSP etabliert. Ziel des Vorhabens war es, die von den Ländern 
für das NHWSP gemeldeten Maßnahmen flussgebietsweise für das Donau-, Elbe- und Rheinge-
biet hinsichtlich ihrer überregionalen Wirkung zu plausibilisieren. Dabei wurden entsprechend 
des Sonder-UMK-Beschlusses vom 02.09.2013 gemeinsame Ansätze zur Wirkungsabschätzung 
der Maßnahmen bundesweit erarbeitet Im Ergebnis können die Maßnahmen des NHWSP einen 
maßgeblichen Beitrag zur Absenkung der Scheitel von Hochwassern an den großen Flüssen 
leisten. Er liegt für viele der modellierten Hochwasserereignisse und über weite Flussstreckenab-
schnitte zwischen 10 und 50 cm. Dabei zeigen sowohl die Gesamtwirkung aller Maßnahmen als 
auch ihre Einzelwirkung eine starke überregionale Komponente. Aus dem Vorhaben abgeleitete 
qualitative Merkmale für „überregionale Wirkungen“ können im NHWSP genutzt werden, um die 
Kriterien für die Maßnahmenauswahl/-priorisierung zu verbessern. Empfehlungen, um die Wir-
kungen der NHWSP-Maßnahmen zukünftig noch systematischer und realistischer ausweisen zu 
können, unterstützen Bund und Bundesländer bei der Fortschreibung und inhaltlichen 
Weiterentwicklung des Nationalen Hochwasserschutzprogramms. Die Ergebnisse sind in einem 
flussgebietsübergreifenden Sythesebericht zusammengefasst (UBA, 2021). 

Die FGE Schlei/Trave in Schleswig-Holstein gehört nicht zum NHWSP und den darüber geson-
dert finanzierten Maßnahmen.  

Verbesserung der Grundlagen für die Hochwasservorhersage 

Die UMK hatte zudem festgelegt, dass Vorschläge für die Verbesserung der Grundlagen der 
Hochwasservorhersage erarbeitet werden sollen. Hierfür wurde die Expertengruppe „Länder-
übergreifendes Hochwasserportal (LHP)“, in der alle Länder und der Bund vertreten sind, gebe-
ten, eine entsprechende Handlungsempfehlung zu entwickeln. Diese hat 2014 die Handlungs-
empfehlungen zur weiteren Verbesserung von Grundlagen und Qualität der Hochwasservorher-
sage an den deutschen Binnengewässern vorgelegt. In den Handlungsempfehlungen wurden 
fünf zentrale Handlungsfelder analysiert: 

1. Hochwasservorhersagen und ihre Absicherung 

2. Absicherung der technischen Ausfallsicherheit 

3. Absicherung der betrieblichen Ausfallsicherheit 

4. Verbesserung von Umfang und Qualität der verfügbaren Ereignisdaten 

5. Systemdaten und Prozessbeschreibung in Hochwasservorhersagemodellen.  

Da für einen nachhaltigen Prozess nicht nur eine einmalige Verbesserung der entsprechenden 
Grundlagen der Hochwasservorhersage erforderlich ist, wurde betont, dass ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess notwendig ist. Dieser muss laufend an aktuelle Erkenntnisse, an techni-
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sche Weiterentwicklungen sowie an Änderungen in den Flussgebieten angepasst werden. Zu-
dem war es bei der Erarbeitung der Handlungsempfehlungen wegen der unterschiedlichen hyd-
rologischen Rahmenbedingungen in Deutschland mit einer Spannweite von alpinen Flüssen in 
Süddeutschland bis zu den norddeutschen Tieflandflüssen fachlich nicht sinnvoll möglich, bun-
desweit einheitliche quantitative Zielvorgaben zur Verbesserung der Hochwasservorhersage 
durch die LHP-Expertengruppe zu entwickeln. Daher enthält ein von der LHP-Expertengruppe 
zusätzlich erstellter Materialienband eine regional detaillierte quantitative Darstellung des Ist-Zu-
standes in den Ländern einschließlich einer Kennzeichnung des jeweils prioritären regionalen 
Handlungsbedarfes für die Verbesserung der Grundlagen der Hochwasservorhersage.  

Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen durch die Länder wurde 2017 und 2020 evaluiert. 
Die Evaluation zeigt, dass sich der Umsetzungsgrad der Handlungsempfehlungen zwischen 
2017 und 2020 nochmals erhöht hat, wobei die Zunahme nicht so groß ist wie zwischen 2013 
und 2017. Neu hinzugekommen ist das Bewertungskriterium „Einsatzfähigkeit der Hochwasser-
zentralen im Fall von Pandemien oder anderen großräumlichen und langfristigen Einschränkun-
gen“. 

Bemessungsgrundlagen und Ansätze zur Wirkungsabschätzung potenzieller Maßnahmen 

Zur Bearbeitung des UMK-Auftrags, die Bemessungsgrundlagen flussgebietsbezogen zu über-
prüfen und ggf. weiterzuentwickeln sowie gemeinsame Ansätze zur Wirkungsabschätzung poten-
zieller Maßnahmen zu bilden, wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des LAWA-AH und der 
FGGen etabliert. Die Arbeitsgruppe untersuchte Fragenstellungen hinsichtlich der Tauglichkeit 
der aktuellen Bemessungsgrundlagen für künftige Ereignisse auch unter Berücksichtigung eines 
möglichen Änderungsbedarfs aufgrund des Klimawandels und erstellte hierzu einen Bericht. Die-
ser kommt zu dem Ergebnis, dass die vorhandenen Methoden bei der Bemessung, Überprüfung 
und Bewertung von Hochwasserschutzanlagen bzw. deren Schutzniveaus im Grundsatz ausrei-
chend sind. Wichtig ist daher die konsequente Anwendung dieser Methoden sowie die Fort-
schreibung auf Basis einer größeren Datengrundlage.  

Zur Wirkungsanalyse der präventiven Hochwasserschutzmaßnahmen des NHWSP wurde zudem 
vom Bund das o. g. Forschungsvorhaben etabliert, dessen Ziel es war, die von den Ländern für 
das NHWSP gemeldeten Maßnahmen flussgebietsweise hinsichtlich ihrer überregionalen Wir-
kung zu plausibilisieren und damit auch bundesweit gemeinsame Ansätze zur Wirkungsabschät-
zung der Maßnahmen zu erarbeiten. 

Überprüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen 

Nachdem die UMK zunächst eine Überprüfung des für den Hochwasserschutz maßgeblichen 
rechtlichen Regelwerks in Auftrag gegeben hatte, hat die LAWA einen Bericht mit verschiedenen 
Vorschlägen zur Überarbeitung des rechtlichen Regelwerks erarbeiten lassen, in dem sich unter-
schiedliche Ansätze der Länder widerspiegelten.  

Auch die Bundesregierung hat die Überprüfung der rechtlichen Rahmenregelungen in der 18. Le-
gislaturperiode in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen. Auf dieser Basis wurde das „Gesetz zur 
weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren des 
Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzgesetz II)“ vom Deutschen Bundestag verabschiedet, 
durch das Änderungen des WHG, des Baugesetzbuchs (BauGB), des Bundesnaturschutzgeset-
zes (BNatSchG) und der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) beschlossen wurden. Es ist seit 
dem 5. Januar 2018 vollständig in Kraft getreten. 
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Das Hochwasserschutzgesetz II soll dazu beitragen, die Verfahren für die Planung, Genehmi-
gung und den Bau von Hochwasserschutzanlagen zu erleichtern (z. B. durch Schaffung von Vor-
kaufsrechten und die Möglichkeit vorzeitiger Besitzeinweisung im Enteignungsverfahren), Ge-
richtsverfahren gegen geplante und genehmigte Hochwasserschutzmaßnahmen zu beschleuni-
gen (Wegfall der 1. verwaltungsgerichtlichen Instanz) und Regelungslücken zu schließen, um 
Schäden durch Hochwasser zu minimieren (z. B. durch das Verbot von neuen Heizölanlagen und 
eine Nachrüstpflicht für bestehende Anlagen in Risikogebieten). In Risikogebieten außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten und in Gebieten mit Bebauungsplan wurde den Kommunen die 
Festlegung von Anforderungen zum hochwasserangepassten Bauen im Bebauungsplan übertra-
gen. Hierzu wurden die rechtlichen Möglichkeiten der Kommunen im BauGB erweitert. In Gebie-
ten ohne Bebauungsplan soll der Bauherr die allgemein anerkannten Regeln der Technik unter 
Beachtung des Hochwasserrisikos und der Lage seines Grundstücks beim hochwasserange-
passten Bauen beachten. Zudem wird den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, sog. Hochwas-
serentstehungsgebiete nach eigenen topografischen Kriterien festzulegen. In Mittelgebirgslagen 
kann die Festsetzung solcher Gebiete mit dazu beitragen, dass die Auswirkungen von Starkre-
gen vermindert werden. 

Elementarschadensversicherung 

Zur Stärkung der Eigenvorsorge in hochwassergefährdeten Gebieten sollten zudem die Möglich-
keiten zur weiteren Verbreitung von Elementarschadensversicherungen sowie die rechtlichen 
Möglichkeiten zur Einführung einer Versicherungspflicht geprüft werden.  

Im Juni 2017 hat die Justizministerkonferenz ihren abschließenden Prüfbericht zur Frage einer 
Pflichtversicherung für Elementarschäden vorgelegt. Dieser kommt zu dem Ergebnis, dass unter 
den aktuellen Rahmenbedingungen die Einführung einer solchen Pflichtversicherung aufgrund 
europa- und verfassungsrechtlicher Bedenken nicht möglich ist. 

SH hat eine Elementarschadenskampagne www.schleswig-holstein.de/elementarschadenkam-
pagne gestartet, um über die Risiken für Hauseigentümer, Wohnungsbesitzer und Unternehmen 
durch Naturgefahren aufzuklären und zur Vorsorge zu raten. 

 

Darüber hinaus hat der Bund verschiedene Initiativen gestartet, die verschiedene Ansätze zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für das HWRM in Deutschland beinhalten: 

• Erstellung eines Bundesraumordnungsplans Hochwasser, 

• Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“,  

• Informationen über Naturgefahren und den Umgang hiermit auf der Webseite des 
BMU (https://www.klivoportal.de/). 
 

6.2.2 Fortschreibung der Maßnahmen der Flussgebietseinheit Schlei/Trave aus 
dem 1. Zyklus 

Im Nachfolgenden werden allgemeine Beschreibungen der Maßnahmen und zusammenfas-
sende Übersichten des aktuellen Stands der Maßnahmenplanung des HWRM, sortiert nach den 

http://www.schleswig-holstein.de/elementarschadenkampagne
http://www.schleswig-holstein.de/elementarschadenkampagne
https://www.klivoportal.de/
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EU-Aspekten, dargestellt. Eine auf Basis der LAWA-BLANO Maßnahmentypen aggregierte Ge-
samtübersicht über die Maßnahmen ist für das Flusshochwasser im Anhang 9 und für das Küs-
tenhochwasser im Anhang 10 dargestellt. 

Vermeidung von Hochwasser 

Zur Vermeidung von Hochwasserrisiken im Vorfeld von Hochwasserereignissen tragen insbeson-
dere Maßnahmen zur Flächenvorsorge und Bauvorsorge bei. Diese werden in Maßnahmen zur 
Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserrisiken, Maßnahmen zur Entfernung bzw. Verle-
gung von hochwasserempfindlichen Nutzungen und weitere Vorbeugungsmaßnahmen unter-
schieden.  

Eine wesentliche Maßnahme aus dem Bereich Vermeidung ist die Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten und deren raumordnerische Berücksichtigung. Die Freihaltung und die 
vorgeschriebenen Nutzungseinschränkungen dieser Flächen sichern den Retentionsraum und 
beugen einer Abflussverschärfung vor. Diese Maßnahme ist in der Bundesgesetzgebung veran-
kert. Auf Bundesebene ist ein länderübergreifender Raumordnungsplan Hochwasserschutz in 
Kraft getreten. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Hochwasserrisiken sind vorrangig Maßnahmen zur Vermei-
dung der Ansiedlung neuer oder zusätzlicher Schutzgüter in hochwassergefährdeten Gebieten, 
z. B. in den Bereichen Landnutzungsplanung und Landnutzungsbeschränkungen. Sie umfassen 
u. a. Maßnahmen zur Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in den Raumordnungs- 
und Regionalplänen, Festsetzung bzw. Überprüfung der Überschwemmungsgebiete und Formu-
lierung von Nutzungsbeschränkungen nach Wasserrecht, Anpassung und/oder Änderung der 
Bauleitplanung bzw. bauordnungsrechtlicher Auflagen und weiterer Vorgaben zur angepassten 
Flächennutzung.  

Unter Verringerung des Hochwasserrisikos sind Maßnahmen zu verstehen, welche im Falle ei-
nes Hochwasserereignisses die nachteiligen Folgen bezogen auf die Schutzgüter reduzieren. Es 
handelt sich also um Maßnahmen an Gebäuden, öffentlichen Infrastruktureinrichtungen usw., die 
hochwasserangepasstes Planen, Bauen, Sanieren, Objektschutz und den hochwasserangepass-
ten Umgang mit wassergefährdenden Stoffen umfassen.  

Sonstige Vorbeugemaßnahmen zur Unterstützung der Vermeidung von Hochwasserrisiken um-
fassen u. a. auch die Erstellung von Konzepten, Studien und/oder Gutachten für das Hochwas-
serrisikomanagement. 

Schutz vor Hochwasser 

Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser umfassen alle Maßnahmen, die zum Management na-
türlicher Überschwemmungen bzw. einem Abfluss- und Einzugsgebietsmanagement ergriffen 
werden, sowie Maßnahmen zur Regulierung des Wasserabflusses, klassische Hochwasser-
schutzanlagen im und am Gewässer bzw. an der Küste und in Überschwemmungsgebieten. Dar-
über hinaus werden auch Maßnahmen zum Management von Oberflächengewässern einbezo-
gen. 

Unter dem Management natürlicher Überschwemmungen bzw. einem Abfluss- und Einzugsge-
bietsmanagement sind Maßnahmen zur Speicherung, Verzögerung und Reduzierung des Abflus-
ses in natürlichen und künstlichen Entwässerungssystemen, wie Verbesserung der Infiltration 
einschließlich der Speicherung in Überschwemmungsgebieten und in vorhandenen Anlagen in 
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den Gewässern zu verstehen.  

Maßnahmen zur Regulierung des Abflusses umfassen alle Maßnahmen, die sich auf das hydro-
logische Regime auswirken. Dazu gehören anlagenbedingte Eingriffe für die Abflussregulierung, 
wie der Bau, die Änderung oder Beseitigung von Wasser zurückhaltenden Strukturen (z. B. 
Dämme oder andere angeschlossene Speichergebiete) sowie die Weiterentwicklung bestehen-
der Vorgaben zur Abflussregulierung. Dies sind insbesondere die Planung und der Bau von 
Hochwasserrückhaltemaßnahmen sowie deren Betrieb, Unterhaltung und Sanierung.  

Unter der EU-Maßnahmenart “Anlagen im Gewässerbett, an der Küste und im Überschwem-
mungsgebiet” werden der Ausbau, die Ertüchtigung bzw. der Neubau von stationären und mobi-
len Schutzeinrichtungen wie Deiche, Hochwasserschutzwände, Sperrwerke oder mobile Hoch-
wasserschutzanlagen zusammengefasst. Auch die Unterhaltung von vorhandenen stationären 
und mobilen Schutzbauwerken wird in diese Maßnahmengruppe mit einbezogen.  

Unter dem Management von Oberflächengewässern sind Maßnahmen zur Freihaltung und Ver-
größerung der Hochwasserabflussquerschnitte im Siedlungsraum und Auenbereich sowie Ge-
wässerunterhaltung und Vorlandmanagement zu verstehen. 

Sofern die beabsichtigten Schutzmaßnahmen keiner der vorgenannten Kategorie zugeordnet 
werden können, wird bei der Maßnahmenmeldung die Kategorie „sonstige Schutzmaßnahmen“ 
verwendet. 

Vorsorge vor Hochwasserschäden 

Vorsorgemaßnahmen umfassen alle Maßnahmen zur Hochwasservorhersage und Hochwasser-
warnung, Planungen zur Gefahrenabwehr und zum Katastrophenschutz sowie Maßnahmen zur 
Verhaltens- und Risikovorsorge.  

Maßnahmen zur Hochwasservorhersage und Hochwasserwarnung sind alle Maßnahmen zur 
Einrichtung bzw. Verbesserung von Hochwasservorhersage- oder Hochwasserwarndiensten, wie 
z. B. Hochwassermeldedienste und Sturmflutvorhersage sowie kommunale Warn- und Informati-
onssysteme.  

Wichtiges Element der Vorsorge ist auch die Planung von Hilfsmaßnahmen für den Notfall und 
betrifft vorrangig die Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz. Darunter sind Maßnahmen 
zur Einrichtung oder Verbesserung von institutionellen Notfallplänen für den Fall von Hochwasse-
rereignissen, die Schaffung der sich daraus ergebenden notwendigen materiellen Ressourcen 
sowie die Planung und Optimierung des Krisen- und Ressourcenmanagements zu verstehen.  

Die Verhaltensvorsorge umfasst Maßnahmen zur Bildung und Stärkung des öffentlichen Be-
wusstseins bzw. der öffentlichen Vorsorge im Fall von Hochwasserereignissen.  

Sonstige Maßnahmen zur Einrichtung oder Verbesserung der Risikovorsorge bei Hochwasserer-
eignissen sind z. B. die finanzielle Absicherung vor allem durch Versicherungen gegen Hochwas-
serschäden, aber auch die finanzielle Eigenvorsorge durch Bildung von Rücklagen. 
 
Wiederherstellung/Regeneration und Überprüfung 

Maßnahmen zur Wiederherstellung/Regeneration und Überprüfung greifen nach einem Hoch-
wasserereignis und umfassen alle Maßnahmen der Schadensnachsorge. Sie betreffen vor allem 
die Überwindung der Folgen für den Einzelnen und die Gesellschaft sowie die Beseitigung von 
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Umweltschäden. Darunter fallen u. a. Aufräum- und Wiederherstellungsaktivitäten (Gebäude, Inf-
rastruktur, etc.) sowie unterstützende Maßnahmen zur Wiederherstellung und dem Erhalt der 
körperlichen Gesundheit und dem geistigen Wohlbefinden, einschließlich Stressbewältigung und 
Katastrophenhilfe. 

Sonstige und konzeptionelle Maßnahmen 

Neben den bisher genannten Maßnahmen werden auch weitere (sonstige) Maßnahmen geplant, 
die keinem der EU-Aspekte Vermeidung, Schutz, Vorsorge oder Wiederherstellung/Regeneration 
und Überprüfung eindeutig zugeordnet werden können. Sie umfassen im Wesentlichen die nach-
folgend aufgeführten konzeptionellen Maßnahmen:  

• Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten,  

• Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben,  

• Informations- und Fortbildungsmaßnahmen,  

• Beratungsmaßnahmen,  

• Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen,  

• Freiwillige Kooperationen, 

• Zertifizierungssysteme, 

• Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen, 

• Untersuchungen zum Klimawandel 

• Unterstützung eines kommunalen Starkregenrisikomanagements 

 

Maßnahmen Fluss- und Küstenhochwasser in Schleswig-Holstein und  
Mecklenburg-Vorpommern 

Zur Umsetzung vorgesehene Handlungsfelder, inklusive detaillierter Maßnahmenbeschreibun-
gen, finden sich teilweise bereits in weitergehenden Fachplänen wieder. Die in SH vorhandenen 
und in der Fortschreibung befindlichen Generalpläne Küstenschutz (u. a. Bau- und Investitions-
bedarf plan) und Binnenhochwasserschutz (Strategieplan zur Festsetzung von Überschwem-
mungsgebieten, zu den Niederungsgebieten, zum Starkregen) sind eigenständige Sonderpläne 
der Landesregierung, die zur Erfüllung anderer Aufgabenstellungen erarbeitet wurden. Sie sind 
Grundlage und ermöglichen die weitest gehende Übernahme bereits vorhandener Daten, erfüllen 
inhaltlich aber nicht alle die Anforderungen von Hochwasserrisikomanagementplänen zur Umset-
zung der HWRL.   

Alle möglichen LAWA-Maßnahmen von Nr. 300 bis 329 sowie die konzeptionellen Maßnahmen 
von Nr. 501 bis 512 wurden für SH für beide Hochwassertypen Flusshochwasser und Küsten-
hochwasser auf Relevanz geprüft. Im Ergebnis wurden für beide Hochwassertypen 8 bzw. 5 kon-
zeptionelle Maßnahmen, für das Flusshochwasser 19 Maßnahmen und für das Küstenhochwas-
ser 8 Maßnahmen zu den Aspekten Vermeidung, Schutz und Vorsorge in SH empfohlen. Maß-
nahmen zum Aspekt Regeneration sind nicht benannt, da aufgrund der Auswirkungen und Erfah-
rungen im Umgang mit bisherigen Hochwasserereignissen einen Handlungsbedarf in der Form 
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nicht erfordern. Zur Verbesserung der Vorbereitung und Umsetzung der Beseitigung von Um-
weltschäden durch Anlagen nach IED-Richtlinie (2010/75/EU) wird auf die in der TRAS 310 fest-
gelegten Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Schäden verwiesen. 

Ein vergleichender Überblick zu allen vorgeschlagenen Maßnahmen in den Risikogebieten durch 
Fluss- und Küstenhochwasser in den FGE in SH und MV ist in der nachstehenden Tabelle 37 
enthalten. 
Tabelle 37: Überblick zu Maßnahmen und Anzahl der Risikogebiete 

HWRM-Zyklus Umsetzung in SH MV 

EU
-A

sp
ek

t 

EU-Maßnahmenart 

(LAWA-Handlungsbereich) 

LAWA-BLANO Maßnahmen-
bezeichnung Nr. 

Anzahl Risikogebiete je 
FGE Fluss- / Küstenhoch-

wasser 

Anzahl 

Maßnahmen 

Eider 
 

7/3 

Elbe 
 

14/1 

Schlei/ 
Trave 

9/4 

Schlei/Trave 
Stepenitz 

Ve
rm

ei
du

ng
 

Vermeidung 
(Flächenvorsorge) 

Festlegung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten (Landes- 
und Regionalplanung) 

301 7/3 14/1 9/4 0/1 

Festsetzung von Überschwem-
mungsgebiete  302 0/0 12/0 4/0 0/0 

Anpassung und / oder Ände-
rung der Bauleitplanung  303 7/3 14/1 9/4 0/1 

Maßnahmen zur angepassten 
Flächennutzung 304 0/0 0/0 0/0 0/0 

Entfernung / Verlegung 
(Flächenvorsorge) 

Entfernung / Verlegung von 
hochwassersensiblen Nutzun-
gen  

305 0/0 0/0 0/0 0/0 

Verringerung 
(Bauvorsorge) 

Hochwasserangepasstes Bauen 
und Sanieren 306 0/0 12/0 4/0 0/2 

Objektschutz an Gebäuden und 
Infrastruktureinrichtungen 307 0/0 12/0 4/0 0/3 

Hochwasserangepasster Um-
gang mit wassergefährdenden 
Stoffen 

308 0/0 12/0 4/0 0/0 

Sonstige Vorbeugungs-
maßnahmen 

Sonstige Maßnahmen zur Ver-
meidung von Hochwasserrisi-
ken, Erstellung von Konzeptio-
nen, Studien/ Gutachten 

309 7/1 14/0 9/1 0/0 

Sc
hu

tz
 

Management natürlicher 
Überschwemmungen/ Ab-
fluss und Einzugsgebiets-

management 
(Natürlicher Wasserrück-

halt) 

Hochwassermindernde Flä-
chenbewirtschaftung 310 0/0 0/0 0/0 0/0 

Gewässer- und Auenrenaturie-
rung, Aktivierung ehemaliger 
Feuchtgebiete 

311 7/0 6/0 7/0 0/0 

Minderung der Flächenversie-
gelung 312 0/0 0/0 0/0 0/0 
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HWRM-Zyklus Umsetzung in SH MV 
EU

-A
sp

ek
t 

EU-Maßnahmenart 

(LAWA-Handlungsbereich) 

LAWA-BLANO Maßnahmen-
bezeichnung Nr. 

Anzahl Risikogebiete je 
FGE Fluss- / Küstenhoch-

wasser 

Anzahl 

Maßnahmen 

Eider 
 

7/3 

Elbe 
 

14/1 

Schlei/ 
Trave 

9/4 

Schlei/Trave 
Stepenitz 

Regenwassermanagement 313 0/0 6/0 0/0 0/0 

Wiedergewinnung von natürli-
chen Rückhalteflächen 314 4/0 3/0 2/0 0/0 

Regulierung Wasserab-
fluss 

(Technischer Hochwas-
serschutz) 

Aufstellung, Weiterführung, Be-
schleunigung und / oder Erwei-
terung der Bauprogramme zum 
Hochwasserrückhalt inkl. Über-
prüfung, Erweiterung und Neu-
bau von Hochwasserrückhalte-
räumen und Stauanlagen 

315 4/0 1/0 1/0 0/0 

Betrieb, Unterhaltung und Sa-
nierung von Hochwasserrück-
halteräumen und Stauanlagen 

316 0/0 0/0 0/0 0/0 

Anlagen im Gewässerbett,  
an der Küste und im Über-

schwemmungsgebiet 
(Technische Schutzanla-

gen) 

Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neu-
bau von stationären und mobi-
len Schutzeinrichtungen 

317 5/3 4/1 1/1 0/0 

Unterhaltung von vorhandenen 
stationären und mobilen Schutz-
bauwerken 

318 7/3 10/1 7/4 0/0 

Management von Oberflä-
chengewässern 

(Technischer Hochwas-
serschutz) 

Freihaltung und Vergrößerung 
des Hochwasserabflussquer-
schnitts im Siedlungsraum und 
Auenbereich 

319 0/0 0/0 0/0 0/0 

Freihaltung des Hochwasserab-
flussquerschnitts durch Gewäs-
serunterhaltung und Vorlandma-
nagement 

320 7/0 14/0 9/0 0/0 

Sonstige Schutzmaßnah-
men 

Sonstige Maßnahme zur Ver-
besserung des Schutzes gegen 
Überschwemmungen 

321 3/0 2/0 1/0 0/1 

Vo
rs

or
ge

 

Hochwasservorhersagen 
und  

-warnungen 

(Informationsvorsorge) 

Einrichtung bzw. Verbesserung 
des Hochwassermeldedienstes 
und der Sturmflutvorhersage 

322 7/3 14/1 9/4 0/1 

Einrichtung bzw. Verbesserung 
von kommunalen Warn- und In-
formationssystemen 

323 0/0 0/0 0/0 0/2 

Planung von Hilfemaßnah-
men für den Notfall/Not-

fallplanung 

(Gefahrenabwehr und Ka-
tastrophenschutz) 

Planung und Optimierung des 
Krisen- und Ressourcenmana-
gements 

324 4/3 6/1 0/4 0/8 
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HWRM-Zyklus Umsetzung in SH MV 
EU

-A
sp

ek
t 

EU-Maßnahmenart 

(LAWA-Handlungsbereich) 

LAWA-BLANO Maßnahmen-
bezeichnung Nr. 

Anzahl Risikogebiete je 
FGE Fluss- / Küstenhoch-

wasser 

Anzahl 

Maßnahmen 

Eider 
 

7/3 

Elbe 
 

14/1 

Schlei/ 
Trave 

9/4 

Schlei/Trave 
Stepenitz 

Öffentliches Bewusstsein 
und Vorsorge 

(Verhaltensvorsorge) 
Verhaltensvorsorge 325 0/3 0/0 0/1 0/1 

Sonstige Vorsorge 

(Risikovorsorge) 
Risikovorsorge 326 7/0 14/0 9/0 0/0 

W
ie

de
rh

er
st

el
lu

ng
 / 

R
eg

en
er

at
io

n 
un

d 
Ü

be
rp

rü
fu

ng
 

Überwindung der Folgen 
für den Einzelnen und die 

Gesellschaft 

(Regeneration) 

Schadensnachsorge 327 0/0 0/0 0/0 0/2 

Sonstige Wiederherstel-
lung/Regenration und 

Überprüfung 

Sonstige Maßnahmen aus dem 
Bereich Wiederherstellung, Re-
generation und Überprüfung 

328 0/0 0/0 0/0 0/2 

So
ns

tig
es

 

Sonstige 
Sonstige Maßnahmen 

M61- konzeptionelle Maßnah-
men 

329 
0/0 

7/3 

0/0 

14/1 

0/0 

9/4 

0/3 

0/2 

 

Für jedes einzelne Risikogebiet wurden Maßnahmen getrennt nach Fluss- und Küstenhochwas-
ser vorgeschlagen und in den Anhängen 9 und 10 tabellarisch zusammengestellt. Die Maßnah-
men zum Flusshochwasser sind sowohl den WRRL-Wasserkörpern (Zuordnung der Wasserkör-
per: siehe Hochwasserkarten in Anlage 1) als auch lokal zugeordnet worden. Zusammenfassend 
wurden lokale Schwerpunkte benannt. Für das Küstenhochwasser wurden in den Tabellen z.T. 
Einzelmaßnahmen aufgeführt. Die Erläuterungen der Maßnahmen in den Tabellen benennen 
zum besseren Verständnis pauschal das mögliche Maßnahmenspektrum entsprechend des 
LAWA-BLANO-Katalogs und spiegeln nicht alle Maßnahmenempfehlungen in SH wider.  

Die Nennung einiger Maßnahmentypen für denselben Wasserkörper scheint zunächst im Wider-
spruch zu stehen. Z.B. soll mit Maßnahmentyp 311 (extensive Gewässerunterhaltung; WRRL-
Gewässerrenaturierung) und 320 (intensive Gewässerunterhaltung; Beseitigung von Abflusshin-
dernissen) die Möglichkeit eingeräumt werden, je nach Erfordernis auch beide Maßnahmen 
durchführen zu können. Es soll geprüft werden, ob zur Zielerreichung der WRRL eine naturnahe 
Gewässerentwicklung auch unter Sicherstellung des Hochwasserabflusses und dazu ggf. erfor-
derliche Beseitigung von Abflusshindernissen in Betracht gezogen werden kann. Dies ist in SH 
ein fortlaufender und aufeinander abzustimmender Entwicklungsprozess beider Richtlinien.  

Maßnahmen zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für den Hochwassertyp Fluss-
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hochwasser in den Bewirtschaftungsplänen/Maßnahmenprogrammen nach Wasserrahmenrichtli-
nie sind ebenfalls Bestandteil des Hochwasserrisikomanagements. 

Weitere Erläuterungen zu den Tabelleninhalten und zur Berichterstattung siehe Kap. 8.6.2. 

In den Hochwasserrisikogebieten Schleswig-Holsteins bestehen bewährte Strukturen des Hoch-
wasserrisikomanagements. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Zuständigkeiten und Auf-
gaben sind gesetzlich geregelt. Schwerpunkte im Hochwasserrisikomanagement der FGE 
Schlei/Trave sind vordringlich die im Rahmen bestehender Zuständigkeiten von öffentlichen Trä-
gern vorgesehenen und gesetzlich verpflichtenden Maßnahmen zur Minderung und Beherr-
schung bestehender Hochwasserrisiken. Daraus ergeben sich die in den Tabellen genannten 
verschiedenen Zuständigkeiten und Träger der Maßnahmen in den einzelnen Risikogebieten. 
Alle Maßnahmen zum Hochwassertyp Flusshochwasser sind daher auch als laufende Maßnah-
men (OGM - on going recurrent e.g. maintenance works) angegeben, so z.B. auch die Gewäs-
serunterhaltung (Nr. 320) oder die Hochwasservorhersage (Nr. 322), woraus sich keine neuen 
Verpflichtungen ableiten. 

Neben diesen gesetzlich bestehenden Aufgaben und Verpflichtungen ist die Umsetzung weiter-
gehender Maßnahmen eine Empfehlung und grundsätzlich freiwillig. 

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Rahmen erforderlicher Zulassungsverfahren 
zur Umsetzung konkreter noch zu planenden Maßnahmen bleibt davon unberührt und erfolgt ge-
sondert. 

Beim Flusshochwasser beziehen sich die Empfehlungen zu den Maßnahmen auf die Gewässer-
abschnitte in den Risikogebieten (Bearbeitungsgebiete), von denen nachweislich die Hochwas-
sergefährdung ausgeht.  

Beim Küstenhochwasser beziehen sich die Empfehlungen zu den Maßnahmen auf die Planungs-
einheiten, in denen die Hochwassergefährdung nachgewiesen wurde. 

Darüber hinaus kann es erforderlich sein, dass ausgehend von den Hochwasserrisikogebieten, 
die in ihrer Abgrenzung den Bearbeitungsgebieten bzw. den Planungseinheiten entsprechen, die 
gesamte FGE umfassende Maßnahmen abzustimmen und festzulegen sind. 

 

Flusshochwasser - Maßnahmen-Empfehlungen 

Die Umsetzung der Maßnahmen ist in Kap 5.5.2 zur Fortschrittsbewertung zur Zielerreichung 
enthalten. Nachfolgend werden die weiterhin vorgesehenen und neu aufgenommenen Maßnah-
men für die FGE Schlei/Trave benannt. 

Schwerpunkte der empfohlenen Maßnahmen zum Flusshochwasser in der FGE Schlei/Trave be-
finden sich an der mittleren und unteren Trave, dem Oldenburger Graben sowie in lokalen Berei-
chen in den Städten Lübeck, Oldesloe und den Gemeinden Malente und Lensahn.  

Für die Risikogebiete durch Flusshochwasser in der FGE Schlei/Trave werden folgende Maß-
nahmenschwerpunkte vorgeschlagen: 
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Maßnahmen zur Vermeidung von Hochwasserrisiken 

• Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten im Rahmen der Fortschreibung der Re-
gionalpläne, Festsetzung bzw. Überprüfung der Überschwemmungsgebiete an der mittle-
ren Trave sowie den vorläufig gesicherten ÜSG, insbesondere an der Wakenitz, Johan-
nisbek und Malenter Au sowie eine Anpassung oder Änderung der Bauleitplanung (M21 - 
Maßnahmen 301, 302, 303) 

• Hochwasserangepasstes Planen und Bauen, in sensiblen Bereichen Objektschutz an Ge-
bäuden und Infrastruktureinrichtungen sowie hochwasserangepasster Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen in den festgesetzten und vorläufig gesicherten ÜSG (M23 - 
Maßnahme 306, 307, 308) 

• Fortschreibung des gewässerkundlichen Messnetzes und die Optimierung des Mess-
dienstes als sonstige Vorbeugungsmaßnahmen (M24 - Maßnahme 309) 

Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser 

• Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen und Maßnahmen mit Bezug zur 
WRRL Deichrückverlegungen: z.B. Herstellung Gewässerdurchgängigkeit, Rückbau von 
Staueinheiten, Verbesserung des Wasserhaushalts, Flächenbereitstellung im Talraum 
und Einstellung Schöpfwerksbetrieb, Sicherung von Gewässerrandstreifen, u.a. an der 
Trave (mtr_15, mtr_20), Johannisbek (og_15), Schmarkau (sw_17), Schwarzbek 
(ec_01_a), Lachsbach (lue_03_c) Füsinger Au (sl_10_a), Fortführung Auenprojekt 
Schwartau (st_04, st_06) (M31 - Maßnahme 311, 314) 

• Aufstellung, Weiterführung, Erweiterung der Bauprogramme zum Hochwasserrückhalt 
inkl. Überprüfung; Erweiterung und Neubau von Hochwasserrückhalteräumen und Stau-
anlagen: Entwicklung von Strategien für die optimale Nutzung der vorhandenen Köge als 
Hochwasserschutz (BG 28). (M 32 – Maßnahme 315)    

• Ertüchtigung bzw. eventuell Neubau der Schöpfwerke und Sicherungseinrichtungen, wie 
z.B. Rückstauklappen. Anpassung der Pumpentechniken die höheren Ostseewasser-
stände zur Gewährleistung der Binnenentwässerung (BG 28). (M 33 – Maßnahme 317) 

• Unterhaltung von vorhandenen stationären Schutzbauwerken im Rahmen der fortlaufen-
den Unterhaltung von Deichen, Sielen und Schöpfwerken; Anpassung der Elektro- und 
Steuerungstechnik der Schöpfwerke. Höherlegung der technischen Einrichtungen auf ei-
nem, dem geänderten Ostseehochwasserstand angepassten Niveau. Aufrüstung der 
Pumpensteuerung mit Warnmeldeanlagen (Fernmeldung) (BG 28) (M33 - Maßnahme 
318) 

• Freihaltung der Hochwasserabflussquerschnitten und das Vorlandmanagement im Zuge 
der Gewässerunterhaltung; Ermittlung von verrohrten Gewässerstrecken, die nicht in offe-
ner Bauweise saniert oder erneuert werden können. Befilmung und Schadensaufnahme 
dieser Gewässerstrecken, Aufstellung von Sanierungskonzepten und grabenlose Sanie-
rung. Ermittlung von Bereichen mit einer erschwerten Gewässerunterhaltung aufgrund 
von Wiedervernässung von Gewässerrandbereichen, Retentionsflächen und Naturschutz-
auflagen. Abstimmung der Vorgehensweisen mit dem Kreis (UWB/UNB) (BG 28). (M34 - 
Maßnahme 320) 
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• Sonstige Maßnahme zur Verbesserung des Schutzes gegen Überschwemmungen Hoch-
wasserschutzkonzepte vorhanden; Fortführung der Hochwasserschutzkonzepte im Be-
reich Dahme (Dahmer Au) und Klosterseeniederung (Randgraben / Ringkanal) (BG 28). 
(M35 – Maßnahme 321) 

Maßnahmen zur Vorsorge vor Hochwasserschäden 

• Verbesserung des Hochwassermeldedienstes durch weitere Entwicklung der Hochwas-
ser-Sturmflut-Information HSI und die Fortschreibung bzw. Aufnahme zusätzlicher Pegel; 
Überprüfung geeigneter Standorte für Pegelmessungen. Setzen von Pegeln für Langzeit-
messungen. Abgleich der Regendaten mit den Pegelmessungen. Erstellen von "Fließkur-
ven" in den Gewässern und Abgleich mit den Daten der Schöpfwerke. Analysieren der 
Hochwasserstände und Ermittlung kritischer Gewässerbereiche (BG 28). (M41 - Maß-
nahme 322) 

• Finanzielle Eigenvorsorge (M44 - Maßnahme 326) 

Maßnahmen zur Wiederherstellung/Regeneration und Überprüfung 

Eine Festlegung von Maßnahmen zur Folgenbewältigung ist aus den Erkenntnissen der bisheri-
gen bedeutenden Hochwasserereignisse und in Vorausschau zukünftig zu erwartender Hoch-
wasserereignisse zurzeit grundsätzlich nicht gegeben.  

Zur Verbesserung der Vorbereitung und Umsetzung der Beseitigung von Umweltschäden durch 
Anlagen nach IED-Richtlinie (2010/75/EU) wird auf die in der TRAS 310 festgelegten Maßnah-
men zur Vermeidung weiterer Schäden verwiesen. 

Sonstige und konzeptionelle Maßnahmen 

• Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben, Informations- und Fortbil-
dungsmaßnahmen, Aufklärungsmaßnahmen, die Einrichtung bzw. Anpassung von För-
derprogrammen und Untersuchungen zum Klimawandel im Rahmen der Hochwasserrisi-
komanagementplanung 
(M61 - Maßnahme 329) 

Insbesondere im Einzelnen: 

o 501 Berücksichtigung des Niederungskonzeptes SH, wiederkehrende Fortschrei-
bung Generalplan Binnenhochwasserschutz; Klimaanpassungsstrategien für die 
Niederungen unter Berücksichtigung Starkregenrisikomanagement 

o 505 Überprüfung der Förderfähigkeit von größeren Baumaßnahmen für den Hoch-
wasserschutz, wie z.B. Gewährleistung der Ableitung des Binnenhochwassers 
durch Ertüchtigung bzw. Neubau der vorhandenen Schöpfwerke einschließlich 
Rückstaueinheiten, Außensiele sowie Elektro,- Steuer- und Meldeeinheiten. Prü-
fung förderfähiger Hochwasserschutzmaßnahmen mit dem entsprechenden Flä-
chenerwerb. 

o 508 Vertiefende Untersuchungen und Fortschreibung Schadensrisikoermittlung  

o 509 Weitergehende Untersuchungen zum Klimawandel und Anpassung in den 
Niederungsgebieten; 
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Prüfung, welche technischen Maßnahmen an den vorhandenen Hochwasser-
schutzanlagen erforderlich sind, um trotz des erhöhten Ostseewasserstandes in 
die Ostsee entwässern zu können (z.B. Anpassung Pumpenleistung, Herstellung 
Polderflächen usw.). 

o 511 Abgleich Hochwasserrisikomanagement / Starkregenrisikomanagement 
Starkregenhinweiskarten, Risikoanalysen, Handlungskonzepte; Bezug zu Einzel-
maßnahme 313 

 

Küstenhochwasser - Maßnahmen-Empfehlungen  

Für die FGE Schlei/Trave wurde bei Außerachtlassung der Hochwasserabwehr-infrastruktur ein 
potenziell signifikantes Risikogebiet von 338 km² ausgewiesen. Bei Eintritt des Ereignisses mit 
niedriger Wahrscheinlichkeit/ Extremereignis sind insgesamt 254 km² von Hochwasser betroffen 
(Hochwassergefahrengebiet). 

Für den Zeitraum vom 22.12.2011 bis zum 22.12.2021 sind in der FGE Schlei/Trave 15 Maßnah-
menarten zur Verringerung potenziell hochwasserbedingter nachteiliger Folgen für die menschli-
che Gesundheit, die Umwelt sowie wirtschaftliche Tätigkeiten als zielführend bewertet worden. 
Darüber hinaus sind konzeptionelle Maßnahmen-arten benannt, die nicht nur in einem Gebiet mit 
potenziell signifikantem Hochwasserrisiko angewendet werden, sondern sich auf zumindest die 
gesamte betrachtete FGE erstrecken.  

Eine Einzelmaßnahme ist z.B. die seit 2007 durch das Land Schleswig-Holstein als HSI – Hoch-
wasser-Sturmflut-Information - unter www.hsi.schleswig-holstein.de aktuell zur Verfügung ste-
hende Internetseite mit Daten der landeseigenen Binnen- und Küstenpegel sowie ausgewählter 
WSV-Pegel. Institutionen der Gefahrenabwehr wie die Behörden der Wasserwirtschaft und des 
Katastrophenschutzes, aber auch betroffene Bürgerinnen und Bürger können hier bei Eintritt von 
Sturmfluten und Hochwasser aktuelle Informationen über Wasserstände und Niederschläge er-
halten. 

Für 3 einzelne Deichabschnitte innerhalb der FGE Schlei/Trave in SH wurde bzw. wird für den 
betrachteten Berichtszeitraum die Ertüchtigung des vorhandenen Landesschutzdeiches als ein-
zelne Maßnahme zur Wiederherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes einschließ-
lich Klimazuschlag gewählt. Von den 3 Ertüchtigungen sind 1 Deichbaumaßnahmen der Insel 
Fehmarn und 2 der Festlandsküste zuzuordnen. Insgesamt werden, gemessen am ermittelten 
Hochwassergefahrengebiet, durch den Ausbau und die Ertüchtigung von stationären Schutzein-
richtungen etwa 42 km² im Bereich des Festlands geschützt.  

Für die Risikogebiete durch Küstenhochwasser in der FGE Schlei/Trave werden folgende Maß-
nahmenschwerpunkte vorgeschlagen: 

Maßnahmen zur Vermeidung von Hochwasserrisiken 

• Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten im Rahmen der Fortschreibung der Re-
gionalpläne und in einigen Gemeinden auch eine Anpassung oder Änderung der Bauleit-
planung: 

u.a. Fortschreibung Landesentwicklungsplan, Fortschreibung Regionalplan (M21 - Maß-
nahmen 301, 303)  

http://www.hsi.schleswig-holstein.de/
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• Maßnahmen zur Unterstützung der Vermeidung von Hochwasserrisiken; Erstellung von 
Konzeptionen / Studien / Gutachten: 

 u.a. Fortschreibung Fachplan Küstenschutz Ostseeküste (M24 - Maßnahmen 309) 

Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser 

• Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen 
(d.h. Deiche, Dämme, Hochwasserschutzwände, …): 

u.a. Ausbau bzw. Ertüchtigung von Landesschutzdeichen gemäß den Darstellungen im 
Generalplan Küstenschutz in der jeweils aktuellen Fortschreibung (M33 - Maßnahme 
317) 

• Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken: 

Unterhaltung von HWS-Anlagen (Maßnahmenaggregation); Ausführungen zum Regiebe-
trieb und zur Bauwerks- und Anlagenkontrolle im Generalplan Küstenschutz in der jeweils 
aktuellen Fortschreibung (M33 - Maßnahme 318) 

Maßnahmen zur Vorsorge vor Hochwasserschäden 

• Einrichtung bzw. Verbesserung des Hochwassermeldedienstes und der Sturmflutvorher-
sage: 

u.a. Verbesserung des Hochwassermeldedienstes durch weitere Entwicklung der Hoch-
wasser-Sturmflut-Information HSI und die Fortschreibung bzw. Aufnahme zusätzlicher 
Pegel; Ausführungen zum Mess- und Untersuchungskonzept im Generalplan Küsten-
schutz in der jeweils aktuellen Fortschreibung; Hochwasser- und Sturmflut-Information 
(HSI) (M41 - Maßnahme 322) 

• Planung und Optimierung des Krisen- und Ressourcenmanagements (u.a. Alarm- und 
Einsatzplanung): 

u.a. Länder- und Ressortübergreifende Krisenmanagementübung (LÜKEX); Gefahrenab-
wehrpläne; Ausführungen zum Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr im Generalplan 
Küstenschutz in der jeweils aktuellen Fortschreibung (M42 - Maßnahme 324) 

• Verhaltensvorsorge (d.h. Aufklärung, Vorbereitung auf den Hochwasserfall): 

u.a. Ausführungen zum Küstenrisikomanagement im Generalplan Küstenschutz in der je-
weils aktuellen Fortschreibung (M43 – Maßnahme 325)  

Sonstige und konzeptionelle Maßnahmen 

• Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten: 

u.a. Fortschreibung Generalplan Küstenschutz; Fortschreibung Fachplan Regiebetrieb; 
Regionalisierung der statistischen Sturmflutwasserstände an der West- und Ostküste 
Schleswig-Holsteins; Seegangsmesskonzept; Optimierung und Anpassung der Wasser-
standsmessnetze an den Küsten sowie Optimierung und Sicherstellung (Redundanz) der 
Übertragungswege (M61 – Maßnahme 501) 

• Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben: 

u.a. MDI-DE, Strategie Ostseeküste (M61 – Maßnahme 502) 
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• Informations- und Fortbildungsmaßnahmen (M61 – Maßnahme 503) 

• Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen: 

Richtlinie zur Förderung von Küstenschutzmaßnahmen; Richtlinie zur Förderung wasser-
wirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen als Gemeinschaftsaufgabe "Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (M61 – Maßnahme 505) 

• Untersuchungen zum Klimawandel 

durchgehende Forschung zu den Konsequenzen des Klimawandels und zu den Klimafol-
gen für den Küstenschutz (Maßnahmenaggregation) (M61 – Maßnahme 509) 

 

6.2.3 Maßnahmen, deren Umsetzung geplant war, die aber nicht durchgeführt 
wurden  

Flusshochwasser 

Schwerpunkte im Hochwasserrisikomanagement der FGE Schlei/Trave zum Flusshochwasser 
sind überwiegend die im Rahmen bestehender Zuständigkeiten von öffentlichen Trägern vorge-
sehenen und gesetzlich verpflichtenden Maßnahmen zur Minderung und Beherrschung beste-
hender Hochwasserrisiken. Daher wird die fortlaufende bzw. innerhalb eines Zyklus wiederkeh-
rend Umsetzung der genannten Maßnahmen gewährleistet. Maßnahmen, deren Umsetzung ge-
plant, jedoch nicht durchgeführt wurden, gibt es demnach nur in wenigen Einzelfällen. 

Insbesondere sind diese Maßnahmen im 2. Zyklus aufgrund der Fortschreibung der Methodik 
entfallen und wurden nicht gewertet. Maßnahmen-Empfehlungen über die gesetzlich ver-
pflichtenden hinaus sind freiwillig. Daher können u.a. aufgrund von Verbandsbeschlüssen oder 
auch keiner weitergehenden Informationen zur Umsetzung dieser Maßnahmen diese in der Be-
wertung entfallen sein. 

Die Maßnahmen 306, 307 und 308 werden z.B. grundsätzlich dem ÜSG mit der Maßnahme 302 
zugeordnet. Dadurch entfallen diese teilweise und sind teilweise neu nach der Systematik in der 
Fortschreibung enthalten. 

 

6.2.4 Zusätzliche Maßnahmen, die zwischenzeitlich ergriffen wurden  

Die zusätzlichen Maßnahmen für den 2. Berichtszyklus sind grundsätzlich in Kapitel 6.2.2 enthal-
ten. Nachfolgend werden diese Maßnahmen weitergehend erläutert und zu den bereits im 1. Be-
richtszyklus aufgenommen Maßnahmen Hinweise ergänzt. Maßnahmen, die zusätzlich im 1. Be-
richtszyklus ergriffen und umgesetzt wurden, sind auch in der Toolauswertung in Kapitel 5.5.2 
beschrieben. 

Flusshochwasser 

Maßnahmen 301 - 303 

• ÜSG und vorläufige Sicherung / Landesentwicklungsplan 
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Maßnahme 308 

• Hinweis auf Einführungserlass zum Hochwasserschutzgesetz II 

Maßnahme 309 

• Ergänzung Messnetz in den Niederungsgebieten (Marschenverband) 

Maßnahme 315 

• Aufstellung, Weiterführung, Erweiterung der Bauprogramme zum Hochwasserrückhalt 
inkl. Überprüfung, Erweiterung und Neubau von Hochwasserrückhalteräumen und Stau-
anlagen (Erstellung von Plänen zum Hochwasserrückhalt im/am Gewässer und/oder für 
die Binnenentwässerung von Deichabschnitten sowie Plänen zur Verbesserung des 
techn.-infrastrukturellen HWS (z.B. Hochwasserschutzkonzepte) sowie die Maßnahmen 
an Anlagen, wie Talsperren, Rückhaltebecken, Fluss-/ Kanalstauhaltung und Polder ein-
schl. von Risikobetrachtungen an vorhandenen Stauanlagen bzw. Schutzbauwerken) (M 
32 – Maßnahme 315) 

Maßnahme 319  

• Diese Einzelmaßnahmen sind in den Hochwasserschutzkonzepten Maßnahme 321 ent-
halten und werden nicht gesondert aufgeführt. 

Maßnahme 321 

• Sonstige Maßnahme zur Verbesserung des Schutzes gegen Überschwemmungen, insbe-
sondere Hochwasserschutzkonzepte (M35 – Maßnahme 321) 

o Genralplan Binnenhochwasserschutz  

o Niederungskonzept: detaillierte Schadensrisikoanalyse der Teileinzugsgebiete, 

o Ableitung Einzelmaßnahmen, Bezug Maßnahme 508 und 509 

Konzeptionelle Maßnahmen Empfehlungen FGE: 

• Beratung entsprechend Einzelmaßnahme 310: 
Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalt in der Fläche, mit denen das 
Wasserspeicherpotenzial der Böden und der Ökosysteme erhalten und verbessert wer-
den soll sowie bei flächenrelevanten Planungen 

• Fortschreibung Schadensrisikoermittlung SH und Abgleich der Methodik Fluss- und Küs-
tenhochwasser  

• Niederungsgebiete; 
Klimaanpassungsstrategien für nicht mehr beherrschbare Hochwasserrisiken, 
Betrachtung und Bewertung Teileinzugsgebiete Bezug Maßnahme 321  

• Hochwasserrisikomanagement / Starkregenrisikomanagement: 
Starkregenhinweiskarten, Risikoanalysen, Handlungskonzepte; 
Bezug zu Maßnahme 313 
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Küstenhochwasser  

Maßnahme 301 

• Darstellung bereits bestehender und noch fehlender Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in 
den Raumordnungs- und Regionalplänen. Weiterhin u.a. Anpassung der Regionalpläne, 
Sicherung von Retentionsräumen, Anpassung der Flächennutzungen, Bereitstellung von 
Flächen für Hochwasserschutz und Gewässerentwicklung. 

Ausweisung von Bauverbotszonen in Risikogebieten nach Wasserrecht § 82 i.v.m. § 59 
LWG für das Küstenhochwasser 

Maßnahme 303 

• Änderung bzw. Fortschreibung der Bauleitpläne, Überprüfung der ordnungsgemäßen Be-
rücksichtigung der Belange des Hochwasserschutzes bei der Neuaufstellung von Bauleit-
plänen bzw. bei baurechtlichen Vorgaben 

Maßnahme 325 

• Erstellung einer Klimakulisse zur Information der Öffentlichkeit über die möglichen Konse-
quenzen eines beschleunigten Meeresspiegelanstiegs 

 

6.3 Festlegung der Rangfolge der Maßnahmen  

Nach den Vorgaben von § 75 Abs. 3 WHG (Artikel 7 und Anhang HWRL) muss der HWRM-Plan 
eine Rangfolge der Maßnahmen zur Erreichung der angemessenen Ziele des HWRM unter Be-
rücksichtigung verschiedener anderer EG-Richtlinien enthalten. 

Generell ergibt sich die zeitliche Rangfolge der Maßnahmen aus den vorgesehenen Umset-
zungszeiträumen, die sich nach den Randbedingungen sowie der Machbarkeit vor Ort richten 
und nicht zu eng gefasst werden sollten. 

Für die Festlegung der prioritären oder zeitlichen Rangfolge von Maßnahmen sind – neben den 
gesetzlich geregelten Pflichtaufgaben – vier allgemeingültige Kriterien von Bedeutung: 

• Wirksamkeit der Maßnahme für das Erreichen der Oberziele und Ziele des HWRM-
Plans, 

• Bedeutung für die Umsetzbarkeit weiterer Maßnahmen, 

• Umsetzbarkeit der Maßnahme hinsichtlich des Zeitaufwands, des Mittel- und Res-
sourcenaufwands, noch durchzuführender Planungsvorhaben, der Finanzierung und 
Wirtschaftlichkeit, der Verknüpfbarkeit mit weiteren Maßnahmen und der Akzeptanz, 

• Synergieeffekte mit Zielsetzungen der EG-WRRL und anderer Richtlinien. 

Die Reihenfolge der Nennung der Kriterien stellt keine Gewichtung dar. Bei der Bildung der 
Rangfolge sind in der Diskussion mit den verantwortlichen Akteuren alle Kriterien zu betrachten 
und abzuwägen. Maßnahmen der Akteure des HWRM ergeben sich aus den bestehenden recht-
lichen Verpflichtungen und Zuständigkeiten. Schwerpunkte dieses Diskussionsprozesses könn-
ten Investitionsvorhaben zum HWRM sein. 
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Bei der Zusammenstellung der Maßnahmen und deren Rangfolge gibt die Richtlinie den Hinweis, 
dass diese sowohl über Einzelmaßnahmen (Großprojekte) oder Maßnahmenbündel berichtet 
werden können.  

Für die Maßnahmen / Handlungsfelder können nach EU-Vorgaben fünf Prioritäten (1 - critical, 2 - 
very high, 3 - high, 4 - moderate, 5 - low) gewählt werden.  

Deutschland betreibt über Jahrhunderte Hochwasserschutz und hat damit einen Stand erreicht, 
der keinen dringenden Bedarf erkennen lässt und daher sehr kritische Maßnahmen der EU-
Priorität 1 ausschließt. Zudem wurde eine dreistufige Priorisierung bereits im sog. „Verlinkungs-
papier“ der LAWA („Empfehlungen zur koordinierten Anwendung der EG-HWRM-RL und EG-
WRRL“ vorgeschlagen. 

Die Festlegung der Rangfolge erfolgt im engen Abstimmungsprozess mit den Beteiligten. Da 
viele Akteure parallel arbeiten, war es nicht zweckdienlich, eine sequentielle Rangfolge zu erar-
beiten, nach der eine Maßnahme nach der anderen umgesetzt wird. Vielmehr wurde eine in der 
LAWA abgestimmte grobe Einteilung in die Prioritäten sehr hoch, hoch und mittel vorgenommen. 

 

Maßnahmenprioritäten in Schleswig-Holstein  

In SH wurden die Prioritäten 2 und 3 festgelegt, da über die entwickelte HWRL-Methodik in den 
Hochwasserrisikogebieten bereits bestehende Strukturen des Hochwasserrisikomanagements 
vorhanden sind und dazugehörige Aufgaben erfüllt werden. Für die Maßnahmen ergeben sich 
folgende Prioritäten (vgl. Abbildung 26 und 27): 

o Priorität 2 (sehr hoch) 

▪ Zur Vermeidung zukünftiger Hochwasserrisiken sind grundsätzlich flächige 
Maßnahmen für den natürlichen Wasserrückhalt zu wählen, dazu gehören ins-
besondere auch die ÜSG (LVO und LWG-Legaldefinition) als Kerngebiete in 
den APSFR. 

▪ Zum Schutz aller anderen EU-Rezeptoren muss eine Einzelfallprüfung von 
IED-Anlagen auf HW-Risiken erfolgen. 

▪ Zum Schutz aller anderen EU-Rezeptoren sind die vorhandenen Hochwasser-
abwehrinfrastruktureinrichtungen auf Unterhaltungszustand und ggf. Ausbau-
erfordernis zu prüfen. 

o Priorität 3 (hoch) 

▪ Alle weiteren Maßnahmen in SH. 

 

Der Konkretisierungsgrad der Maßnahmen in der HWRM-Planung auf der Ebene der Flussge-
bietseinheit Schlei/Trave reicht nicht aus, um insbesondere die Umsetzbarkeit oder die Wirt-
schaftlichkeit bewerten zu können. Die Priorisierung von Maßnahmen auf dieser Ebene orientiert 
sich zunächst an der Synergie bzw. der Eingruppierung in die Maßnahmengruppen sowie an ih-
rer Wirksamkeit im Hinblick auf die Ziele der HWRL sowie der WRRL. Darüber hinaus können im 
Vorfeld der Detailplanung bereits Aspekte eine Rolle spielen, die vom Grundsatz her eine ge-
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wisse Dringlichkeit aufgrund eines hohen Grades an Betroffenheit für einzelne Schutzgüter dar-
stellen bzw. mit einem besonders hohen Grad an Verwundbarkeit (Vulnerabilität) einhergehen. 

 

 
Abbildung 27: Überblick über die Anzahl der Maßnahmen je Priorität nach EU-Aspekten 

 

 
Abbildung 28: Prioritätseinstufung in der Flussgebietseinheit Schlei/Trave nach EU-Aspekten  

Zur Identifizierung von Maßnahmen für das NHWSP gelten die Kriterien Wirksamkeit (mit den In-
dikatoren „Fläche wiedergewonnenen Rückhalts“, „bevorteilte Einwohner“, „bevorteilte Flächen“, 
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„Wohnen“, „Gewerbe“ und Synergien (mit den Indikatoren „Gewässerentwicklung/WRRL“, „Aus-
wirkungen auf den Auenzustand“, „Stabilität gegenüber Klimaveränderungen“) sowie das Zusatz-
kriterium Umsetzbarkeit (mit den Indikatoren „Zulassung liegt vor (ja/nein)“, „Auftragsvergabe ist 
erfolgt/geplant“). Diese Kriterien werden für jede Maßnahmenkategorie im NHWSP untersetzt. 
Bei der Maßnahmenkategorie „Beseitigung von Schwachstellen“ ist zusätzlich die Begründung 
der nationalen Bedeutung notwendig. Welcher Art diese nationale Bedeutung sein kann, ist im 
NHWSP beispielhaft angegeben. 

Die festgelegten Kriterien und Bewertungsmaßstäbe ermöglichen  

• eine deutschlandweite Auswahl prioritärer Maßnahmen mit überregionaler Bedeu-
tung, 

• eine einfache Handhabbarkeit, 

• Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Entscheidungsfindung, 

• die Anwendung auf Maßnahmen zur Verbesserung des präventiven Hochwasser-
schutzes. 

 

6.4 Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung  

Hochwasserschutz ist eine Daueraufgabe, die niemals als abgeschlossen gilt. In Deutschland lie-
gen aufgrund vielfacher Erfahrungen mit Hochwasserereignissen umfangreiche und effektive 
Hochwasserschutzstrategien vor. Die geplanten Maßnahmen stellen insofern die Fortführung 
dieser Strategien und deren Weiterentwicklung hin zu einem Hochwasserrisikomanagement dar. 
Zuständig für die Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung der Maßnahmen sind die in 
Kapitel 1.2 aufgeführten Behörden. 

Für Deutschland sind in den LAWA Empfehlungen zur Aufstellung, Überprüfung und Aktualisie-
rung von Hochwasserrisikomanagement-plänen (2019) die Handlungsfelder entsprechend den 
EU-Maßnahmenarten aufgelistet. Dort sind auch die Zuständigkeiten, Ziele, Bestandserhebun-
gen, Maßnahmen und die mögliche Umsetzung mit den Akteuren des HWRM definiert, es gibt 
somit klare Wege und Vorgehensweisen. 

Der HWRM-Plan der FGE Schlei/Trave enthält dementsprechende Empfehlungen von Maßnah-
men, die den zuständigen Akteuren in Schleswig-Holstein klar zugeordnet sind und damit der 
Überwachung der Umsetzung der Maßnahmen im HWRM-Plan zugrunde liegen. 

Gleichzeitig ist die Überwachung von Einzelmaßnahmen ohnehin im Rahmen von technischen 
oder rechtlichen Überwachungsvorschriften festgelegt, z.B. bei IED-Anlagen oder auch bei der 
Unterhaltung der Hochwasserabwehrinfrastruktur-einrichtungen. 

Die Überwachung erfolgt daher im Rahmen von technischen oder rechtlichen Überwachungsvor-
schriften und insgesamt nicht zuletzt auch mit der Fortschreibung des Plans im 2. Zyklus der 
HWRL.  

Vor dem Hintergrund der Anforderungen der EU-KOM an die Mitgliedstaaten sind dazu folgende 
Grundsätze berichtspflichtig zu dokumentieren. 

• Umsetzung der Anforderungen der HWRL in den Hochwasserrisikomanagementplänen  
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• Vergleichbarkeit der Methoden, die in den Mitgliedstaaten, Einzugsgebieten und Bewirt-
schaftungseinheiten und innerhalb von Bewirtschaftungseinheiten/ Einzugsgebieten an-
gewendet wurden 

• Möglichkeit auf europäischer Ebene digitale Auszüge/Statistiken über die Ziele des Hoch-
wasserrisikomanagements, geplante Maßnahmen und andere relevante Informationen 
auf Ebene der Bewirtschaftungseinheiten/ Einzugsgebieten zu erstellen 

• Berücksichtigung des Klimawandels  

 

6.5 Berücksichtigung ökonomischer Aspekte in der Maßnahmenplanung 

Ökonomische Bewertungen sind regulärer Bestandteil des deutschen HWRM. Dies reflektiert un-
ter anderem die Idee, dass die Verwendung von ökonomischen Instrumenten, Methoden und 
Verfahren ein effektives Management des Hochwasserrisikos unterstützen kann, wie beispiels-
weise Entscheidungsfindung, Verletzbarkeits- und Risikobewertung, die Auswertung und Priori-
sierung von Maßnahmen sowie die Finanzierung von HWRM-Maßnahmen. Der Prozess der 
Maßnahmenidentifizierung und -auswahl bildet die Basis für ein erfolgreiches HWRM. In 
Deutschland verläuft dieser Prozess in der Regel dezentral unter Berücksichtigung der Akteure 
des HWRM; dabei ist eine Vielzahl von Regelungen und Vorgaben zu beachten. Ökonomische 
Bewertungen im weitesten Sinne sind ein Bestandteil dieser Rahmenbedingungen und Einfluss-
faktoren des HWRM-Prozesses. 

Für die Umsetzung der Maßnahmen der HWRL wurden im Umsetzungszyklus 2015-2021 um-
fangreiche Finanzmittel durch die Bundesländer bereitgestellt und umgesetzt. Dabei handelt es 
sich um Mittel der Kommunen, der Bundesländer, Bundesmittel im Rahmen der GAK, Sonder-
GAK sowie Mittel aus den europäischen Fonds des ELER und EFRE die von einem Teil der Bun-
desländer ebenfalls genutzt werden. Auch in der neuen Förderperiode 2021-2027 ist geplant, 
insbesondere europäische Mittel des ELER und des EFRE in erheblichem Maße in Anspruch zu 
nehmen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag, dass die Maßnahmenumsetzung im Sinne eines 
nachhaltigen Hochwasserrisikomanagements weiterhin kontinuierlich erfolgen kann.  

Die Anforderungen der HWRL trafen in Deutschland somit auf ein bestehendes System des 
HWRM. Dennoch hat die Umsetzung von Anforderungen Optimierungen des bestehenden Sys-
tems sowie der planerischen Abläufe mit sich gebracht. So wurden gemäß Art. 6 der HWRL 
Hochwasserrisikokarten erstellt und somit besonders gefährdete Gebiete transparent für alle Be-
teiligten dargestellt. Dies bildet die Grundlage für die Systematisierung des bestehenden und 
fortlaufenden Prozesses der gemeinsamen Begegnung des Hochwasserrisikos über lokale und 
regionale Grenzen hinweg. 

Im vorliegenden HWRM-Plan erfolgt eine Aggregation der Einzelmaßnahmen eines Typs pro Ri-
sikogebiet (APSFR). Eine Kosten-Nutzen-Analyse ist aber nur für Einzelmaßnahmen sinnvoll 
durchführbar. Innerhalb der Flussgebietseinheit Schlei/Trave findet eine solche Kosten-Nutzen-
Analyse durch den Vorhabensträger innerhalb des Planungsprozesses während der Maßnah-
menplanung statt. Grundsätzlich wird die Wirksamkeit der Maßnahmen im Rahmen der Priorisie-
rung betrachtet (vgl. Kapitel 6.3). 
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7 Koordinierung mit der WRRL und weiteren Richtlinien 

7.1 Koordinierung mit der WRRL 

Der HWRM-Plan Schlei/Trave wurde mit dem Bewirtschaftungsplan Schlei/Trave nach WRRL 
abgestimmt. Entsprechend Art. 9 HWRL wurden beide Richtlinien besonders im Hinblick auf die 
Verbesserung der Effizienz, den Informationsaustausch und gemeinsame Vorteile für die Errei-
chung der Umweltziele der WRRL (Art. 4 der WRRL) koordiniert. HWGK und HWRK wurden so 
erstellt, dass die darin dargestellten Informationen vereinbar sind mit den nach der WRRL vorge-
legten relevanten Angaben, insbesondere den Angaben nach Art. 5 Abs. 1 i.v.m. Anhang II der 
WRRL. 

Zur Koordinierung der HWRL mit der WRRL haben die europäischen Wasserdirektoren Ende 
2013 ein „Verlinkungspapier“ verabschiedet (Links between the Floods Directive (FD 
2007/60/EC) and Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC)). 

Um bei der Erarbeitung der HWRM-Pläne in Deutschland die notwendige Koordination mit der 
Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne nach WRRL sicherzustellen, wurde vor Beginn der je-
weiligen Prozesse von der LAWA mit den „Empfehlungen zur koordinierten Anwendung der EG-
HWRM-RL und EG-WRRL“ eine Arbeitshilfe erstellt (LAWA 2013), die den Koordinierungsbedarf 
und die Koordinierungsmöglichkeiten benennt sowie eine strukturierte Vorgehensweise darstellt.  

Obwohl sich die Ziele beider Richtlinien unterscheiden, sprechen doch beide das Schutzgut Um-
welt an. Auch wirken beide Richtlinien in überwiegend identischen Gebietskulissen, den Flussge-
bietseinheiten. Es ist daher zielführend, die für die Erreichung der Ziele beider Richtlinien vorge-
sehenen Maßnahmen einander gegenüber zu stellen und auf potenzielle Synergie- bzw. Konflikt-
potenziale zu prüfen.  

Inhaltliche Synergien sind im Wesentlichen über die Maßnahmenauswahl und Maßnahmenpriori-
sierung in den HWRM-Plänen und den Maßnahmenprogrammen nach WRRL zu erwarten. Po-
tenzielle Konflikte zwischen den Zielen beider Richtlinien wie beispielsweise bei der Umsetzung 
von Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes, können nicht von vornherein ausge-
schlossen werden und können zu einer Anpassung der Zielerreichung oder Fristen gemäß 
WRRL oder der Maßnahmen für den konkreten Wasserkörper/Gewässerabschnitt nach einer der 
beiden Richtlinien führen. Dabei ist eine Abwägung im Einzelfall vorzunehmen. Gegebenenfalls 
ist auch die Inanspruchnahme einer Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen zugunsten von 
notwendigen Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements denkbar. 

Dazu wurde ein gemeinsamer LAWA-Maßnahmenkatalog für die Maßnahmen der HWRM-Pläne 
und der Bewirtschaftungspläne nach WRRL entwickelt. Bei der Aufstellung dieses gemeinsamen 
LAWA-BLANO-Maßnahmenkatalogs fand bereits eine generelle Vorprüfung der angestrebten 
Maßnahmenwirkungen statt.  

In Abhängigkeit von ihrer Wirkung werden die Maßnahmen den Gruppen M1, M2 und M3 zuge-
ordnet: 

M1: Maßnahmen, die die Ziele der jeweils anderen Richtlinie unterstützen 

Bei der HWRM-Planung sind diese Maßnahmen grundsätzlich geeignet, im Sinne der Ziele 
der WRRL zu wirken. Das Ausmaß der Synergie zwischen beiden Richtlinien hängt von der 
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weiteren Maßnahmengestaltung in der Detailplanung ab. Auf eine weitere Prüfung der Sy-
nergien dieser Maßnahmen kann daher grundsätzlich verzichtet werden. 

Zu nennen sind hier beispielsweise das Freihalten der Auen von Bebauung durch rechtlich 
festgesetzte Überschwemmungsgebiete oder Maßnahmen zum verstärkten natürlichen 
Wasserrückhalt in der Fläche, z. B. durch Deichrückverlegungen. 

M2: Maßnahmen, die ggf. zu einem Zielkonflikt führen können und einer Einzelfallprüfung unter-
zogen werden müssen 

In diese Kategorie fallen einerseits Maßnahmen, die nicht eindeutig den Kategorien M1 und 
M3 zugeordnet werden können und andererseits Maßnahmen, die unter Umständen den 
Zielen der jeweils anderen Richtlinie entgegenwirken können. 

Zu nennen sind hier z. B. WRRL-Maßnahmen zur natürlichen Gewässerentwicklung in Orts-
lagen, die zu einer erhöhten Hochwassergefahr führen könnten oder Landgewinnungsmaß-
nahmen, die zu einer Reduzierung der Belastung beitragen und in der Folge mit Maßnah-
men des Küstenschutzes konkurrieren. Im Hinblick auf Maßnahmen des HWRM sind hier 
vor allem Maßnahmen des technisch-infrastrukturellen Hochwasserschutzes oder flussbauli-
che Maßnahmen zu nennen. 

M3: Maßnahmen, die für die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind 

Diese Maßnahmen wirken in der Regel weder positiv noch negativ auf die Ziele der jeweils 
anderen Richtlinie. Auf eine weitere Prüfung der Synergien und Konflikte dieser Maßnahmen 
im Rahmen der HWRM-Planung kann daher verzichtet werden. 

Im Hinblick auf die WRRL sind hier insbesondere nicht strukturelle Maßnahmen wie z. B. 
Konzeptstudien, Überwachungsprogramme und administrative Maßnahmen sowie Maßnah-
men zur Reduzierung diffuser Stoffeinträge zu nennen. Beim EG-HWRM fallen die meisten 
nichtstrukturellen Maßnahmen in diese Kategorie, beispielsweise Warn- und Meldedienste, 
Planungen und Vorbereitungen zur Gefahrenabwehr und zum Katastrophenschutz oder 
Konzepte zur Nachsorge und Regeneration. 

 

Abbildung 29 zeigt eine Empfehlung der LAWA für die Analyse der Wechselwirkung der Maßnah-
men nach HWRL und WRRL. 
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Abbildung 29: Prüfschemaabsatz für die Analyse von Wechselwirkungen zwischen Maßnahmen der HWRL und der 

WRRL (LAWA 2013)  

 

Die Relevanz einer Maßnahme in Bezug auf die Wirksamkeit für den jeweils anderen Richtlinien-
bereich ist Inhalt des LAWA-BLANO Maßnahmenkatalogs (LAWA 2014). 

Tabelle 38: Beispiele aus dem LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog zur HWRL (LAWA 2014) 

Nr. EG-Art nach HWRL Maßnahmenbezeichnung Relevanz/Synergien WRRL 
314 Schutz: 

Management natürlicher Über-
schwemmungen / Abfluss und 
Einzugsgebietsmanagement 

Wiedergewinnung von natürli-
chen Rückhalteflächen 

M1 

320 Schutz: 
Management von Oberflächen-
gewässern 

Freihaltung des Hochwasserab-
flussquerschnitts durch Gewäs-
serunterhaltung und Vorlandma-
nagement 

M2 

322 Vorsorge:  
Hochwasservorhersage und 
Warnungen 

Einrichtung bzw. Verbesserung 
des Hochwassermeldedienstes 
und der Sturmflutvorhersage 

M3 

 

Im Rahmen der HWRM-Planung werden die Maßnahmen der Gruppe M2 auf mögliche Konflikte 
mit den Maßnahmen der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme abgeprüft. Bei mög-
lichen Konflikten muss im Rahmen der Umsetzung solcher Maßnahmen das Konfliktpotential nä-
her untersucht und überprüft werden, insbesondere inwieweit dieses lösbar oder reduzierbar ist. 
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Die im Maßnahmenkatalog (s. Anhang 12) dargestellten Maßnahmen sind immer der jeweiligen 
Maßnahmengruppe (M1 bis M3) zugeordnet worden, wenn zu erwarten ist, dass die überwiegende 
Mehrheit der darunter zu verstehenden konkreten Maßnahmen in die jeweilige Kategorie fällt. Die 
konkreten Maßnahmen können im Einzelfall aber auch in Abhängigkeit von ihrer räumlichen und 
zeitlichen Ausprägung einer anderen Kategorie zugeordnet werden. Die im Maßnahmenkatalog 
dargestellte Zuordnung ersetzt deshalb im Zweifel nicht die Einzelfallbewertung von konkreten 
Maßnahmen z. B. in wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren. 

Der kleinste Betrachtungsraum im Bearbeitungsgebiet sind für das Flusshochwasser die WRRL-
Wasserkörper, für die die Ziele festgelegt und Maßnahmen geplant werden. Die möglichen Wech-
selwirkungen von Maßnahmentypen beider Richtlinien im Hinblick auf potenzielle Synergien und 
Konflikte wurden in SH für alle relevanten Maßnahmen bis zu dieser Ebene geprüft und konkreti-
siert (2017), so dass auf diesen Ebenen die Planungen zwischen WRRL und HWRL koordiniert 
umgesetzt werden. Die Wechselwirkungen sind in den Maßnahmenblättern für das Flusshochwas-
ser aufgenommen (Anhang 13). 

Die Planungsschritte zur koordinierten Umsetzung der HWRL und der WRRL sind in Abbildung 30 
dargestellt. 

 
Abbildung 30: Planungsschritte zur koordinierten Umsetzung der HWRL und der WRRL  

 

Formelle Synergien mit der Bewirtschaftungsplanung nach WRRL wurden in der FGE 
Schlei/Trave durch die gemeinsame Einbeziehung der interessierten Stellen und der Öffentlich-
keit unter Berücksichtigung des gemeinsamen Zeitplanes zur Berichterstattung erzielt. 
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7.2 Koordinierung mit weiteren Richtlinien der EU-KOM 

Neben der Koordinierung mit der WRRL müssen laut HWRL bei der Erarbeitung der HWRM-
Pläne weitere Richtlinien berücksichtigt werden. Gemäß Anhang A. I. Ziffer 4 der HWRL enthal-
ten Pläne neben den Maßnahmen, welche auf die Verwirklichung der Ziele des HWRM abzielen, 
auch die Maßnahmen, die in folgenden anderen Richtlinien (ergänzend zur WRRL) vorgesehen 
sind: Deren Relevanz wurde für den HWRM-Plan der FGE Schlei/Trave geprüft und ist mit fol-
gendem Ergebnis berücksichtigt: 

a. Richtlinie des Rates vom 13.12.2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei be-
stimmten öffentlichen und privaten Projekten (2011/92/EU). 

Für die Maßnahmen des HWRM-Plans, die als Projekte gemäß Art. 1 der Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (die die in Anhang 
A. I. Ziffer 4 der HWRL genannte Richtlinie 85/337/EWG ersetzt hat) gelten, werden im 
Rahmen des weiteren Planungsprozesses Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt. 
Mit dem am 29. Juli 2017 in Kraft getretenen Gesetz zur Modernisierung des Rechts der 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wurden die bundesrechtlichen Vorschriften über die 
UVP an die Vorgaben der UVP-Änderungsrichtlinie (Richtlinie 2014/52/EU) angepasst. 

b. Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prü-
fung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (2001/42/EG). 

Für den HWRM-Plan wurde eine Strategische Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 
durchgeführt. 

c. Richtlinie des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schwe-
ren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (96/82/EG, Seveso-II-Richtlinie). Mit Wirkung zum 
1. Juni 2015 tritt diese Fassung der Richtlinie außer Kraft und wird durch die am 
24. Juli 2012 im Amtsblatt der EU veröffentlichte Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-
Richtlinie) ersetzt.  

Der HWRM-Plan berücksichtigt auch Maßnahmen der Seveso-III-Richtlinie. 

d. Natura 2000-Gebiete und Badegewässer-Richtlinie 

Der HWRM-Plan berücksichtigt über die HWGK und HWRK die Kulissen der FFH- Ge-
biete gemäß Richtlinie 92/43/EWG und Vogelschutzgebiete gemäß Richtlinie 
79/409/EWG sowie die Erholungs- und Badegewässer gemäß Richtlinie 76/160/EWG. 

 

Natura 2000-Gebiete 

Im Einzelfall können, insbesondere in Auen, Beeinträchtigungen hinsichtlich der Schutzzwecke 
und der Erhaltungsziele von NATURA 2000-Gebieten und ggf. auch mit den in Bewirtschaftungs-
plänen aufgrund § 32 Abs. 5 BNatSchG (Art. 6 Abs. 1 FFH-Richtlinie; NATURA 2000 Manage-
mentpläne) festgelegten Maßnahmen bestehen. 

Mögliche Konflikte mit der FFH-Richtlinie sind durch Suche geeigneter räumlicher Alternativen 
oder sonstiger Planfestlegungen zu vermeiden. Wenn Plandurchführungen dennoch zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und Schutzzwecke von NATURA 2000-Gebieten 
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führen können, ist eine Verträglichkeitsprüfung nach § 36 i.v.m. § 34 BNatSchG durchzuführen. 
Auf der Ebene des HWRM-Plans können im Allgemeinen aber keine belastbaren Aussagen zur 
NATURA 2000-Verträglichkeit der betrachteten LAWA-Maßnahmen gem. § 36 BNatSchG getrof-
fen werden. Eine NATURA 2000-Verträglichkeitsprüfung muss daher gegebenenfalls auf der 
Ebene eines nachgelagerten Verfahrens erfolgen. 

Seveso-III-Richtlinie 

Die Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU, Ersatz der Seveso-II-Richtlinie (96/82/EG) seit dem 
13.8.2012) beinhaltet ebenfalls Maßnahmen zur Hochwasserbekämpfung. Eine Verzahnung bei-
der Richtlinien ergibt sich aus Punkt A.I.4 des Anhangs der HWRL.  

Die Anlagenbetreiber sind verpflichtet: 

• notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um schwere Unfälle zu verhüten und deren Folgen 
für Mensch und Umwelt zu begrenzen  

• Maßnahmen gegen Überschwemmungen zu beschreiben  

• Störfälle durch Überschwemmungen zu verhindern  

In Deutschland wurde zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie 2012 die Technische Regel Anla-
gensicherheit (TRAS) 310 „Vorkehrungen und Maßnahmen wegen der Gefahrenquellen Nieder-
schläge und Hochwasser“ eingeführt.  

Die behördliche Bestimmung von signifikantem Hochwasserrisiko gemäß § 73 WHG ist bei der 
Einhaltung der allgemeinen Betreiberpflichten zu beachten. Grundlage für die Gefahrenquellen-
analyse sind die gemäß § 74 WHG von den Behörden der Wasserwirtschaft zu erstellenden 
HWGK und HWRK sowie festgesetzten Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 WHG. 

Folgende umgebungsbedingte natürliche Gefahrenquellen sind zu berücksichtigen: 

• Überflutungen durch Gewässer, einschließlich des Versagens von Hochwasserschutzein-
richtungen 

• Sonstige Überflutungen, z. B. durch Starkniederschläge oder Rückstau aus der Kanalisa-
tion 

• Aufsteigendes Grundwasser 

Maßnahmen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie sind nicht Inhalt des HWRM-Plans. Ver-
gleichbar könnten sie der Maßnahme 308 „Hochwasserangepasster Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen“ des LAWA-Maßnahmenkatalogs zugeordnet werden. Diese umfasst unter ande-
rem die Überwachung von AwSV-Anlagen und die Information deren Betreiber. 
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8 Einbeziehung der interessierten Stellen und Information der  
Öffentlichkeit 

8.1 Beteiligte Akteure und interessierte Stellen 

Gemäß § 79 WHG (zu Art. 10 HWRL) haben „die zuständigen Behörden […] die Bewertung nach 
§ 73 Abs. 1 WHG, die Gefahrenkarten und Risikokarten nach § 74 Abs. 1 WHG und die Risiko-
managementpläne nach § 75 Abs. 1 WHG“ zu veröffentlichen und „eine aktive Beteiligung der 
interessierten Stellen bei der Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Risikomanage-
mentpläne nach § 75 WHG [zu fördern].“ Die zuständigen Behörden fördern die aktive Beteili-
gung der interessierten Stellen bei der Aufstellung der HWRM-Pläne.  

Für den HWRM-Plan Schlei/Trave wurde dieser Prozess durch das MELUND als zuständige Be-
hörde und entsprechend der zentralen Rolle der Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes die 
Erstellung der HWRM-Plan initiiert und koordiniert.  

Dabei wurden alle beim Hochwasserrisikomanagement potenziell betroffenen und mitwirkenden 
Verwaltungs- und Fachdisziplinen auf verschiedenen Ebenen der HWRM-Planung eingebunden.  

Einen Überblick über die in den Handlungsbereichen Verantwortlichen und in die HWRM-
Planung einzubeziehenden Akteure gibt Abbildung 31. 
 

 
Abbildung 31: Akteure des Hochwasserrisikomanagements (Grafik aus LAWA- Empfehlungen 2019)  
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Die Prüfungen und Erfolgskontrollen der Umsetzung des HWRM-Plans bleiben auch für die fol-
genden Berichtszyklen an die EU-KOM in der Federführung des zuständigen MELUND.  

Die Maßnahmenempfehlungen wurden in SH zunächst von der Flussgebietsbehörde gemeinsam 
mit den operativen nachgeordneten Stellen entwickelt und anschließend mit den Akteuren des 
HWRM im Zuge des landesinternen Beteiligungsverfahrens WRRL/HWRL abgestimmt. Neben 
den bereits erwähnten gesetzlichen Aufgaben und Verpflichtungen ist die Umsetzung weiterge-
hender Maßnahmen eine Empfehlung und grundsätzlich freiwillig.  

Interessierte Stellen und Akteure, die an der Aufstellung des vorliegenden HWRM-Plans mitge-
wirkt haben, sind: 

• Gefahrenabwehr/Katastrophenschutz 

• Behörden der Hochwasserwarnung/des Hochwasserschutzes 

• Behörden der Entwässerung 

• Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

• Land- und Forstwirtschaft 

• Energie/Wasserkraft 

• Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung  

• Fischerei 

• Industrie 

• Naturschutz 

• lokale/regionale Behörden 

• Betroffene Kommunen 

• Versicherungswirtschaft 

• Wasser- und Bodenverbände 

• Landesplanung und Städtebau/Ortsplanung 

• Denkmalschutz und Archäologie 

• Küstenschutz 

• Verkehr 

• Anerkannte Umwelt- und Naturschutzverbände  

 

8.2 Information zur Durchführung der Strategischen Umweltprüfung 

Auf Grundlage der Richtlinie 2001/42/EG (SUP-Richtlinie) ist bei bestimmten Plänen und Pro-
grammen mit voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen eine SUP durchzuführen. Diese 
europäische Richtlinie wurde u. a. mit dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt 
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durch Art. 22 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist, in deutsches 
Recht umgesetzt. Für HWRM-Pläne ist nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 i.v.m. Anlage 5 Nr. 1.3 des UVPG 
eine SUP durchzuführen. Die SUP-Pflicht besteht auch für die Aktualisierung und Änderung der 
HWRM-Pläne. Selbst geringfügige Planänderungen sind dann einer SUP zu unterziehen, wenn 
sie erhebliche positive oder negative Umweltauswirkungen haben können. Damit wird gewähr-
leistet, dass aus der Durchführung von Plänen und Programmen resultierende Umweltauswirkun-
gen bereits bei der Ausarbeitung und vor der Annahme der Pläne bzw. Programme berücksich-
tigt werden. Im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung soll ein hohes Umwelt-
schutzniveau sichergestellt werden. Zentrales Element der SUP ist der Umweltbericht nach § 40 
des UVPG. Im Umweltbericht werden die bei der Durchführung des HWRM-Planes voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter sowie Alternativen ermittelt, be-
schrieben und bewertet. 

Für den HWRM-Plan der Flussgebietseinheit Schlei/Trave wurde eine SUP durchgeführt. Ent-
sprechende Dokumente (Umweltbericht, Umwelterklärung) werden entsprechend des Geltungs-
bereiches des HWRM-Plans erarbeitet. Die Durchführung der SUP zum 2. HWRM-Plan erfolgte 
in enger zeitlicher Abstimmung zur SUP für das aktualisierte Maßnahmenprogramm für den 
3. Bewirtschaftungszeitraum der WRRL. 

Dabei waren die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter: 

• Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

• Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

• Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

• kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter, 

einschließlich etwaiger Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern, zu betrachten. Für die 
SUP wurden keine eigenen Daten erhoben. Die Auswertung erfolgte nur anhand vorhandener 
Daten und Unterlagen. 

Die Beteiligung zur Festlegung des Untersuchungsrahmens (Scoping § 39 UVPG) erfolgte vom 
10.03.-27.03.2020. Die Unterlagen zum vorgeschlagenen Untersuchungsrahmen wurden versen-
det und gleichzeitig ab dem 10.03.2020 unter www.hwrl.schleswig-holstein.de bereit gestellt. Die 
für die HWRL und WRRL zuständige Flussgebietsbehörde (MELUND) hat den Behörden, deren 
umwelt- und gesundheitsbezogene Aufgabenbereiche durch den Plan oder das Programm be-
rührt werden, sowie den Verbänden und weiteren interessierten Institutionen Gelegenheit zu ei-
ner schriftlichen Stellungnahme gegeben. In Mecklenburg-Vorpommern wurde der Vorschlag des 
Untersuchungsrahmens den beteiligten Behörden, deren umwelt- und gesundheitsbezogener 
Aufgabenbereich durch den HWRM-Plan berührt wird und Verbänden zur Stellungnahme zur 
Verfügung gestellt (schriftliche Beteiligung vom 19.02. bis 20.03.2020). Auf Grundlage der einge-
gangenen Stellungnahmen wurde der vorgeschlagene Untersuchungsrahmen mit geringfügigen 
Ergänzungen die Grundlage zur Erstellung des Umweltberichts. 

Entsprechend der §§ 41, 42 UVPG wurde den berührten Behörden und der betroffenen Öffent-
lichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme zum Umweltbericht (siehe Anhang 14) sowie zum Ent-
wurf des Risikomanagementplanes gegeben. Da die Erstellung der SUP zum HWRM-Plan der 
FGE Schlei/Trave in enger Abstimmung zur SUP zum Maßnahmenprogramm für den 3. Bewirt-

http://www.hwrl.schleswig-holstein.de/
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schaftungszeitraum der FGE Schlei/Trave erfolgte, wurden dieselben Informationsfristen und de-
zentralen Auslegungsorte sowie eine zusätzliche Bereitstellung im Internet gewählt.  

Das Anhörungsverfahren fand vom 22.12.2020 bis 22.06.2021 statt.  

Die Auswertungen der Stellungnahmen wurden im Ergebnis in dem endgültigen HWRM-Plan der 
FGE Schlei/Trave berücksichtigt. Alle Dokumente, d.h. HWRM-Plan, Umweltbericht und Umwelt-
erklärung, inkl. der Aufstellung der Überwachungsmaßnahmen, werden mit der Bekanntgabe der 
Annahme des HWRM-Plans ab dem 22.12.2021 im Internet unter www.hwrl.schleswig-hol-
stein.de veröffentlicht. Darüber hinaus wird eine Einsichtnahme im MELUND und dem LKN.SH 
ermöglicht. 

In der Gesamtschau aller Umweltziele sind durch die Umsetzung des HWRM-Plans der FGE 
Schlei/Trave überwiegend positive und neutrale Umweltauswirkungen zu erwarten. Mögliche ne-
gative Auswirkungen werden vorwiegend durch Maßnahmen des Technischen Hochwasser-
schutzes zu erwarten sein. Bei den lokal möglicherweise negativ betroffenen Umweltzielen, ins-
besondere zum „Erhalt von unterirdisch gelegenen Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern sowie 
archäologische Fundstellen“ ist im nachfolgenden Zulassungsverfahren zu prüfen, inwieweit die 
negativen Auswirkungen vermieden, minimiert oder wenigstens kompensiert werden können. 

 

8.3 Maßnahmen zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit  

Nach Auffassung der KOM ist die Öffentlichkeitsbeteiligung zu den HWRM-Plänen gemeinsam 
mit der Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen 
durchzuführen, und zwar auch im Hinblick auf die Fristen.  

Die Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung und der aktiven Einbeziehung interessierter Stellen 
sind in der HWRL im Gegensatz zur WRRL weder zeitlich noch inhaltlich näher bestimmt. So-
wohl die HWRL als auch das WHG gehen aber auf eine Koordinierung der Öffentlichkeitsbeteili-
gung mit der Umsetzung der WRRL ein. Daher wurden die Beteiligungsverfahren zur HWRL und 
zur WRRL zeitgleich durchgeführt.  

Art. 10 Abs. 1 HWRL schreibt vor, der Öffentlichkeit Zugang zur ersten Bewertung des Hochwas-
serrisikos, zu den Hochwassergefahren- und -risikokarten sowie den Hochwasserrisikomanage-
mentplänen zu ermöglichen. 

Zur Information und Konsultation der Öffentlichkeit sowie der aktiven Einbeziehung der interes-
sierten Stellen werden wie in der Umsetzung des 1. Berichtszyklus die erweiterten Beteiligungs-
strukturen der WRRL in Schleswig-Holstein genutzt.  

- Einbindung der betroffenen Ressorts zur Berichterstattung der Umsetzungsstände der 
drei EG-Wasserrichtlinien WRRL, MSRL, HWRL (Innenministerium für die Raumordnung 
und Bauleitplanung, Wirtschaftsministerium und Finanzministerium, Ministerium für Kul-
tur, Sozialministerium) über eine interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG)  

- Flussgebietsbeiräte für die FGE Eider und FGE Schlei/Trave sowie für das Teileinzugs-
gebiet der Elbe, u.a. mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände und der Wirtschaft 

- Unter Federführung der Wasser- und Bodenverbände werden die eingerichteten 33 Bear-
beitungsgebietsverbände und deren Arbeitsgruppen und darüber hinaus die Deich- 

http://www.hwrl.schleswig-holstein.de/
http://www.hwrl.schleswig-holstein.de/
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und Hauptsielverbände in die Erörterung der Erkenntnisse und die Ableitung von 
Schlussfolgerungen der HWRL und WRRL einbezogen und somit die Beteiligung und 
Einbindung aller Betroffenen (insbesondere Landwirtschaft, Wasser- und Bodenver-
bände, Kommunen und Vertretungen aus der Wirtschaft, Naturschutz, Fischerei) weiter-
hin nicht nur frühzeitig, sondern auch dauerhaft, gewährleistet. 

- Berichterstattung über den Umsetzungsstand im Beirat integriertes Küstenschutzma-
nagement (BIK)  

- Durchführung von regelmäßigen Informationsveranstaltungen zum Umsetzungsstand 
der drei Wasserrichtlinien 

Grundsätzliche Informationen zur HWRL und alle Ergebnisse der Umsetzung in den drei FGE in 
SH stehen der Öffentlichkeit über das Internet unter www.hwrl.schleswig-holstein.de zur Verfü-
gung.  

Für Mecklenburg-Vorpommern sind die Informationen zur HWRL über die Webseite des Landes-
umweltamts MV zu erreichen: https://lung.mv-regierung.de/hwrm. 

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit werden sowohl Internetportale, über die die Bereitstellung digi-
taler Karten und Berichte und die Berichterstattung an die EU (WISE, WasserBLIcK) umgesetzt 
werden, als auch zentrale Informations- und Öffentlichkeitsveranstaltungen, postalischer Versand 
und die Möglichkeiten zur Einsichtnahme in Druckfassungen sowie Broschüren genutzt. Zusam-
mengefasst erfolgt die Öffentlichkeitsbeteiligung über: 

• Internet 

• Druckerzeugnisse (Broschüren, Flyer) 

• direkte Anschreiben 

• Einladung von Interessensvertretern 

• lokale Behörden 

• Veranstaltungen mit lokaler Bevölkerung 

• schriftliche Anhörung 

 

8.4 Auswertung der im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen  
Hinweise  

Vom 22.12.2020 bis zum 22.06.2021 wurde das Anhörungsverfahren zum Umweltbericht für den 
HWRM-Plan durchgeführt. Im Rahmen dieses Verfahrens konnte die Öffentlichkeit sowohl zum 
Umweltbericht als auch zum Entwurf des Hochwasserrisikomanagementplans Stellung nehmen.  

Für die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung diente ein Anhörungsdokument, das über 
Hintergrund, Fristen und Ansprechpartner informierte.  

Alle eingegangenen Stellungnahmen wurden auf konkrete Forderungen geprüft. Eine Zusam-
menstellung der Forderungen und Bewertungen ist in anonymisierter Form im Internet unter 
www.hwrl.schleswig-holstein.de veröffentlicht.  

http://www.hwrl.schleswig-holstein.de/
https://lung.mv-regierung.de/hwrm
http://www.hwrl.schleswig-holstein.de/
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8.5 Ergebnis der Auswertung der Stellungnahmen  

Insgesamt sind in der FGE Schlei/Trave 2 Stellungnahmen, davon 1 in SH und 1 in MV, einge-
gangen. Darüber hinaus waren 3 überregionale Stellungnahmen in SH und 2 in MV zu bewerten. 

Die eingegangenen Stellungnahmen zu dem HWRM-Plan und Umweltbericht beinhalten Hin-
weise und Anmerkungen zu den Gesamtdokumenten, denen durch redaktionelle Anpassungen, 
wenige textliche Änderungen und Ergänzungen in der Endfassung des HWRM-Planes und des 
Umweltberichtes Rechnung getragen wurde. Substanzielle inhaltlich-methodische Änderungen 
sowohl des HWRM-Planes als auch des Umweltberichtes waren aufgrund der Stellungnahmen 
nicht erforderlich.  

Eine Bewertung der Stellungnahmen ist in der zusammenfassenden Umwelterklärung, welche im 
Rahmen der strategischen Umweltprüfung mit Abschluss des Verfahrens zu erstellen ist, verö-
ffentlicht. 

 

8.6 Datenmanagement  

8.6.1 Datenbereitstellung für die Öffentlichkeit 

Mit landesinterner Veröffentlichung zum 22.12.2021 werden die Hochwasserrisikomanagement-
pläne, inklusive Anhang in SH und nach dem Berichtszeitpunkt 22. März 2022 die Berichtsdaten 
für die Öffentlichkeit freigegeben. 

Die darin enthaltenen Karten mit Sachstand 2019 können z.B. zur Weiterverarbeitung in geogra-
phischen Informationssystemen (GIS) für Schleswig-Holstein über die zuständige Behörde 
(MELUND) oder länderübergreifend über den WasserBLIcK der BfG bezogen werden. 

Umfassende Informationen zu den Umsetzungsschritten der Hochwasserrichtlinie in Schleswig-
Holstein und insbesondere zu den HWRM-Plänen werden für die Öffentlichkeit auf der Internet-
seite des Landes unter www.hwrl.schleswig-holstein.de eingestellt und können dort abgerufen 
werden. 

Einen vergleichenden Überblick über die Anforderungen an das Datenmanagement in Bezug auf 
die landesinternen und die WasserBLIcK-Daten gibt die folgende Tabelle: 
Tabelle 39: Anforderungen Datenmanagement 2019 

 Landesinterne Daten WasserBLIcK-Daten 

Anforderungen an  
Datenmodellierung 

nach fachlichen und datentechnischen An-
forderungen entwickeltes Datenmodell; 
Kerndaten des WasserBLIcK-Datenmodells 
sind enthalten  

fest vorgegebenes Datenmodell des  
WasserBLIcKs  

Datenursprung Ergebnis der fachlichen Datenanalysen aus landesinternen Daten abgeleitet 
Datendifferenzierung HWGK/HWRK für Fluss und Küste, 

je 3 Szenarien, 
Differenzierung nach Schutzkategorie 

HWGK/HWRK für Fluss und Küste, 
je 3 Szenarien, 
Differenzierung nach Schutzkategorie 

http://www.hwrl.schleswig-holstein.de/
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Bezugssystem EPSG-Code 4647 für Vektor- und Raster- 
daten 

EPSG-Code 4258 für Vektordaten, 
EPSG-Code 3035 für Rasterdaten 

Datengruppen Wassertiefenraster, 
Grenzen der Überflutungsflächen, 
Senken ohne Verbindung zum Flusshoch- 
wasser (Wassertiefenraster + Grenzen), 
Gewässernetz, 
Gebietsgrenzen, 
Deiche und weitere Hochwasserabwehr- 
infrastruktur, 
Signifikanzkriterien (Schutzgüter) und 
Schutzgebiete, 
Topographie/ Luftbilder, 
ggf. weitere Daten (u.a. Küstengebiete), 
zzgl. statistische Auswertungen der Betrof-
fenheit von Signifikanzkriterien  
(Schutzgütern) 

Wassertiefenraster, 
Grenzen der Überflutungsflächen und Risikoge-
biete, 
Deiche und ggf. weitere Hochwasserabwehr- 
infrastruktur, 
Signifikanzkriterien (Schutzgüter), 
zzgl. weitere bereits im WasserBLIcK vorlie-
gende Daten, 
zzgl. statistische Auswertungen der Betroffen-
heit von Signifikanzkriterien (Schutzgütern) 

Kartenlayouts Erstellung von landesweiten ArcGIS-mxd-
Projekten und ArcGIS-Layerfiles 

Kartenaufbau erfolgt im WasserBLIcK durch die 
BfG, 
ArcGIS-Layerfile für Schablone FLAREA 

Statistische Auswertun-
gen 

erforderlich für landesinterne Öffentlich-
keitsberichte 

erforderlich für digitale Berichterstattung an die 
EU 

Technische Anforderun-
gen an  
Ableitung der Überflu-
tungs- 
flächen 

im Rahmen der Raster-Vektor-Konvertierung im Rahmen der Raster-Vektor-Konvertierung  
und anschließende Generalisierung 

Technische Anforderun-
gen an Wassertiefenraster 

Original-Wassertiefen (unklassifiziert), 
Datenmodellierung  

je 1 Raster pro Hochwassertyp und Szenario, 
klassifizierte Wassertiefen, 
codierte Schutzkategorie, 
EPSG-Code 3035, 
Resampling erforderlich 

Die WasserBLIcK-Daten wurden aufgrund des bundesweiten Datenvolumens im Vergleich zu 
den landesinternen Original-Daten generalisiert und klassifiziert. Die entsprechenden statisti-
schen Auswertungen, die z.T. auf im WasserBLIcK vorhandenen Datengrundlagen und Bezügen 
erfolgen, können daher von den landesinternen Auswertungen abweichen. Als Bezugssystem 
der WasserBLIcK-Daten wird für die Vektordaten der Datenschablonen der EPSGCode 4258 
(geographische Koordinaten) und für die darüber hinaus zu liefernden Wassertiefenraster der 
EPSG-Code 3035 (Lambert-Projektion) verwendet. 

Die Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten für Küstenhochwasser und Fluss-
hochwasser in SH stehen als interaktive Kartenanwendung unter www.hochwasserkarten.schles-
wig-holstein.de zur Verfügung. Als Bezugssystem für die landesinternen Daten wird die amtliche 
Projektion von SH gemäß dem EPSG-Code 4647 (UTM-Projektion) verwendet. 

 

8.6.2 Berichterstattung  

Die Berichterstattung der Bundesrepublik Deutschland an die EU erfolgt über das Portal Wasser-
BLIcK der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG). Die Flussgebietsbehörden der Bundesländer 

http://www.hochwasserkarten.schleswig-holstein.de/
http://www.hochwasserkarten.schleswig-holstein.de/
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liefern ihre digitalen Berichtsdaten in abgestimmten Datenformaten und -modellen über soge-
nannten Datenschablonen zu den jeweiligen Themenstellungen. Die bundesweit für alle FGE er-
fassten Daten zu Art. 7 der HWRL werden von der BfG zum Berichtszeitpunkt 22. März 2022 an 
das Portal WISE (Water Information System of Europe) gemeldet und dort hinsichtlich der Erfül-
lung der Berichtspflichten und zur Unterrichtung des EU-Parlaments ausgewertet. 

Das nationale Hochwasserkartenportal im WasserBLIcK der BfG ist über eine Datenbereitstel-
lung der Länder abgeleitet und entwickelt und verlinkt auf die Darstellung der Detailergebnisse in 
den Karten landesinterner Hochwasserkartenportale, so auch von Schleswig-Holstein.  

Die Daten zu den von Schleswig-Holstein zu berichtenden Hochwassertypen Flusshochwasser 
und Küstenhochwasser werden entsprechend der von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) abgestimmten Vorgaben erfasst, aufbereitet und gemeldet. Sie enthalten die in geogra-
phischen Informationssystemen (GIS) vorgehaltenen räumlichen Daten zur Verortung der Be-
richtsobjekte und die zugehörigen Sachdateninformationen. Die APSFR-Codes sind in Anhang 
11 enthalten. 

Weitere textbezogene Angaben zu den Berichtsinhalten werden über eine digitale Schnittstelle 
von den Bundesländern ebenfalls zunächst an das Portal WasserBLIcK und von dort weiter an 
die EU übermittelt. Hier stehen Antworten auf vorgegebene gezielte Fragen („Targeted Questi-
ons“) im Mittelpunkt. 

Die Methoden und Kriterien zur Überprüfung der Daten nach Art. 7 der HWRL werden in Hinter-
grundpapieren (u. a. LAWA-Handlungsempfehlungen) erläutert und über entsprechende Links 
ebenfalls berichtet. 

Die elektronische Berichterstattung dient der strukturierten und einheitlichen Übergabe von Be-
richtsinformationen für Auswertungen und Vergleiche auf EU-Ebene. Sie bildet die vorgegebenen 
berichtsrelevanten Inhalte in einer standardisierten und automatisiert auswertbaren Form ab. 
Demgegenüber sind die zusammengefassten Berichte für die Öffentlichkeit leichter verständlich 
bzw. besser lesbar und enthalten weitergehende Informationen und Erläuterungen z. B. zu lan-
desspezifischen Gegebenheiten, welche sich im Rahmen der elektronischen Berichterstattung 
nicht direkt berichten lassen, auf die jedoch mittels Links zu den entsprechenden Textstellen re-
ferenziert wird. Die Inhalte der beiden Berichtsvarianten „elektronisches Reporting“ und „Bericht 
für die Öffentlichkeit“ sind somit inhaltlich konsistent. 

Die Ergebnisdaten zu Art. 7 HWRL werden über eine Datenschablone der BfG übermittelt. Darin 
sind die vorgesehenen Maßnahmen für die Hochwasserrisikogebiete und für konzeptionelle 
Maßnahmen mit gebietsübergreifendem Bezug verortet. Für jede zu meldende Maßnahme müs-
sen Zuordnungen mitgeliefert werden (u.a. LAWA-Maßnahmentyp, EU-Maßnahmentyp, Überflu-
tungstyp, verantwortliche Behörde, Priorität der Maßnahme). 

Die landesinternen Maßnahmenkataloge der HWRM-Pläne werden entsprechend den Vorgaben 
der Datenschablone aufbereitet (siehe Anhang 9c und 10b). 

Unter Berücksichtigung der Anforderungen der EU zur Berichterstattung Art.7 HWRL wurden für 
den derzeitigen Sachstand der Datenschablone (WasserBLIcK) für SH folgende Festlegungen 
getroffen: 

Prioritäten der Maßnahmen: Für alle Maßnahmen des Katalogs wurden eindeutige Prioritäten für 
das Flusshochwasser und Küstenhochwasser festgelegt. 
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Umsetzungsstatus der Maßnahmen: Für die Maßnahmen des Fluss- und Küstenhochwassers 
wurde „OGM“ (on going) angegeben (mit einer Ausnahme beim Küstenhochwasser), da sich die 
Maßnahmenvorschläge überwiegend aus fortlaufenden Aufgaben aus gesetzlichen Verpflichtun-
gen ableiten.  

Zuständigkeit für Maßnahmen: Für alle Maßnahmen wird das Land als verantwortliche Behörde 
gemeldet. Das MELUND hat die Federführung für die Erstellung, Koordinierung, Prüfung und Er-
folgskontrollen bei der Umsetzung der HWRM-PL für alle Berichtszyklen. Dies wurde insbeson-
dere aufgrund der vielfältigen Zuständigkeiten bei der Umsetzung von Maßnahmen zwischen 
einzelnen Ressorts und auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen entschieden. Darüber hinaus 
sind alle bisher entwickelten Maßnahmen-Empfehlungen insbesondere für Kommunen und Ver-
bände in ihrer Umsetzung durch das MELUND nicht direkt beeinflussbar. 

Konzeptionelle Maßnahmen: Alle 500er konzeptionellen Maßnahmen sind dem EU-
Maßnahmentyp M 61 - sonstige Maßnahmen zugeordnet. Die EU-Maßnahmenarten sehen für 
die Zuordnung bereits für jeden EU-Aspekt die Möglichkeit zur Meldung sonstiger Maßnahmen 
(M 24 - Vermeidung, M 35 – Schutz, M 44 - Vorsorge) vor. Da alle vorgeschlagenen konzeptio-
nellen Maßnahmen auch allen Aspekten zugeordnet werden können, fasst die EU unter M 61 
diese zusammen. 

 

9 Zusammenfassung und Ausblick  

„Hochwasser haben das Potenzial, zu Todesfällen, zur Umsiedlung von Personen und zu 
Umweltschäden zu führen, die wirtschaftliche Entwicklung ernsthaft zu gefährden und wirt-
schaftliche Tätigkeiten in der Gemeinschaft zu behindern.“ 

Mit diesem und weiteren Erwägungsgründen der Hochwasserrichtlinie haben das Europäi-
sche Parlament und der Rat die Mitgliedsstaaten aufgefordert, die Ursachen, die die Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens von Hochwasserereignissen erhöhen und deren nachteilige 
Auswirkungen verstärken, in ihren Flussgebietseinheiten zu untersuchen. 

Eine Verringerung des Risikos hochwasserbedingter nachteiliger Folgen insbesondere auf 
die menschliche Gesundheit und das menschliche Leben, die Umwelt, das Kulturerbe, wirt-
schaftliche Tätigkeiten und die Infrastrukturen ist möglich und wünschenswert. Jedoch soll-
ten Maßnahmen, die dazu dienen, diese Risiken zu vermindern, möglichst innerhalb eines 
Einzugsgebiets koordiniert werden, wenn sie ihre Wirkung entfalten sollen. 

Die ersten Hochwasserrisikomanagementpläne (Art. 7 HWRL) wurden 2015 behördenver-
bindlich eingeführt.  

In der jetzt fortgeschriebenen Fassung des HWRM-Plans sind alle Änderungen oder Aktuali-
sierungen seit Veröffentlichung der ersten Fassung im Hinblick auf die Bewertung der Hoch-
wasserrisiken, die Festlegung der Hochwasserrisikogebiete sowie die HWGK und HWRK be-
schrieben. Auch den voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels auf die Häufigkeit 
von Hochwasserereignissen wurde Rechnung getragen. Trotz großer Unsicherheiten über 
das Ausmaß und die Auswirkungen des Klimawandels gibt es viele Maßnahmen und Hand-
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lungsoptionen, die zur Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements und des Hoch-
wasserschutzes beitragen und gleichzeitig der Anpassung an den Klimawandel dienen kön-
nen.  

Die FGE Schlei/Trave hat eine Fläche 6.179 km2 (inkl. Stepenitz), in der ein reduziertes Ge-
wässernetz von 1.935 km und ein Küstengebiet von 505 km² auf ein potenziell signifikantes 
Hochwasserrisiko erneut zu untersuchen war.  

Als Ergebnis (Art. 6 HWRL) wurde für die FGE Schlei/Trave herausgearbeitet, dass an ca. 
92 km des reduzierten Gewässernetzes Gebiete mit Flächen von 7,9 km² und im Küstenge-
biet 255 km² mit signifikantem Hochwasserrisiko vorhanden sind.  

In den Hochwasserrisikogebieten SH bestehen teilweise seit Jahrhunderten bewährte Struk-
turen des Hochwasserrisikomanagements. Die Zuständigkeiten und Aufgaben sind gesetz-
lich geregelt. Schwerpunkte der Hochwasserrisikomanagementplanung sind demzufolge vor-
dringlich die von öffentlichen Trägern vorgesehenen und gesetzlich verpflichtenden Maßnah-
men und Handlungsfelder zur Minderung und Beherrschung bestehender Hochwasserrisi-
ken.  

Mit wachsender wirtschaftlicher Entwicklung im Einzugsgebiet der FGE Schlei/Trave steigt 
bei Hochwasserereignissen auch das Schadenspotenzial in den Hochwasserrisikogebieten. 
Dieses Schadenspotenzial gilt es mittels eines integrierten und koordinierten Hochwasserri-
sikomanagement zu reduzieren und die Schutzgüter vor hochwasserbedingten nachteiligen 
Folgen zu bewahren. 

Schwerpunkt der Vermeidung sind die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in 
die Raumordnungspläne (Landes- und Regionalplanung). Im Küstenbereich werden Vor-
ranggebiete für die Klimafolgenanpassung übernommen. Für den Binnenhochwasserschutz 
ist als Teil der Hochwasserrisikomanagementplanung insbesondere die Festsetzung von 
Überschwemmungsgebieten von Bedeutung. Schwerpunkt des Schutzes ist es, die vorhan-
denen Hochwasserschutzanlagen entsprechend den vorgegebenen Verpflichtungen in ei-
nem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und bedarfsgerecht an die sich ändernden 
Randbedingungen anzupassen. Erhöhte Anforderungen können sich dabei sowohl aus dem 
Klimawandel als auch aus der mit der Veränderung des Lebensstandards einhergehenden 
Erhöhung der Schadenspotenziale ergeben. Neben der Anpassung der Deichsysteme, zu 
der es im Küstengebiet beim Küstenschutz des Landes und bei den Wasser- und Bodenver-
bänden keine Alternative gibt, kommt der Erhöhung des Hochwasserrückhalts an den Fließ-
gewässern eine zentrale Bedeutung zu. Schwerpunkt ist die Überprüfung von steuerbaren 
Einrichtungen und Anlagen, um die vorhandenen Kapazitäten an zukünftige Anforderungen 
anpassen zu können. Diesbezügliche Maßnahmen werden dabei auch durch die in den 
Maßnahmenprogrammen nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) enthaltenen Maßnah-
men zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhaltes in und an den einzelnen Wasser-
körpern gestützt. Von besonderer Bedeutung der Vorsorge ist die Vorhaltung und ständige 
Fortentwicklung der Hochwasservorhersage- und –warndienste. Der Verbesserung des Kri-
senmanagements kommt zudem u. a. durch Alarm- und Einsatzplanung (Ziel 3.2) auch in 
Zukunft eine zentrale und wichtige Bedeutung zu. Vorhersage und Warnung spielen dafür 
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ebenso eine zentrale Rolle, wie die laufende Information der Bevölkerung über das Verhal-
ten im Hochwasserfall und die Durchführung entsprechender Übungen. 

Das Hochwasserrisikomanagement ist eine Daueraufgabe, welche sowohl die klimatischen 
Änderungen als auch die Nutzungsanforderungen fortlaufend beachtet, um hochwasserbe-
dingte nachteilige Folgen zukunftsweisend zu verringern. Schmerzlich haben die Unwetter 
mit Hochwasser- und Starkregenschäden, zahlreichen Todesopfern, sehr vielen Verletzten 
und traumatisierten Menschen sowie immensen Sachschäden und langwierigen Ausfällen 
bei Infrastrukturen und in der Wirtschaft gezeigt, dass Hochwasserrisikomanagement ein 
dauerhafter, zyklischer Prozess sein muss.  

Mit dem Ausblick auf den 3. Berichtszyklus von 2021 – 2027 sind folgende Berichtszeit-
räume zu beachten:  

22.12.2024 Bericht zur Überprüfung des Hochwasserrisikos  

22.12.2025 Bericht zur Überprüfung der HWGK und HWRK  

22.12.2027 Bericht zur Überprüfung der HWRM-Pläne  

 
Abbildung 32: Zeitstrahl Berichtszyklen der HWRL  
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Weiterführende Links 
 
www.wasser.schleswig-holstein.de 
www.hwrl.schleswig-holstein.de 
www.hochwasserkarten.schleswig-holstein.de 
www.schleswig-holstein.de/hochwasserkarten 
www.schleswig-holstein.de/HSI  
https://oversvommelse.kyst.dk/  
https://www.lung.mv-
regierung.de/insite/cms/umwelt/wasser/hochwasserrisikomanagementrichtlinie/hwr_hochwassergefahrenk
arten.htm 
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php?nutzer=p3HWRMRL 
www.Wasserblick.net  
www.bmu.de 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/anpassung-an-den-
klimawandel/anpassung-auf-laenderebene/bundesland-schleswig-holstein  
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/  
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/W/wasserrahmenrichtlinie.html  
www.lwbv.de  
https://marschenverband.de/niederungen-im-klimawandel.html  
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https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php?nutzer=p3HWRMRL
http://www.wasserblick.net/
http://www.bmu.de/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/anpassung-an-den-klimawandel/anpassung-auf-laenderebene/bundesland-schleswig-holstein
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/anpassung-an-den-klimawandel/anpassung-auf-laenderebene/bundesland-schleswig-holstein
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/W/wasserrahmenrichtlinie.html
http://www.lwbv.de/
https://marschenverband.de/niederungen-im-klimawandel.html
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